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4 Das Europäische Migrationsnetzwerk

Das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) wurde 
im Jahr 2003 von der Europäischen Kommission im 
Auftrag des Europäischen Rates eingerichtet, um dem 
Bedarf eines regelmäßigen Austausches von verläss-
lichen Informationen im Migrations- und Asylbereich 
auf europäischer Ebene nachzukommen. Seit 2008 bil-
det die Ratsentscheidung 2008/381/EG die dauerhafte 
Rechtsgrundlage des EMN, und es wurden nationale 
Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (mit Ausnahme Dänemarks, welches Be-
obachterstatus hat) und in Norwegen geschaffen.

Aufgabe des EMN ist es, die Organe der Europäischen 
Union, nationale Institutionen und Behörden sowie die 
Öffentlichkeit mit aktuellen, objektiven, verlässlichen 
und vergleichbaren Informationen über Migration und 
Asyl im Hinblick auf eine Unterstützung der Politik in 
diesem Bereich zu versorgen. Die deutsche Nationale 
Kontaktstelle ist beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge in Nürnberg angesiedelt.

Zu den Hauptaufgaben der nationalen Kontaktstelle 
gehört die Umsetzung des jährlichen EMN-Arbeits-
programms. Dies umfasst die Erstellung des jährlichen 
Politikberichts „Migration, Integration, Asyl“, die Er-
arbeitung von bis zu vier themenspezifischen Studien, 
die Beantwortung von an das Netzwerk gestellten Ad-
hoc-Anfragen sowie die Informationsvermittlung in 
unterschiedlichen Foren, z. B. durch die Organisation 
von eigenen Tagungen und die Teilnahme an Tagungen 
im In- und Ausland. Darüber hinaus richten die Natio-
nalen Kontaktstellen jeweils nationale Netzwerke aus 
Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen ein, 
die im Bereich Migration und Asyl tätig sind.

Das Europäische Migrationsnetzwerk

Im Rahmen des EMN wird in der Regel keine Primär-
forschung betrieben, sondern es werden bereits vor-
handene Daten und Informationen aufbereitet und 
analysiert; nur bei Bedarf werden diese durch eigen-
ständige Erhebung von Daten und Informationen er-
gänzt. EMN-Studien werden nach einheitlichen Spe-
zifikationen erstellt, um innerhalb der Europäischen 
Union und Norwegens sowie Georgien und Moldau 
vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Um auch be-
griffliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurde ein 
Glossar erstellt, das über die nationalen und internati-
onalen EMN-Webseiten zugänglich ist.

Nach der Fertigstellung der nationalen Studien wird 
ein Synthesebericht erstellt, der die wichtigsten Ergeb-
nisse der einzelnen nationalen Berichte zusammen-
fasst und so einen europäischen Überblick erlaubt. 
Dazu kommen themenspezifische Informationsblät-
ter (EMN-Informs), die knapp und präzise ausgewählte 
Themen präsentieren. Das EMN-Bulletin liefert vier-
teljährlich Informationen über die aktuellen Entwick-
lungen in der EU und ihren Mitgliedstaaten. Mit dem 
Arbeitsprogramm 2014 wurde des Weiteren die Ar-
beitsgruppe Return Expert Group (REG) eingerichtet. 
Diese beschäftigt sich mit Aspekten der freiwilligen 
Rückkehr, der Reintegration und der zwangsweisen 
Rückführung.

Alle EMN-Publikationen sind auf der Webseite der Ge-
neraldirektion Migration und Inneres der Europäischen 
Kommission verfügbar. Die Studien der deutschen Na-
tionalen Kontaktstelle sowie die Syntheseberichte, In-
forms und das Glossar finden sich auch auf der natio-
nalen Webseite: www.emn-deutschland.de.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Studie stellt den deutschen Beitrag 
zur EMN-Studie ‚Accurate, timely, interoperable? Data 
management in the asylum procedure‘ dar. Die Studie 
wird in allen beteiligten EU-Mitgliedstaaten und Nor-
wegen nach gemeinsamen Vorgaben durchgeführt. Die 
Ergebnisse der nationalen Studie fließen anschließend 
in einen vergleichenden Synthesebericht ein, der einen 
gesamteuropäisch vergleichenden Überblick über die 
Maßnahmen und Herausforderungen im Hinblick auf 
das Datenmanagement im Asylverfahren in Deutsch-
land gibt.

Daten von Asylsuchenden und Asylantragstellenden 
werden sowohl zum Zweck der Identitätsfeststel-
lung und -sicherung, zur Überprüfung der Schutzbe-
dürftigkeit, als auch zu verwaltungsspezifischen sowie 
integrations- und sicherheitsrelevanten Zwecken im 
Asylverfahren erfasst. Ein behördenübergreifend kon-
sistentes Datenmanagement ist dabei von besonde-
rer Bedeutung für ein zuverlässiges Asylverfahren. Die 
frühzeitige Erfassung und der behördenübergreifende 
Austausch personenspezifischer Daten ermöglichen 
die eindeutige Identifizierung der Asylsuchenden, ver-
hindert Mehrfachregistrierungen und erlaubt die en-
gere Verknüpfung einzelner Prozessschritte im Asyl-
verfahren sowie darüber hinaus.

Datenerhebung und Datenabgleich

Ziel des heutigen Datenmanagements im Asylver-
fahren ist die einheitliche Datenerfassung und -spei-
cherung zum frühestmöglichen Zeitpunkt und die 
zentrale Speicherung mit behördenspezifischen Zu-
griffsrechten. Hierzu wurden bei der Asylgesuchstel-
lung die vorhandenen Erfassungssysteme der grenzpo-
lizeilichen Behörden und Polizeien der Länder auf die 
Asylgesuch-Erfassung erweitert. Zudem wurden die 
Aufnahmeeinrichtungen der Länder mit sogenannten 
‚PIK-Stationen‘ und seit 2018 auch die kommunalen 
Ausländerbehörden mit je einer PIK-Station ausge-
stattet. Die PIK-Station ermöglicht die automatisierte 
Speicherung der Personendaten und von biometri-
schen Daten der Erkennungsdienstlichen Behandlung 
in MARiS, dem elektronische Workflow- und Doku-
mentenmanagementsystem des BAMF zur Bearbei-
tung aller Asylverfahren (Asyl- und Dublinverfah-
ren) sowie im Ausländerzentralregister (AZR), dem 
Kerndatensystemen im asyl- und ausländerrechtli-
chen Bereich. Bestimmte (biometrische) Daten von 

Schutzsuchenden werden darüber hinaus in weite-
ren nationalen (sicherheitsbehördlichen) Datenbanken 
(AFIS-A und INPOL) sowie europäischen Datenbanken 
(EURODAC) gespeichert. Im weiteren Verlauf des Asyl-
verfahrens werden Personendaten mit weiteren nati-
onalen und europäischen Datenbanken abgeglichen, 
wie dem Schengener Informationssystem (SIS II) oder 
der nationalen Visadatei oder dem europäischen VISA-
Informationssystem (VIS).

Informationsvermittlung an die Asylsuchenden

Die Angabe bestimmter personenbezogener Daten im 
Rahmen der Asylgesuch- und Asylantragstellung ist 
verpflichtend. Widerspricht die betreffende Person der 
Angabe wesentlicher Daten kann dies zur Einstellung 
des Asylverfahrens, der Ablehnung des Asylantrags 
oder zur Leistungskürzung im Rahmen des Asylbewer-
berleistungsgesetzes führen. Asylsuchende und Asyl-
antragstellende haben zugleich ein Recht darauf, über 
die Datenerfassung, -speicherung und -verarbeitung 
sowie die Auskunfts-, Änderungs-, Lösch- und Wider-
spruchrechte informiert zu werden.

Datenqualität und Datenschutz

Die Qualitätssicherung der im Asylverfahren insbe-
sondere im AZR sowie in MARiS gespeicherten Daten 
beginnt mittlerweile bereits ab dem Zeitpunkt der 
Erstregistrierung durch die Erfassung der Daten via 
PIK-Station sowie der polizeilichen Erfassungssys-
teme. Hierdurch werden eine automatische Anlage des 
jeweiligen Datensatzes im AZR und in MARiS sowie 
automatisierte Registerabgleiche, unter anderem mit 
Sicherheitsbehörden, ermöglicht. So können die be-
teiligten Behörden rollenspezifisch auf einen einheit-
lichen Datensatz zugreifen, wodurch die mehrfache 
Erfassung derselben Daten durch unterschiedliche Be-
hörden entfallen bzw. reduziert werden kann. Zudem 
können mögliche fehlerhafte Dateneingaben und 
Mehrfachregistrierungen bereinigt sowie Voraufent-
halte und mögliche sicherheitsrelevante Kenntnisse 
frühzeitig identifiziert werden. Da in den Folgeprozes-
sen auf denselben Datensatz einer Person zugegrif-
fen wird, sind alle weiteren Verfahrensschritte auch als 
qualitätssichernde Maßnahmen zu sehen, indem die 
Daten überprüft, gegebenenfalls korrigiert und ergänzt 
werden können. Wichtige weiterführende Werkzeuge 
und Methoden der Qualitätssicherung beim Datenma-
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nagement sind Datenbereinigungsmaßnahmen sowie 
die IDM-S-Tools der Namenstransliteration und -ana-
lyse bzw. des webbasierten Transkriptionsservices, der 
Sprachbiometrie, Bildbiometrie und Auswertung von 
mobilen Datenträgern.

In Deutschland und der EU gilt das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung – sowohl für deutsche 
und europäische Staatsbürgerinnen und -bürger als 
auch für Drittstaatsangehörige. Rechtlichen Schutz 
bieten die europäische Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und das nationale Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG). Sowohl auf europäischer, nationaler, bundes-
land- und behördenspezifischer Ebene kontrollieren 
entsprechende Datenschutzbeauftragte die rechtli-
chen Datenschutzvorgaben.

Herausforderungen und bewährte Praktiken

Ausgangspunkt und Anstoß für die zahlreichen Re-
formen im Asylverfahren mit Bezug zum Datenma-
nagement waren verschiedene Herausforderungen, 
die sich im Zuge der hohen Fluchtmigration in den 
Jahren 2015 und 2016 ergeben hatte und temporär 
zu einer Verwaltungsüberlastung führte. Als neur-
algische Punkte wurden unter anderem langwierige 
und zeitweilig unübersichtliche (Datenverarbeitungs-)
Verfahren bei den einzelnen beteiligten Behörden 
im Asylverfahren identifiziert, die unter anderem zu 
Mehrfachregistrierungen sowie Status-, Zuständig-
keits- und Leistungsunsicherheiten für die Asylantrag-
stellenden und beteiligten Behörden führten.

Mit Blick auf das Datenmanagement waren insbeson-
dere zwei rechtliche Änderungen für die Behebung 
der Herausforderungen maßgeblich: Das erste und das 
zweite Datenaustauschverbesserungsgesetz. Sie bilde-
ten die rechtliche Grundlage zur Ausweitung des AZR 
zum Kerndatensystem und den damit einhergehenden 
erleichterten Voraussetzungen zur Speicherung weite-
rer Sachverhalte und zur Übermittlung von Daten an 
andere öffentliche Stellen. So wurden und wird wei-
ter daran gearbeitet, die bestehenden IT-Systeme der 
einzelnen beteiligten Behörden auf Ebene des Bundes, 
der Länder und Kommunen miteinander zu verbinden. 
Zur Kommunikation und zum rollenspezifischen Zu-
griff auf die Daten aus den jeweils anderen Systemen 
wurden und werden Schnittstellen geschaffen – mit 
dem AZR als Kerndatensystem im Zentrum des behör-
denübergreifenden Datenaustauschs.

Ausblick

Das BAMF führt ein Pilotprojekt zur Nutzung der 
Blockchain-Technologie im Asylverfahren durch. So 
wird in Kooperation mit der Landesdirektion Sach-
sen im Rahmen der AnkER-Einrichtung Dresden die 
Einführung von Blockchain erprobt. Hierbei sollen die 
Kommunikationswege zwischen dem BAMF und den 
Landesakteuren im Kontext des Asylverfahrens effi-
zienter und schneller gestaltet und ein medienbruch-
freier Informationsaustausch in Teilprozessen etabliert 
werden. Aufgrund der positiven Erfahrungen plant das 
BAMF zudem, einzelne IDM-S-Tools für andere euro-
päische Staaten zugänglich zu machen, insbesondere 
die Sprach- und Dialekterkennung sowie den webba-
sierten Transkriptionsservice (TKS).

Parallel zu den in Deutschland erfolgten Reformen 
wurden Prozesse der verstärkten Interoperabilität na-
tionaler Datenbanken auf europäischer Ebene ange-
stoßen, an denen Deutschland aktiv mitgewirkt hat. 
Die Reformprozesse auf europäischer Ebene betreffen 
insbesondere die Schaffung eines ‚Europäischen Straf-
registersystems‘ (ECRIS), die Ergänzung um ein ‚Euro-
päisches Strafregisterinformationssystem für Dritt-
staatsangehörige‘ (ECRIS TCN), die Schaffung eines 
‚Einreise-/Ausreisesystems‘ (EES) und eines ‚Europäi-
schen Reiseinformations- und -genehmigungssystems‘ 
(ETIAS). Die Verordnungen sind bereits in Kraft getre-
ten, beinhalten allerdings mehrjährige Umsetzungsbe-
stimmungen für die Mitgliedstaaten, so dass mit einer 
Umsetzung teils im Jahr 2021, teils im Jahr 2022 zu 
rechnen ist. Darüber hinaus sind eine Erweiterung des 
Eurodac-Systems um eine weitere Personengruppe 
(Drittstaatsangehörige, die bei einem unerlaubten Auf-
enthalt aufgegriffen wurden) sowie die Erweiterung 
und Verknüpfung der verschiedenen EU-Datenbanken 
geplant.
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11Einleitung

Die Debatte um die Datenerhebung, Datenspeiche-
rung, Datenverarbeitung und Datenweitergabe im 
Asylverfahren verläuft verhältnismäßig wenig kontro-
vers. Es besteht von der EU-Kommission, den Regie-
rungsparteien in Deutschland, über die Opposition bis 
hin zur Zivilgesellschaft weitgehender Konsens darin, 
dass ein kohärentes und behördenübergreifendes Da-
tenmanagement im Asylverfahren notwendig ist, um 
dieses möglichst zügig, verlässlich und ressourcen-
schonend durchzuführen. Einerseits soll durch zügige 
Asylverfahren den Asylantragstellenden möglichst 
rasch selbst Gewissheit über ihren Schutzstatus oder 
die Ablehnung ihres Schutzgesuchs gegeben werden. 
Andererseits soll die Zusammenarbeit der zahlrei-
chen Bundes-, Landes- und kommunalen Behörden im 
Asylverfahren möglichst reibungslos funktionieren, es 
sollen Doppelarbeiten vermieden und Ressourcen ge-
schont werden.

Im Zuge der starken Fluchtmigration nach Europa und 
Deutschland – insbesondere in den Jahren 2015 und 
2016 –, zeigte sich, dass die Verwaltungsstrukturen in 
Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend auf die hohe Anzahl an Schutzsuchenden 
vorbereitet waren. Dies führte in Deutschland zu teils 
langen Wartezeiten, zunächst bei der Asylgesuchstel-
lung bis zur Registrierung, anschließend zwischen der 
Registrierung und der förmlichen Asylantragstellung, 
daraufhin von der förmlichen Asylantragstellung bis 
zur Anhörung und schließlich von der Asylanhörung 
bis zum Erstentscheid über den Asylantrag. Es kam 
zum sogenannten Rückstau. Dieser Umstand führte 
für die Schutzsuchenden zu Statusunsicherheiten und 
temporär für einige auch zu Notversorgungssituatio-
nen, da aufgrund der noch ausstehenden Registrierung 
bzw. förmlichen Asylantragstellung notwendige Leis-
tungen nicht gewährt werden konnten1, aber auch zu 
Abstimmungsproblemen unter den Behörden inner-
halb der föderalen Struktur.

Die zentrale Behörde zur Durchführung des Asylver-
fahrens in Deutschland, das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF), stieß insbesondere ab dem 
Jahr 2015 bis einschließlich 2017 an seine Kapazitäts-

1 Der Anspruch auf bestimmte Asylbewerberleistungen ergibt sich 
prinzipiell erst im Anschluss an die Registrierung, die mit der 
Ausstellung eines Ankunftsnachweises einhergeht, bzw. insbe-
sondere im Anschluss an die förmliche Asylantragstellung, die 
mit der Ausstellung einer Aufenthaltsgestattung einhergeht.

grenzen. Zwar konnte die Anzahl der Registrierungen, 
förmlichen Asylantragsannahmen, Anhörungen und 
Entscheidungen sukzessive deutlich gesteigert wer-
den, es dauerte nichtsdestotrotz bis zum Jahr 2018 bis 
der Rückstau aus den Vorjahren maßgeblich reduziert 
werden konnte. Die Aufstockung und Vervielfachung 
des Personals beim BAMF und in weiteren Behörden 
(u. a. bei der Bundespolizei, Ausländerbehörden, Ju-
gendämtern, Schulen, Verwaltungsgerichten, Asylbera-
tungsstellen; vgl. Grote 2018: 36, 41) konnte den stark 
gestiegenen Verwaltungsaufwand allerdings nicht al-
lein auffangen. Es galt Lösungen zu finden, die das 
Personal entlasten und das Verfahren auch bei hohen 
Zugangszahlen belastbarer und insgesamt ressourcen-
schonenender machen. Es galt Prozessschritte zu ver-
einfachen, besser aufeinander abzustimmen, weni-
ger personalintensiv umzugestalten, zu beschleunigen 
und dabei zugleich die Verlässlichkeit der einzelnen 
Schritte sowie der erhobenen, gespeicherten, ergänz-
ten und weitergeleiteten Daten zu erhöhen und den 
datenschutzrechtlichen Vorgaben zu entsprechen.

Diese Ausgangssituation führte zu einer Vielzahl an 
Reformen mit Blick auf das Datenmanagement im 
Asylverfahren, was sowohl den Zeitpunkt der Datener-
hebung (u. a. frühere Registrierung und Erfassung von 
spezifischen Informationen), die umfassende Digita-
lisierung eines Großteils der Prozesse im Asylverfah-
ren (u. a. Digitalisierungsagenda 2020 des BAMF), die 
technischen Mittel zur Datenerfassung und -speiche-
rung (u. a. digitalisierte Erfassung von Fingerabdrücken 
durch ‚PIK-Stationen‘), den Datenabgleich mit Sicher-
heitsbehörden als auch die Organisation, den Aus-
tausch und die Qualitätssicherung von Daten zwischen 
den beteiligten Behörden angeht (u. a. Implementie-
rung des Kerndatensystems mit rollenspezifischen Zu-
griffsrechten und medienbruchfreier Übertragung).

Die vorliegende Studie behandelt die Datenerhebung, 
die zuständigen Behörden, die Art der Datenspeiche-
rung, die Datenbanken, die datenschutzrechtlichen 
Vorgaben sowie die datenqualitätssichernden Maß-
nahmen zum Zeitpunkt Ende 2019. Da es in dieser 
Studie in erster Linie um die Dokumentation des Da-
tenmanagements im Asylverfahren geht, konzentriert 
sie sich auf sogenannte grenzüberschreitende Asylan-
träge, die den Großteil der Asylanträge in der Bundes-
republik ausmachen. Die Studie geht nicht bzw. nur 
am Rande gesondert auf sonstige Formen der Asylan-

Einleitung1
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tragstellung ein, beispielsweise, wenn Personen mit le-
galem Voraufenthalt in Deutschland um Asyl nachsu-
chen2, wenn verurteilte Straftäterinnen und Straftäter 
aus der Haft einen Asylantrag stellen oder wenn Kin-
der von anerkanntem Schutzberechtigten in Deutsch-
land geboren werden und ebenfalls einen Schutzstatus 
erhalten (sogenanntes Familienasyl).

Kapitel 2 gibt einen Überblick über das deutsche Asyl-
verfahren, um besser nachvollziehen zu können, wel-
che Prozessschritte in der Regel von Schutzsuchen-
den im Asylverfahren durchlaufen werden und welche 
Behörden beteiligt sind. Kapitel 3 bis 6 fokussieren 
detaillierter die einzelnen Phasen von der Asylgesuch-
stellung, über die Registrierung, die förmliche Asylan-
tragstellung und Anhörung bis zur erstinstanzlichen 
Entscheidung über den Asylantrag mit Blick auf das 
Datenmanagement. Kapitel 7 beschreibt wichtige da-
tenschutzrechtliche sowie datenqualitätssichernde 
Maßnahmen, bevor in Kapitel 8 einige zentrale Her-
ausforderungen und bewährte Praktiken der vergange-
nen Reformjahre beschrieben werden.

Diese Studie wird im Rahmen des Europäischen Mig-
rationsnetzwerks erstellt, was bedeutet, dass sie nach 
ähnlichem Muster in einem Großteil der anderen EU-
Mitgliedstaaten und Norwegen parallel durchgeführt 
wird. Auf Grundlage der einzelnen nationalen Berichte 
wird im Anschluss ein vergleichender EMN-Synthese-
bericht erstellt, der die nationalen Ergebnisse zusam-
menfasst und veröffentlicht wird.

Definitionen

In der Studie werden zahlreiche Abkürzungen und 
Fachbegriffe verwendet, die für das spezifische The-
menfeld relevant sind, jedoch nicht zwingend dem 
allgemeinen Sprachgebrauch und Wissensbestand un-
mittelbar zugänglich sind. Aus diesem Grund ist dieser 
Studie neben einem Abkürzungsverzeichnis ein aus-
führliches Glossar der folgenden Begriffe beigefügt, 
das sich in Anlage 1 zur Studie findet.

2 Wie zum Beispiel Studierende, die aufgrund des Ausbruchs eines 
kriegerischen Konflikts in ihrem Herkunftsland während ihres 
Aufenthalts in Deutschland nicht zurückkehren können.
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Das Asylverfahren in Deutschland2

Zur besseren Einordnung der spezifischen Ausfüh-
rungen über die datenbezogenen Prozessschritte in 
den folgenden Kapiteln werden in diesem Kapitel das 
deutsche Asylverfahren und einzelne relevante Ver-
waltungsabläufe beschrieben. Im deutschen Asylver-
fahren kann unterschieden werden zwischen

 � der Stellung eines Asylgesuchs (u. a. §§ 18, 18a, 
19 AsylG),

 � der Registrierung der Asylsuchenden (in Form der 
„Meldepflicht“ nach § 22 AsylG und der „Meldung 
als Asylsuchende“ und Ausstellung des Ankunfts-
nachweises nach § 63a AsylG),

 � der förmlichen Asylantragstellung (u. a. §§ 13, 14 
und 23 AsylG) sowie

 � der Asylanhörung, Prüfung und Entscheidung über 
den Asylantrag (§§ 25, 31 bis 33 AsylG).

Die Asylgesuchstellung sowie die Registrierung der 
Asylsuchenden können zeitlich in unmittelbarer Folge 
geschehen, wenn die asylsuchende Person ihr Asylge-
such direkt bei der zuständigen Aufnahmeeinrichtung 
stellt. Die beiden Prozessschritte können aber auch 
zeitlich, örtlich und mit Blick auf die beteiligten Behör-
den voneinander getrennt ablaufen. Dies ist beispiels-
weise der Fall, wenn die asylsuchende Person ihr Asyl-
gesuch bei ihrem Grenzübertritt bei der Bundespolizei 
oder einer anderen staatlichen Stelle äußert, die nicht 
für die ‚Registrierung‘ des Asylgesuchs zuständig ist 
(die Erfassung des Asylgesuchs wird daher teilweise 
auch ‚Erstregistrierung‘3 genannt). Die eigentliche Re-
gistrierung der Asylsuchenden führen die zuständigen 
Aufnahmeeinrichtungen in Zuständigkeit der Bundes-
länder durch. Die förmliche Asylantragstellung erfolgt 
anschließend ausschließlich beim BAMF, das auch für 
die Asylanhörung, die Prüfung sowie die Entscheidung 
über den Asylantrag zuständig ist.

3 Mitunter wird vereinfacht auch von •Registrierung• im Zusam-
menhang der Erstregistrierung gesprochen, wobei sich die 
Registrierungstypen und rechtlichen Grundlagen allerdings 
unterscheiden, da beispielsweise die Bundespolizei keinen 
Ankunftsnachweis ausstellt, wie es die zuständige Aufnahme-
einrichtung im Zusammenhang der Registrierung macht.

2.1 Asylgesuchstellung

Ein ‚Asylgesuch zu stellen‘, bedeutet, die Absicht zu for-
mulieren, um Asyl nachsuchen zu wollen. Schutzsu-
chende müssen ihr Asylgesuch bei oder unmittelbar 
im Anschluss der Einreise nach Deutschland bei einer 
staatlichen Stelle äußern.

2.1.1 Asylgesuchstellung bei einer Grenz-, 
Polizei- oder Ausländerbehörde

Häufig erfolgt die Asylgesuchstellung im Zuge des 
Grenzübertritts bei einer Grenzbehörde, es kann aller-
dings auch bei einer Landespolizei oder einer Auslän-
derbehörde erfolgen, wobei sich die Prozessschritte 
ähneln (§§ 18, 18a, 19 AsylG). Die Asylsuchenden wer-
den bereits zu diesem Zeitpunkt erkennungsdienst-
lich behandelt (ED-Behandlung), wobei wesentliche 
Grundpersonalien und (biometrische) Identitätsmerk-
male erhoben werden (insbesondere Fingerabdrü-
cke der Asylsuchenden, die das 14. Lebensjahr voll-
endet haben bzw. ab dem 1. April 2021 auch ab dem 
sechsten Lebensjahr4, und ein Gesichtsbild). Die ED-
Behandlung durch die genannten Behörden wurde 
hierfür in den vergangenen Jahren digitalisiert (vgl. Ka-
pitel 3).

Die für die grenzpolizeilichen Aufgaben zuständigen 
Stellen, die Landespolizeien sowie die Ausländerbe-
hörden leiten die Asylsuchenden nach der ED-Be-
handlung an die nächstgelegene Aufnahmeeinrich-
tung weiter (den besagten Akteuren ist bei erstmaliger 
Asylantragstellung zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, 
welche Aufnahmeeinrichtung die zuständige Aufnah-
meeinrichtung ist, so dass sie die Asylsuchenden an 
die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung verweisen; 
vgl. Kapitel 2.1.2). Hierfür stellt die Behörde den Asyl-
suchenden eine sogenannte Anlaufbescheinigung aus. 
Die Anlaufbescheinigung ist ein formloses und nicht 
gesetzlich geregeltes Dokument und dokumentiert le-

4 Ab dem 1. April 2021 sollen auch Fingerabdrücke von Kindern 
ab sechs Jahren genommen werden; dies ist eine Änderung im 
Zuge des Zweiten Datenaustauschverbesserungsgesetzes, das in 
wesentlichen Teilen bereits am 9. August 2019 in Kraft trat.
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diglich, dass sich die Person bei der Behörde als asyl-
suchend gemeldet hat. Dies erleichtert die Weiterlei-
tung zur nächsten Aufnahmeeinrichtung und kann bei 
behördlichen Folgekontrollen dokumentieren, dass die 
Person bereits um Asyl nachgesucht hat und sich auf 
dem Weg zur zugewiesenen Aufnahmeeinrichtung be-
findet. Die asylsuchende Person muss sich unverzüg-
lich zu der benannten Aufnahmeeinrichtung begeben 
(vgl. Kapitel 2.5 zu den Fristen).

Zudem nehmen die besagten Behörden den Pass oder 
Passersatz sowie alle erforderlichen Urkunden und 
sonstigen Unterlagen, die im Besitz der asylsuchenden 
Personen sind, in Verwahrung und leiten die Doku-
mente an die Aufnahmeeinrichtung weiter (§ 21 Abs. 1 
AsylG i. V. m. § 15 Abs. 2 Nr. 4 und 5 AsylG).5

2.1.2 Asylgesuchstellung bei einer nicht 
zuständigen Aufnahmeeinrichtung

Bei Ankunft in der Aufnahmeeinrichtung (AE) prüft 
diese mittels des EASY-Systems6 zunächst, ob sie die 
zuständige AE ist. Dies orientiert sich zum einen am 
Herkunftsland der Asylsuchenden, da nicht alle Her-
kunftsländer in allen Aufnahmeeinrichtungen unterge-
bracht werden und nicht alle Außenstellen des BAMF 
alle Herkunftsländer bearbeiten. Handelt es sich nicht 
um die zuständige AE, erfolgt die sogenannte Erst-
verteilung von Asylbegehrenden (EASY-Verteilung). 
Mithilfe des EASY-Systems wird die Verteilung auf 
die 16 Bundesländer nach einer jährlich bestimmten 
Quote (‚Königsteiner Schlüssel‘)7 bestimmt. Sofern es 
sich nicht um die zuständige AE handelt und die Per-
son zuvor nicht bereits ED-behandelt wurde, findet 
eine ED-Behandlung mit Speicherung sowie ein Si-
cherheits- und Fingerabdruckabgleich statt. Anschlie-
ßend wird der asylsuchenden Person ebenfalls eine 
Anlaufbescheinigung und ggf. ein Ticket zur Weiter-
reise zur zuständigen Aufnahmeeinrichtung ausge-
stellt.

5 Der asylsuchenden Person sind auf Verlangen Abschriften der 
in Verwahrung genommenen Unterlagen auszuhändigen (§ 21 
Abs. 4 AsylG).

6 IT-Anwendung zur Erstverteilung der Asylsuchenden auf die 
Bundesländer.

7 „Nach dem ‚Königsteiner Schlüssel‘ wird [u. a.] festgelegt, wie 
viele Asylsuchende ein Bundesland aufnehmen muss. Dies rich-
tet sich nach Steuereinnahmen (2/3 Anteil bei der Bewertung) 
und der Bevölkerungszahl (1/3 Anteil bei der Bewertung). Die 
Quote wird jährlich neu ermittelt“ (BAMF 2021b; A. d. A.).

2.1.3 Flughafenverfahren

Bei Asylsuchenden aus einem sicheren Herkunftsstaat 
(§ 29a AsylG)8, die über einen Flughafen einreisen wol-
len und bei der Grenzbehörde um Asyl nachsuchen, ist 
das Asylverfahren vor der Entscheidung über die Ein-
reise nach Deutschland durchzuführen, soweit die Un-
terbringung auf dem Flughafengelände während des 
Verfahrens möglich oder lediglich wegen einer erfor-
derlichen stationären Krankenhausbehandlung nicht 
möglich ist. Das Gleiche gilt für Asylsuchende, die bei 
der Grenzbehörde auf einem Flughafen um Asyl nach-
suchen und sich dabei nicht mit einem gültigen Pass 
oder Passersatz ausweisen können. In diesen Fällen ist 
ihnen unverzüglich Gelegenheit zur Stellung des Asyl-
antrags bei der Außenstelle des BAMF zu geben, die 
der Grenzkontrollstelle zugeordnet ist. Die persönli-
che Anhörung der Asylsuchenden durch das BAMF soll 
in diesen Fällen unverzüglich stattfinden und der Per-
son ist danach unverzüglich Gelegenheit zu geben, mit 
einem Rechtsbeistand ihrer Wahl Verbindung aufzu-
nehmen, es sei denn, sie hat sich selbst vorher anwalt-
lichen Beistands versichert (§ 18a Abs. 1 AsylG).9 Ein 
solches Flughafenverfahren wird an fünf Flughäfen in 
Deutschland durchgeführt: Berlin, Düsseldorf, Frank-
furt, Hamburg und München.

Lehnt das Bundesamt den Asylantrag im Flughafen-
verfahren als offensichtlich unbegründet ab, wird die 
Einreise verweigert und das Bundesamt droht den ab-
gelehnten Asylantragstellenden nach Maßgabe der 
§§ 34 und 36 Abs. 1 AsylG vorsorglich für den Fall der 
Einreise die Abschiebung an (§ 18a Abs. 2 AsylG). Die 
Entscheidungen des BAMF sind zusammen mit der 
Einreiseverweigerung von der Grenzbehörde zuzu-
stellen. Diese übermittelt unverzüglich dem zuständi-
gen Verwaltungsgericht eine Kopie ihrer Entscheidung 
und den Verwaltungsvorgang des BAMF (§ 18a Abs. 3 
AsylG).

Der asylsuchenden Person ist die Einreise zu gestatten, 
wenn das Bundesamt der Grenzbehörde mitteilt, dass 
es nicht kurzfristig entscheiden kann, das Bundesamt 
nicht innerhalb von zwei Tagen nach Stellung des Asyl-
antrags über diesen entschieden hat, das Gericht nicht 
innerhalb von vierzehn Tagen über einen Antrag auf 
Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes entschieden 
hat oder die Grenzbehörde keinen erforderlichen Haft-

8 Zu den sicheren Herkunftsstaaten zählen die sechs Westbalkan-
staaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, 
Montenegro und Serbien, sowie Ghana, Senegal und die EU-
Mitgliedstaaten.

9 Vorgaben zur Einreiseverweigerung nach § 18 Abs. 2 AsylG 
durch die Grenzbehörde bleiben von den Vorgaben unberührt.
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antrag (§ 15 Abs. 6 AufenthG) stellt oder die Richterin 
bzw. der Richter die Anordnung oder die Verlängerung 
der Haft ablehnt (§ 18a Abs. 6 AsylG).

2.2 Registrierung bei 
der zuständigen 
Aufnahmeeinrichtung

Erreicht die asylsuchende Person die zuständige Auf-
nahmeeinrichtung, die für die Registrierung, Unter-
bringung und Verpflegung verantwortlich ist, durch-
läuft sie einen mehrstufigen Prozess bis zur förmlichen 
Asylantragstellung beim BAMF. Die Registrierung fällt 
dabei deutlich umfassender aus als die ED-Behand-
lung bei der Grenz-, Polizei- oder Ausländerbehörde 
bzw. einer nicht-zuständigen AE und wird zudem von 
weiteren Verfahrensschritten begleitet (siehe unten). 

Dabei prüft die zuständige AE zunächst, ob die asylsu-
chende Person bereits erkennungsdienstlich behan-
delt wurde. In dem Fall findet keine neue ED-Behand-
lung statt bzw. die Personendaten können aus dem 
AZR übernommen und geprüft bzw. gegebenenfalls 
ergänzt werden. Sofern zuvor keine ED-Behandlung 
erfolgte, führt die AE die ED-Behandlung durch, wozu 
ein nationaler und europäischer Registerabgleich per 
Fast-ID10 zur Bestimmung von möglichen Voraufent-
halten und -registrierungen sowie ein Datenabgleich 
mit Sicherheitsbehörden gehören (vgl. Kapitel 4.1 zum 
Datenmanagement in der Registrierungsphase). Das 
BAMF unterstützt nach Möglichkeit bereits in diesem 
Verfahrensschritt mit den IDM-S-Tools, die Anwen-
dung finden, wenn Asylantragstellende ihre Identität 
bzw. Herkunft nicht durch die Vorlage eines gültigen 
Passes, Passersatzes oder eines anderen Identitätspa-
piers zweifelsfrei belegen können oder wenn ein vor-
gelegtes Identitätspapier Fälschungsmerkmale auf-
weist (vgl. Infobox 1 und Kapitel 4).

10 Fast-ID (Fast Identification) ist im Rahmen des Asylverfahrens 
ein System zur schnellen Prüfung von Fingerabdruckdaten unter 
Verwendung der Datenbank AFIS-A (INPOL).

Infobox 1: Identitätsfeststellung

„Zur besseren Identitätsfeststellung hat das Bundesamt [im Jahr 2016] im Rahmen des Programms ‚Integrier-
tes Identitätsmanagement – Plausibilisierung, Datenqualität und Sicherheitsaspekte (IDM-S)‘ Assistenzsysteme 
eingeführt. Sie geben im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung unterstützende Hinweise. Damit erhalten Ent-
scheiderinnen und Entscheider zusätzliche Indizien, die ihnen die Ermittlung des Sachverhalts erleichtern kön-
nen. [Zu den IDM-S-Tools zählen die:]

 ● Bildbiometrie,
 ● Namenstransliteration und -analyse [bzw. webbasierter Transkriptionsservice],
 ● Sprachbiometrie und
 ● Auswertung von mobilen Datenträgern

Mit diesen Assistenzsystemen, die sich auf moderne Datenanalysemethoden stützen, können die im Asylver-
fahren erhobenen Informationen von Asylsuchenden sofort plausibilisiert werden. Dies führt zu einer besseren 
Datenqualität. Bleiben Zweifel an der Identität von Antragstellenden, führt das Bundesamt eine Überprüfung 
mittels einer Sprach- und Textanalyse durch, zu der Sprachgutachterinnen und Sprachgutachter hinzugezo-
gen werden.“ Fälle mit sicherheitsrelevanten Hinweisen können gegebenenfalls dem im Bundesamt zuständi-
gen Fachreferat innerhalb der Sicherheitsgruppe gemeldet werden. Das Referat ‚Operative Zusammenarbeit 
mit den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder‘ arbeitet im Rahmen des Gemeinsamen Extremismus- 
und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) und dem Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) eng mit 
verschiedenen nationalen Behörden aus dem Bereich der inneren Sicherheit zusammen. Im Zuge des zweiten 
Datenaustauschverbesserungsgesetzes wurde ab 1. Mai 2020 der automatisierte Datenabgleich mit den Sicher-
heitsbehörden durch das sogenannte AsylKon-Verfahren ersetzt. Beim Asylkon-Verfahren hat das Bundesver-
waltungsamt die Federführung inne und richtet sich neben dem BAMF explizit auch an die Ausländerbehörden 
und Aufnahmeeinrichtungen der Bundesländer (siehe unten).

Quelle: BAMF 2019a; BAMF 2020a; A. d. A.
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2.2.1 Ankunftszentren, AnkER- und 
funktionsgleichen Einrichtungen

Die Aufnahmeeinrichtungen in den Bundesländern 
wurden ab November 2015 bundesweit sukzessive in 
neu geschaffene ‚Ankunftszentren‘11, ab August 2018 
teilweise in ‚AnkER-Einrichtungen‘ (Ankunfts-, Ent-
scheidungs- und Rückkehr-Einrichtungen)12 und in 
einigen Bundesländern ab April 2019 in ‚funktions-
gleiche Einrichtungen‘ integriert. Die Grundidee der 
Ankunftszentren war, verschiedene Prozesse und Ak-
teure von Bund, Ländern und Kommunen an einem 
Ort zusammenzulegen, um die Verfahren zu beschleu-
nigen und Abstimmungsprozesse zwischen den Ak-
teuren zu erleichtern. AnkER-Einrichtungen bauten 
wiederum auf diesen Erfahrungen auf und entwickel-
ten das Konzept weiter, indem weitere Prozessschritte 
und Akteure integriert wurden (z. B. die Asylverfah-
rens- und Rückkehrberatung, herkunftssprachliche 
Wertevermittlung und Erstorientierungskurse oder 
Rechtsantragsstellen sowie Maßnahmen zur Rückkehr 
nicht schutzbedürftiger Personen; BAMF 2018a: 2f.). 
Bewährte Prozessschritte der AnkER-Einrichtungen 
wurden zwischenzeitlich wiederum von Ankunftszen-
tren übernommen. Mitunter handelt es sich bei eini-
gen funktionsgleichen Einrichtungen beispielsweise 
um eher begriffliche Weiterentwicklungen der An-
kunftszentren, weniger um eine konzeptionell-orga-
nisatorische, wie etwa der Hamburger Senat für seine 
funktionsgleiche Einrichtung mitteilte (Bürgerschaft 
der Freien und Hansestadt Hamburg 2020: 2). Ende 
2020 gab es bundesweit 14 Ankunftszentren, neun An-
kER-Einrichtungen und sieben funktionsgleiche Ein-
richtungen, denen jeweils eine BAMF-Außenstelle zu-
geordnet war, sowie 35 weitere BAMF-Außenstellen.

In den Ankunftszentren sowie den AnkER- und funk-
tionsgleichen Einrichtungen werden zahlreiche Pro-
zessschritte verschiedener Akteure räumlich zusam-
mengelegt und zeitlich eng aufeinander abgestimmt. 
Je nach Einrichtung können hier Registrierung, Identi-
tätsprüfung, medizinische Versorgung, Unterbringung, 
Asylverfahrensberatung, integrationsvorbereitende 
Maßnahmen (zum Beispiel Datenerfassung, aber auch 

11 Bayern eröffnete im September 2015 zwei sogenannte An-
kunfts- und Rückführungseinrichtungen (ARE) in Ingolstadt und 
Bamberg, die dann in 2018 in AnkER-Einrichtungen umgewan-
delt wurden (Regierung von Oberfranken 2021).

12 Bei der Einrichtung von AnkER- und funktionsgleichen Ein-
richtungen trifft das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat mit den jeweiligen Bundesländern in der Regel 
Verwaltungsvereinbarungen, die den Rahmen vorgeben, wobei 
keine „starre Vereinheitlichung erfolgt, sondern verschiedene 
AnkER-Bausteine bedarfsabhängig umgesetzt werden sollen“ 
(Deutscher Bundestag 2018a: 2, 4).

herkunftssprachliche Wertevermittlung und Ersto-
rientierung), Rückkehrberatung, Rechtsberatung, bis 
hin zur förmlichen Asylantragsstellung, Anhörung und 
Entscheidung, Organisation der kommunalen Vertei-
lung sowie Rückkehrmaßnahmen an einem Standort 
angesiedelt werden. Hierfür werden die zuständigen 
Behörden und Organisationen unter einem Dach bzw. 
in unmittelbarer Nähe gebündelt (Deutscher Bundes-
tag 2018a: 2). Die Bundesländer sind dabei in der Ver-
antwortung für die jeweiligen Aufnahmeeinrichtungen 
und Liegenschaften. Sie stellen den anderen Behörden 
Räumlichkeiten für ihre Tätigkeiten zur Verfügung.

Beteiligte Behörden

Je nach Zuschnitt der jeweiligen Ankunftszentren, 
AnkER- bzw. funktionsgleichen Einrichtungen und den 
darin gebündelten Prozessschritten unterscheiden sich 
die Behörden, die in den jeweiligen Zentren und Ein-
richtungen dauerhaft oder anlassbezogen angesiedelt 
sind. So sind je nach Einrichtung neben den für den 
Betrieb der Aufnahmeeinrichtungen zuständigen Lan-
desbehörden das BAMF, die Bundesagentur für Arbeit, 
die (Zentralen) Ausländerbehörden, die Landespoli-
zei, das Sozialamt, Kinderbetreuungs- und Bildungs-
einrichtungen, Wohlfahrtsverbände zur unabhängigen 
Asylverfahrens- und auch Rückkehrberatung, Jugend-
ämter für Unbegleitete Minderjährige sowie Verwal-
tungsgerichte angeschlossen (Regierung von Nieder-
bayern 2021; Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 
und Soziales 2021; EMN/BAMF 2017: 50). Das fol-
gende Beispiel einer AnkER-Einrichtung in Deggendorf 
zeigt die Bandbreite der integrierten Behörden und 
Organisationen (Infobox 2).

Ausstellung eines Ankunftsnachweises

Die für die Unterbringung zuständige Aufnahmeein-
richtung13 stellt am Ende des Registrierungsprozes-
ses einen ‚Ankunftsnachweis‘ aus, wodurch der Auf-
enthalt im Bundesgebiet als gestattet gilt (§ 55 Abs. 1 
Satz 1 AsylG i. V. m § 63a Abs. 1 AsylG). Die seit Anfang 
2016 bei den Aufnahmeeinrichtungen in Betrieb ge-
nommenen PIK-Stationen verfügen hierfür über einen 
Drucker, der die Ankunftsnachweise fälschungssicher 
ausdruckt. Der Ankunftsnachweis berechtigt und ist 

13 Familien mit Kindern können bis zu sechs Monate zu einem Auf-
enthalt in einer Erstaufnahmeeinrichtung verpflichtet werden, 
während die Aufenthaltsdauer ansonsten in der Regel bei bis 
zu 18 Monaten liegt. Asylantragstellende, deren Asylantrag als 
unzulässig oder offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde, 
können bis zu 24 Monate zu einem Aufenthalt in einer Erstauf-
nahmeeinrichtung verpflichtet werden. Asylantragstellende aus 
sogenannten sicheren Herkunftsstaaten sind wiederum bis zum 
Abschluss ihres Asylverfahrens zum Aufenthalt in einer Erstauf-
nahmeeinrichtung verpflichtet.
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zugleich Voraussetzung zum Bezug sozialer Leistun-
gen (u. a. Unterbringung, Verpflegung und Gesundheit 
nach § 3 AsylblG). Der Ankunftsnachweis ist auch des-
wegen von Bedeutung, weil der Ausstellungszeitpunkt 
als Stichtag gilt, ab dem die offizielle Aufenthaltszeit 
in Deutschland gerechnet wird, die für Folgeansprü-
che relevant ist (wie beispielsweise für den Besuch von 
Integrationskursen nach drei Monaten gestattetem 
Aufenthalt). Der Ankunftsnachweis enthält unter an-
derem eine Identifikationsnummer (AKN-Nummer), 
Grundpersonalien, äußere Identitätsmerkmale (Augen-
farbe, Größe) sowie ein Foto des Gesichts (§ 63a Abs. 1 
AsylG, Anlage 2 zu § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 AKNV 
sowie Anlage 4 zu § 5 AKNV14).

Einbehalt des Passes oder Passersatzes

Sofern sich die asylsuchende Person unmittelbar bei 
der für ihre Aufnahme zuständigen AE meldet und 
nicht zuvor bereits ein Asylgesuch bei einer anderen 
Behörde geäußert hat, nimmt die AE den Pass oder 

14 Verordnung über die Bescheinigung über die Meldung als Asyl-
suchender (Ankunftsnachweisverordnung - AKNV).

Passersatz sowie alle erforderlichen Urkunden und 
sonstigen Unterlagen im Besitz der asylsuchenden 
Personen in Verwahrung und leitet die Dokumente an 
die der AE zugeordneten Außenstelle des BAMF weiter 
(§ 21 Abs. 2 und 3 AsylG i. V. m. § 15 Abs. 2 Nr. 4 und 
5 AsylG). Hatte die asylsuchende Person die besagten 
Unterlagen zuvor bereits bei einer anderen behördli-
chen Stelle abgegeben, werden diese Unterlagen der 
AE zugesandt, die diese wiederum der zuständigen 
BAMF-Außenstelle weiterleitet.15

2.2.2 Asylverfahrensberatung und 
Rückkehrinformationen

Seit 2018 bietet das BAMF noch vor der förmlichen 
Asylantragstellung eine freiwillige, unabhängige Asyl-
verfahrensberatung (AVB) an (§ 12a AsylG). Die AVB 

15 Die Unterlagen werden wieder ausgehändigt, wenn sie für die 
weitere Durchführung des Asylverfahrens oder für aufenthalts-
beendende Maßnahmen nicht mehr benötigt werden (§ 21 
Abs. 5 AsylG).

Infobox 2: In der AnkER-Einrichtung Deggendorf (Bayern) eingebundene Behörden und Stellen

 � Verwaltung der AnkER-Einrichtung mit Registrierung, Unterbringung und Verpflegung sowie kurativer Ver-
sorgung der Asylbewerber

 � Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
 � Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
 � Regierungsaufnahmestelle (RASt)
 � Landratsamt Deggendorf mit Mitarbeitern aus dem Sozialamt, dem Jugendamt und dem Gesundheitsamt
 � Polizei
 � Caritas Deggendorf (Flüchtlings- und Integrationsberatung sowie Kinderbetreuung und Hausaufgabenhilfe)
 � Volkshochschule (VHS) Deggendorf (Erstorientierungskurse)
 � Schule (Grund-, Mittel- und Berufsschule)
 � Rechtsberatungs- und Antragsstelle des Bayerischen Verwaltungsgerichts Regensburg
 � Beratungsstelle der Agentur für Arbeit
 � [Private] Sicherheitsdienste für die Zugangskontrolle zum Gelände und die allgemeine Sicherheit in der Un-

terkunft bzw. auf dem Unterkunftsgelände

Quelle: Regierung von Niederbayern 2021; A. d. A.

Infobox 3: Am Ende einzelner Prozessschritte ausgehändigte Dokumente

Asylgesuchstellung = Anlaufbescheinigung

Registrierung bei zuständiger Aufnahmeeinrichtung = Ankunftsnachweis

Registrierung bei zuständiger Aufnahmeeinrichtung = Aufenthaltsgestattung

Schutzstatusgewährung durch das BAMF = Aufenthaltserlaubnis
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verläuft in zwei Stufen. Zunächst werden in der ersten 
Stufe allen Asylsuchenden vor Antragstellung in Grup-
pengesprächen Informationen zum Ablauf des Asyl-
verfahrens sowie zu Rückkehrmöglichkeiten zur Ver-
fügung gestellt. Anschließend können Asylsuchende 
eine freiwillige AVB in Einzelgesprächen durch geson-
dert geschulte Mitarbeitende des BAMF erhalten. Die 
individuelle AVB der zweiten Stufe ist ein Angebot, 
„das Asylsuchende über die gesamte Dauer ihres Ver-
fahrens, vom Zeitpunkt vor der Asylantragstellung bis 
nach der Zustellung des Bescheides, freiwillig in An-
spruch nehmen können. […] In der Praxis erfolgt die 
individuelle Beratung beim BAMF jedoch häufig vor 
der Anhörung“ (Deutscher Bundestag 2020a: 11). Die 
Asylverfahrensberatung ist auch hinsichtlich möglicher 
besondere Schutzbedarfe (Vulnerabilität)16 von beson-
derer Bedeutung. Die Asylsuchenden werden darüber 
informiert, dass im weiteren Verfahren sowie auch bei 
der Unterbringung im Falle von Vulnerabilitäten Rück-
sicht genommen werden kann.

Stufe 1 der AVB beinhaltet auch erste Informationen 
zu Rückkehrmöglichkeiten. Im Zuge der förmlichen 
Asylantragstellung wird diese Rückkehrberatung seit 
2017 systematisch und flächendeckend durch die Mit-
arbeitenden des BAMF durchgeführt. Es handelt sich 
um eine etwa 10-minütige, standardisierte und ergeb-
nisoffene Rückkehrinformation seitens des BAMF, in 
der auf bestehende Angebote zu Rückkehrprogram-
men und auf die circa 900 Rückkehrberatungsstellen 
von Bund, Bundesländern und Wohlfahrtsverbänden 
hingewiesen wird und teils Informationsmaterial in 
der Sprache des jeweiligen Herkunftslandes ausgeteilt 
wird (Returningfromgermany.de 2021). Hierbei wird 
nicht zwischen Bleibeperspektiven und Herkunftslän-
dern unterschieden, außer dass sich die Förderleistun-
gen der jeweiligen herkunftslandbezogenen Rückkehr- 
und Reintegrationsprogramme unterscheiden können. 
Darüber hinaus wird eine zusätzliche individuelle 
Rückkehrberatung angeboten, die sowohl während 
des Asylverfahrens als auch nach Ablehnung des Asyl-
antrags in Anspruch genommen werden kann (BAMF 
2018a: 2).

16 Artikel 21 der europäischen Aufnahmerichtlinie (RL 2013/33/
EU) listet beispielhaft die folgenden besonderen schutzbedürfti-
gen Gruppierungen auf: (unbegleitete) Minderjährige, Menschen 
mit Behinderung, ältere Menschen, Schwangere, Alleinerzie-
hende mit minderjährigen Kindern, Opfer von Menschenhandel, 
Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen/psychischen 
Störungen sowie Opfer von Folter, Vergewaltigung oder sonsti-
gen schweren Formen psychischer oder sexueller Gewalt.

2.3 Förmliche 
Asylantragstellung und 
Dublin-Verfahrensprüfung

Die förmliche Asylantragstellung beim BAMF (§ 14 
Abs. 1 Satz 1 AsylG) erfolgt grundsätzlich persönlich 
und in der Regel mündlich bzw. schriftlich in derjeni-
gen Außenstelle, die der zuständigen Aufnahmeein-
richtung zugeordnet ist. Eine schriftliche Antragstel-
lung ist nur in Ausnahmefällen zulässig (§ 14 Abs. 2 
Satz 1 AsylG).

Bevor der Asylantrag vom BAMF inhaltlich geprüft 
wird, wird zunächst mittels Eurodac-Überprüfung17 
geklärt, ob Deutschland oder ein anderer Mitglied-
staat gemäß den Zuständigkeitskriterien der Dub-
lin III-Verordnung ((EU) 604/2013) für die Prüfung 
des Asylantrags zuständig ist. Liegen Anhaltspunkte 
vor, dass die Zuständigkeit in einem anderen Mitglied-
staat liegt, wird an diesen ein Aufnahme- oder Wie-
deraufnahmeersuchen gestellt. Der ersuchte Mitglied-
staat stimmt in der Regel innerhalb der Antwortfrist 
zu, wenn er das Ersuchen für begründet hält (BAMF 
2019a: 16f.). Hält er das Ersuchen für unbegründet, 
muss er dieses ausdrücklich ablehnen. Lehnt der Mit-
gliedstaat das Aufnahme- bzw. Wiederaufnahmeersu-
chen innerhalb der Antwortfrist nicht ausdrücklich ab, 
gilt dies als Zustimmung. Die Überstellung muss in der 
Regel innerhalb von sechs Monaten stattfinden, an-
sonsten ist der Mitgliedstaat für das Verfahren zustän-
dig, der das Übernahmeersuchen gestellt hat. Sofern 
bereits in einem anderen Staat internationaler Schutz 
erteilt wurde, ist ein weiterer Asylantrag in Deutsch-
land grundsätzlich unzulässig (BAMF 2019a: 28). Die 
Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten im Du-
blinverfahren erfolgt via DubliNet, einem geschützten 
elektronischen Kommunikationssystem.

Mit Ausnahme der Dublin-Verfahren, die in sogenann-
ten Dublinzentren18 durchgeführt werden, werden 

17 Eurodac ist ein Informationssystem, dessen Zweck es ist, durch 
die Sammlung, Übermittlung und den Vergleich von Fingerab-
drücken bei der Bestimmung des EU-Mitgliedstaats zu unter-
stützen, der gemäß der Dublin-III-Verordnung (Verordnung 
(EU) 604/2013) für die Prüfung eines gestellten Asylantrags 
zuständig ist.

18 Im Februar 2017 richtete das BAMF drei Dublinzentren in Berlin, 
Dortmund sowie in Bayreuth ein. Die bis dahin von Mitarbeiten-
den in den Außenstellen des Bundesamtes wahrgenommene 
Bearbeitung von Dublin-Ersuchen an die Mitgliedstaaten wurde 
in der Folge in die Dublinzentren verlagert. In den Außenstellen 
erfolgt seither hinsichtlich der Dublin-Verfahren nur noch die 
Eurodac-Überprüfung sowie die Dublin-Zulässigkeitsbefragung. 
Sofern ein Dublin-Fall vorliegt, leiten die Außenstellen die 
Asylakte an das ihnen zugeordnete Dublinzentrum weiter.
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grundsätzlich unter Wahrung des Prinzips der Einheit 
von Anhörenden und Entscheiderinnen sowie Ent-
scheidern in der Regel alle weiteren Verfahrensarten 
in den Außenstellen bearbeitet, in denen Asylanträge 
jeweils gestellt wurden. Die zehn zugangsstärksten 
Herkunftsländer werden im Rahmen der sogenannten 
EASY-Verteilung grundsätzlich in allen Aufnahmeein-
richtungen untergebracht und durch alle zugeordne-
ten BAMF-Außenstellen bearbeitet. Die Verfah-
renspriorisierung und Beschleunigung stellen die 
BAMF-Außenstellen durch ein dezentrales Akten- und 
Verfahrensmanagement sicher, welches unter Berück-
sichtigung des Einzelfalles Vorgangsfristen und Ver-
fahrensdauern überwacht.

2.4 Anhörung und Prüfung des 
Asylantrags

Die Anhörung erfolgt persönlich und nicht-öffent-
lich bei der BAMF-Außenstelle, die der Aufnahmeein-
richtung zugeordnet ist. Die Antragstellenden tra-
gen ihre individuellen Fluchtgründe gegenüber einer 
Entscheiderin bzw. einem Entscheider des BAMF 
in Anwesenheit einer oder eines Dolmetschenden 
und gegebenenfalls einer Rechtsanwältin oder eines 
Rechtsanwalts und/oder einer Vertrauensperson vor. 
Hierfür wird den Asylantragstellenden nach förmlicher 
Asylantragstellung ein Termin mitgeteilt. Der Termin 
muss wahrgenommen oder es muss rechtzeitig vorher 
schriftlich mitgeteilt bzw. bei Krankheit mit ärztlichem 
Attest dokumentiert werden, weshalb der Termin nicht 
wahrgenommen werden kann. Ansonsten wird das 
Asylverfahren eingestellt (BAMF 2019b).

Bei der Anhörung erläutern die Asylantragstellenden 
ihre individuellen Fluchtgründe, ihren Fluchtweg, ihre 
Lebensumstände im Herkunfts- bzw. Drittstaat, ihren 
Lebenslauf sowie Umstände, die die Asylantragstellen-
den bei einer Rückkehr erwarten würden. Zur Unter-
mauerung dieser Erläuterungen sind die Asylantrag-
stellenden aufgefordert, in ihrem Besitz befindliche 
Beweismittel vorzulegen, worunter Fotos, Schriftstü-
cke von der Polizei oder anderen Behörden, gegebe-
nenfalls auch ärztliche Atteste fallen können (BAMF 
2019b). Die gemachten Angaben zur Identität sowie 
den Fluchtursachen können überprüft werden, wenn 
es Zweifel gibt. In diesem Prozessschritt werden ge-
gebenenfalls die Ergebnisse der IDM-S-Tools zur Ve-
rifizierung der Angaben zur Identität berücksichtigt. 
Zudem werden die Angaben der Asylantragstellenden 
„übersetzt und protokolliert und im Anschluss an die 
Anhörung für die Antragstellenden rückübersetzt. Sie 

bekommen so Gelegenheit, das Gesagte zu ergänzen 
oder zu korrigieren. Schließlich wird ihnen das Proto-
koll zur Genehmigung durch die Unterschrift vorge-
legt“ (BAMF 2019b).

Das BAMF prüft anschließend, ob eine der vier Schutz-
formen – Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz nach 
der Genfer Flüchtlingskonvention, subsidiärer Schutz 
oder ein nationales Abschiebungsverbot – vorliegt. 
„Nur wenn keine dieser Schutzformen in Frage kommt, 
wird der Asylantrag [in vollem Umfang] abgelehnt“ 
(BAMF 2019a: 21).19

Besondere Aufnahmeeinrichtungen und 
beschleunigte Asylverfahren

Mit Inkrafttreten des ‚Gesetzes zur Einführung be-
schleunigter Asylverfahren• am 17. März 2016 wurden 
mit § 30a AsylG sogenannte beschleunigte Verfahren 
eingeführt, wonach innerhalb einer Woche ab Asylan-
tragstellung über den Antrag entschieden werden soll 
(§ 30a Abs. 2 Satz 1 AsylG). Demnach kann das BAMF 
das Asylverfahren in einer Außenstelle, die einer ‚Be-
sonderen Aufnahmeeinrichtung‘ (§ 5 Abs. 5 AsylG) zu-
geordnet ist, beschleunigt durchführen, wenn die asyl-
antragstellende Person

1. Staatsangehörige bzw. Staatsangehöriger eines 
sicheren Herkunftsstaates (§ 29a AsylG) ist,

2. die Behörden durch falsche Angaben oder Do-
kumente oder durch Verschweigen wichti-
ger Informationen oder durch Zurückhalten 
von Dokumenten über ihre bzw. seine Identi-
tät oder Staatsangehörigkeit offensichtlich ge-
täuscht hat,

3. ein Identitäts- oder ein Reisedokument, das 
die Feststellung ihrer bzw. seiner Identität oder 
Staatsangehörigkeit ermöglicht hätte, mutwil-
lig vernichtet oder beseitigt hat, oder die Um-
stände offensichtlich diese Annahme rechtferti-
gen,

4. einen Folgeantrag gestellt hat,
5. den Antrag nur zur Verzögerung oder Behin-

derung der Vollstreckung einer bereits getrof-
fenen oder unmittelbar bevorstehenden Ent-
scheidung, die zu ihrer bzw. seiner Abschiebung 
führen würde, gestellt hat,

19 Nachdem das Asylverfahren unanfechtbar abgeschlossen wurde, 
kann – unter anderem wenn sich die Sachlage nachträglich ge-
ändert hat – ein weiterer Asylantrag (sogenannter Folgeantrag) 
gestellt werden (§ 71 AsylG).
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6. sich weigert, der Verpflichtung zur Abnahme 
der Fingerabdrücke gemäß europarechtlicher 
Vorgaben20 nachzukommen, oder

7. aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen 
Sicherheit oder öffentlichen Ordnung ausge-
wiesen wurde oder es schwerwiegende Gründe 
für die Annahme gibt, dass sie oder er eine Ge-
fahr für die nationale Sicherheit oder die öf-
fentliche Ordnung darstellt (§ 30a AsylG).

Kann das BAMF das Verfahren nicht innerhalb der ein-
wöchigen Frist entscheiden, dann führt es das Ver-
fahren als nicht beschleunigtes Verfahren fort (§ 30a 
Abs. 2 Satz 2 AsylG). Anwendung findet das beschleu-
nigte Verfahren in Besonderen Aufnahmeeinrichtun-
gen auf Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen 
zwischen dem BAMF und Bayern seit Juni 2016 und 
Nordrhein-Westfalen seit Juli 2018.

2.5 Fristen und 
Verfahrensdauern

Ein Ziel der Reformierung des Datenmanagements 
sowie von einzelnen Prozessschritten im Asylverfah-
ren in Deutschland ist, die Verfahren verlässlicher und 
schneller zu machen. Aus diesem Grund sollen neben 
den bereits genannten Akteuren und Zuständigkeiten 
im Folgenden die rechtlichen Vorgaben für Fristen in 
den einzelnen Prozessschritten dargestellt werden und 
im Anschluss Angaben zur durchschnittlichen Dauer 
einzelner Verfahrensschritte in der Praxis dokumen-
tiert werden. Die Angaben sind insbesondere im eu-
ropäischen Vergleich hilfreich, um das Verständnis für 
die einzelnen Prozessschritte in den nationalen Asyl-
verfahren zu schärfen, die im zu dieser Studie dazuge-
hörenden Synthesebericht aufbereitet werden.

20 Gemäß der Verordnung (EU) 603/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Juni 2013 über die Einrichtung von 
Eurodac für den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum Zwecke 
der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) 604/2013 zur 
Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestell-
ten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist und über 
der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge 
der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mit-
gliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten 
sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 1077/2011 zur Errich-
tung einer Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement 
von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 1).

2.5.1 Fristen für die einzelnen Prozessschritte

Asylgesuchstellung bei der Grenzpolizei und 
Weiterleitung an eine Aufnahmeeinrichtung

Stellen Asylsuchende ihr Asylgesuch bei einer Grenz-
polizei, ist die asylsuchende Person „unverzüglich“ an 
die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung zur Mel-
dung (Registrierung) weiterzuleiten (§§ 18 Abs. 1 
und 19 Abs. 1 AsylG). Die asylsuchende Person ist ver-
pflichtet, der Weiterleitung „unverzüglich“ oder bis 
zu einem ihr von der Behörde genannten Zeitpunkt 
zu folgen. Wenn keine Hinweise vorliegen, wieso die 
Weiterreise zur Aufnahmeeinrichtung länger dauern 
könnte, gibt die weiterleitende Behörde in der Regel 
eine zweitägige Frist zur Weiterleitung an. Kommt die 
asylsuchende Person der Verpflichtung innerhalb des 
Zeitraums nicht nach, so gilt das Asylgesuch als zu-
rückgenommen und das BAMF stellt das Verfahren ein 
(§ 20 Abs. 1 i. V. m. § 33 Abs. 1 und 5 AsylG). Wird kein 
konkreter Zeitraum zur Weiterleitung angegeben, ist 
die Unverzüglichkeit „nicht allein objektiv zu bestim-
men, das heißt mit ‚sofort‘ gleichzusetzen. Es wird viel-
mehr Rücksicht auf die individuellen Möglichkeiten 
genommen, sich möglichst bald zu der zuständigen 
Stelle zu begeben“ (Bergmann 2020: § 20 AsylG Rn. 5; 
vgl. im Detail Bruns 2016: § 20 AsylG Rn. 7).

Die Behörde, die die asylsuchende Person an eine Auf-
nahmeeinrichtung weiterleitet, teilt die Weiterleitung, 
die Stellung des Asylgesuchs und die erfolgte ver-
pflichtende Unterrichtung der Aufnahmeeinrichtung 
schriftlich mit. Die schriftliche Übermittlung erfolgt 
durch die Bundespolizei seit dem Jahr 2018 via E-Mail. 
Laut BAMF-Fachreferat soll dies künftig auch durch 
die Landespolizeien, Ausländerbehörden und Aufnah-
meeinrichtungen via E-Mail an das BAMF erfolgen, 
wobei bei letzteren beiden geprüft wird, ob dies an-
stelle einer E-Mail auch über den Standard für den Da-
tenaustausch XAusländer21 erfolgen kann.

Die Aufnahmeeinrichtung unterrichtet wiederum un-
verzüglich, spätestens nach Ablauf einer Woche nach 
Eingang der oben genannten Mitteilung, die ihr zuge-
ordnete Außenstelle des BAMF darüber, ob die asyl-
suchende Person in der Aufnahmeeinrichtung aufge-
nommen wurde und leitet dem BAMF die Mitteilung 
der ersten Erfassung des Asylgesuchs weiter. Um das 
Verfahren an dieser Stelle zu beschleunigen, hat das 

21 „Der Standard XAusländer ist ein Datenaustauschformat auf 
XML-Basis (eXtensible Markup Language) und fördert den 
elektronischen Austausch von identischen Daten zwischen den 
Behörden in der Ausländerverwaltung in Deutschland“ (BAMF 
2021d; vgl. ausführlich Glossar in Anlage 1).
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BAMF für diesen Verfahrensschritt in den vergange-
nen Jahren die Kommunikation zwischen Aufnah-
meeinrichtung, BAMF und Ausländerbehörde mit 
entsprechenden Schnittstellen digitalisiert (hier die so-
genannte XAVIA-Schnittstelle). Hierfür wurden soge-
nannte Scanzentren in Deutschland errichtet, in denen 
asylrelevante Dokumente gescannt und in MARiS22 
eingepflegt werden, so dass die Unterlagen den Mitar-
beitenden des BAMF bei der Antragsbearbeitung digi-
talisiert zur Verfügung stehen. Sofern die Person nicht 
innerhalb einer Woche bei der Aufnahmeeinrichtung 
eintrifft, kann sie zur Aufenthaltsermittlung in den 
Fahndungshilfsmitteln der Polizei ausgeschrieben wer-
den (§ 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AsylG). Sofern die Behörde, 
bei der das Asylgesuch zuerst geäußert wurde, nicht in 
ihrem Ermessen aufgrund der individuellen Umstände 
eine längere oder kürzere Frist zur Ankunft bei der zu-
ständigen oder nächstgelegenen Aufnahmeeinrichtung 
vorgibt, kann demzufolge ein Eintreffen in der besag-
ten Aufnahmeeinrichtung innerhalb einer Woche als 
ausreichend angesehen werden (Haderlein 2020: § 20 
Rn. 5).

Asylgesuchstellung bei einer Ausländerbehörde 
oder Landespolizei und Weiterleitung an eine 
Aufnahmeeinrichtung

Stellen Asylsuchende ihr Asylgesuch bei einer Aus-
länderbehörde oder Landespolizei, ist die asylsu-
chende Person „unverzüglich“ an die nächstgelegene 
Aufnahmeeinrichtung zur Meldung (Registrierung) 
weiterzuleiten (§ 19 Abs. 1 AsylG). Hinsichtlich der 
Unverzüglichkeit gelten die oben dokumentierten 
Rahmenbedingungen bei Asylgesuchstellung bei der 
Grenzpolizei.

Asylgesuchstellung bei einer 
Aufnahmeeinrichtung, die nicht für 
Unterbringung und Versorgung zuständig 
ist, und Weiterleitung an die zuständige 
Aufnahmeeinrichtung

Asylsuchende, die ihr Asylgesuch bei einer nicht zu-
ständigen Aufnahmeeinrichtung äußern, werden von 
dieser, soweit möglich, erkennungsdienstlich behan-
delt und anschließend an die zuständige Aufnahme-
einrichtung weitergeleitet (§ 22 Abs. 1 S. 2 AsylG). Die 
Asylgesuchstellenden sind verpflichtet, der Weiterlei-
tung an die zuständige Aufnahmeeinrichtung „unver-
züglich oder bis zu einem ihm von der Aufnahmeein-
richtung genannten Zeitpunkt“ zu folgen (§ 22 Abs. 3 

22 MARiS ist das elektronische Workflow- und Dokumentenma-
nagementsystem des BAMF zur Bearbeitung aller Asylverfahren 
(Asyl- und Dublinverfahren) (BAMF 2021a).

S. 1 AsylG). Hinsichtlich der Unverzüglichkeit gelten 
auch bei Aufnahmeeinrichtungen, die nicht für die 
Aufnahme und Registrierung zuständig sind und Asyl-
suchende an die zuständige Aufnahmeeinrichtung 
weiterleiten, die oben dokumentierten Rahmenbedin-
gungen wie bei Asylgesuchstellung bei der Grenzpo-
lizei.

Registrierung durch die zuständige 
Aufnahmeeinrichtung, Ausstellung des 
Ankunftsnachweises und Frist zur förmlichen 
Asylantragstellung

Asylsuchenden, die von der zuständigen Aufnahmeein-
richtung aufgenommen und registriert werden, wird 
von dieser „unverzüglich“ nach der Registrierung der 
Ankunftsnachweis ausgestellt (§ 63a Abs. 1 AsylG). 
Asylsuchende haben nach der Registrierung innerhalb 
von zwei Wochen ihren förmlichen Asylantrag zu stel-
len; ansonsten erlischt ihr Ankunftsnachweis (§ 63a 
Abs. 4 i. V. m. § 67 Abs. 1 Nr. 2 AsylG).

Förmliche Asylantragstellung und 
Ausstellung der Bescheinigung über die 
Aufenthaltsgestattung

Tagesgenau gesetzlich geregelt ist, dass Asylantrag-
stellenden nach der förmlichen Asylantragstellung in-
nerhalb von drei Arbeitstagen eine Bescheinigung über 
die Aufenthaltsgestattung ausgestellt werden muss.23 
Zuständig für die Ausstellung ist das BAMF, solange 
die Asylantragstellenden verpflichtet sind, in einer 
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen (§ 63 Abs. 1 und 3 
S. 1 AsylG). Ansonsten ist die Ausländerbehörde zu-
ständig, auf deren Bezirk die Aufenthaltsgestattung 
beschränkt ist oder in deren Bezirk die Asylantragstel-
lenden eine Wohnung zu nehmen haben (§ 63 Abs. 3 
S. 2 AsylG).

Asylgesuchstellung bei Einreise auf dem 
Luftweg

Asylsuchenden aus sicheren Herkunftsländern sowie 
Asylsuchenden, die sich nicht mit einem gültigen Pass 
oder Passersatz ausweisen können und die über einen 
Flughafen einreisen und bei der Grenzbehörde um Asyl 
nachsuchen, ist „unverzüglich“ (siehe oben) Gelegen-
heit zur Stellung des Asylantrags bei der Außenstelle 
des BAMF zu geben, die der Grenzkontrollstelle zuge-
ordnet ist. Die persönliche Anhörung durch das BAMF 
soll „unverzüglich“ stattfinden. Der asylantragstellen-

23 Dies gilt, wenn nicht bereits eine Aufenthaltserlaubnis vorliegt 
– etwa wenn der Asylantrag nicht grenzüberschreitend, sondern 
im Zuge eines legalen Voraufenthalts gestellt wird.



22 Das Asylverfahren in Deutschland

den Person ist danach „unverzüglich“ Gelegenheit zu 
geben, mit einem Rechtsbeistand ihrer Wahl Verbin-
dung aufzunehmen, es sei denn, sie hat sich selbst 
vorher anwaltlichen Beistands versichert (§ 18a Abs. 1 
AsylG).

Prüfung und Entscheidung über einen 
Asylantrag im beschleunigten Verfahren

Führt das BAMF das Asylverfahren als beschleunigtes 
Verfahren durch (vgl. Kapitel 2.4), entscheidet es in-
nerhalb einer Woche ab dem Zeitpunkt der förmlichen 
Asylantragstellung. Der Bescheid muss der antrag-
stellenden Person innerhalb einer Woche ausgehän-
digt werden. Kann das Verfahren nicht innerhalb dieser 
Frist entschieden werden, wird es als nicht beschleu-
nigtes Verfahren durchgeführt (§ 30a Abs. 2 AsylG).

Prüfung und Entscheidung über einen 
Asylantrag im regulären Verfahren

Ergeht eine Entscheidung über den Asylantrag nicht 
innerhalb von sechs Monaten, hat das Bundesamt den 
Asylantragstellenden auf Antrag mitzuteilen, bis wann 
voraussichtlich über seinen Asylantrag entschieden 
wird (§ 24 Abs. 4 AsylG).

Europarechtliche Fristvorgaben

Artikel 6 der Asylverfahrensrichtlinie (RL 2013/32/EU) 
regelt den Zugang zum Asylverfahren, wonach die Re-
gistrierung spätestens drei Arbeitstage nach Asylan-
tragstellung erfolgen muss, wenn eine Person einen 
Antrag auf internationalen Schutz bei einer Behörde 
stellt, die nach nationalem Recht für die Registrie-
rung solcher Anträge zuständig ist. Wird der Antrag 
auf internationalen Schutz bei anderen Behörden ge-
stellt, bei denen derartige Anträge wahrscheinlich ge-
stellt werden, die aber nach nationalem Recht nicht 
für die Registrierung zuständig sind, so gewährleis-
ten die Mitgliedstaaten, dass die Registrierung spä-
testens sechs Arbeitstage nach Antragstellung erfolgt. 
Die Mitgliedstaaten stellen zudem sicher, dass diese 
anderen Behörden, bei denen wahrscheinlich Anträge 
auf internationalen Schutz gestellt werden, wie Poli-
zei, Grenzschutz, Einwanderungsbehörden und Per-
sonal von Gewahrsamseinrichtungen, über die ein-
schlägigen Informationen verfügen und ihr Personal 
das erforderliche, seinen Aufgaben und Zuständigkei-
ten entsprechende Schulungsniveau und Anweisungen 
erhält, um die Antragstellenden darüber zu informie-
ren, wo und wie Anträge auf internationalen Schutz 
gestellt werden können. Eine Fristverlängerung ist in 
solchen Fällen vorgesehen, wenn eine große Zahl von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gleichzeitig 

internationalen Schutz beantragt. Wird es hierdurch 
in der Praxis sehr schwierig, die obigen Fristvorgaben 
einzuhalten, so können die Mitgliedstaaten vorsehen, 
dass diese Frist auf 10 Arbeitstage verlängert wird (Ar-
tikel 6 Abs. 1 und 5 RL 2013/32/EU).

Artikel 31 Abs. 3 der Asylverfahrensrichtlinie (RL 
2013/32/EU) gibt wiederum vor, dass Mitgliedstaa-
ten sicherstellen, dass das Prüfungsverfahren eines 
Asylantrags innerhalb von sechs Monaten nach förm-
licher Antragstellung zum Abschluss gebracht wird. 
Allerdings werden auch Ausnahmen von dieser Regel 
bestimmt, wonach das Verfahren um höchstens neun 
weitere Monate verlängert werden kann, wenn a) sich 
in tatsächlicher und/oder rechtlicher Hinsicht kom-
plexe Fragen ergeben; b) eine große Anzahl von Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen gleichzeitig in-
ternationalen Schutz beantragt, so dass es in der Praxis 
sehr schwierig ist, das Verfahren innerhalb der Frist 
von sechs Monaten abzuschließen; c) die Verzögerung 
eindeutig darauf zurückzuführen ist, dass die Antrag-
stellenden ihren Pflichten nach Artikel 13 nicht nach-
gekommen sind. Weitere Ausnahmen können gelten 
(vgl. Artikel 31 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 RL 2013/32/
EU). Insgesamt sollen die Mitgliedstaaten allerdings 
sicherstellen, dass das Prüfverfahren in jedem Fall in-
nerhalb einer maximalen Frist von 21 Monaten nach 
der förmlichen Antragstellung abgeschlossen ist (Arti-
kel 31 Abs. 5 RL 2013/32/EU).

Nach Artikel 10 der Asylverfahrensrichtlinie müssen 
Mitgliedstaaten zudem sicherstellen, dass Anträge auf 
internationalen Schutz nicht allein deshalb abgelehnt 
oder von der Prüfung ausgeschlossen werden, weil die 
Antragstellung nicht so rasch wie möglich erfolgt ist.

2.5.2 Dauer der einzelnen Prozessschritte in 
der Praxis

Angaben zur durchschnittlichen Dauer von der Asyl-
gesuchstellung bis zur förmlichen Asylantragstellung 
bei grenzüberschreitenden Asylanträgen liegen erst 
ab dem Jahr 2017 vor. Seither werden Asylgesuche 
zunehmend und ab 2018 flächendeckend (bis auf die 
Landespolizeien) von allen zuständigen Behörden mit 
einer polizeilichen Erfassungsstation oder PIK-Station 
erfasst und bieten valide Daten, die eine personenbe-
zogene Zuordnung der einzelnen Prozessschritte und 
-dauern erlauben. Zuvor konnte ein Asylgesuch zwar 
auch schon beim Grenzübertritt etwa bei der Bun-
despolizei geäußert werden, woraufhin die Weiter-
leitung an die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung 
erfolgte. Es stand allerdings lediglich das sogenannte 
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EASY-System zur Verfügung, in dem keine personen-
genauen Daten erfasst, sondern nur das Herkunftsland 
und die Anzahl an weiterzuleitenden Personen einge-
geben wurden. Das EASY-Verteilsystem wird weiter 
für die Verteilung genutzt, es wurde allerdings um die 
Erstregistrierung mithilfe der PIK-Stationen sowie der 
polizeilichen Erfassungssysteme ergänzt (inkl. Anlage 
einer Vorakte in MARiS und Bestandsbildung im AZR), 
anhand derer die jeweilige Erstregistrierung sowie die 
Ankunfts- und Antragszeiten personengenau erfasst 
und nachvollzogen werden können (Asylgesuch-Sta-
tistik ab Januar 2017).

Die Anzahl der Asylgesuche ist seit dem Jahr 2017 
rückläufig. Wurden im Jahr 2017 noch 186.644 Asylge-
suche erfasst, waren es im Folgejahre 164.693 und im 
Jahr 2019 noch 146.619.

Tabelle 1: Anzahl der Asylgesuche in den Jahren 2014 bis 
2019

2014* 2015* 2016* 2017 2018 2019

- - - 186.644 164.693 146.619

*Asylgesuche werden erst seit 2017 valide über die Asylgesuch-
Statistik erfasst

Quelle: BAMF; Deutscher Bundestag 2020b: 28; Deutscher Bundes-
tag 2019b: 24

Tabelle 2 verdeutlicht die in den Jahren 2015 (441.899 
förmliche Asylanträge) und 2016 (722.370) beson-
ders hohe Fluchtzuwanderung, wobei zu berücksichti-
gen ist, dass ein größerer Anteil der in 2016 gestellten 
Asylanträge auf Asylsuchende zurückgehen, die be-
reits 2015 eingereist waren, jedoch ihren Asylantrag in 
dem Jahr nicht stellen konnten (sog. EASY-GAP, siehe 
unten). Ab dem Jahr 2018 ist das Niveau der Asylge-
suchstellungen wieder weitestgehend gleichläufig mit 
der Anzahl der förmlichen Asylerstanträge. So wurden 
im Jahr 2018 161.931 förmliche Asylerstanträge ge-
stellt, während es im Jahr 2019 noch 142.509 Asylerst-
anträge waren.

Die durchschnittliche Dauer von der Asylgesuchstel-
lung bis zur förmlichen Asylantragstellung – also in-
klusive des Registrierungsprozesses in der Aufnah-
meeinrichtung – lag im Jahr 2017 bei neun Tagen 
und stieg anschließend auf 13 Tage im Jahr 2018 und 
14 Tage in 2019 (Tabelle 3).

Tabelle 2: Anzahl der förmlichen Asylerstanträge in den 
Jahren 2014 bis 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

173.072 441.899 722.370 198.317 161.931 142.509

Quelle: BAMF 2020b: 6

Tabelle 3: Durchschnittliche Dauer von der 
Asylgesuchstellung bis zur förmlichen 
Asylantragstellung in den Jahren 2014-2019 
(in Tagen)

Jahr Durchschnittliche Dauer in 
Tagen

2014 -

2015 -

2016 -

2017 9

2018 13

2019 14

Quelle: BAMF/MARiS

Der Anstieg der durchschnittlichen Dauer von 2017 
bis 2019 lässt sich vor allem mit zwei Einflussfaktoren 
begründen. Zum einen wurden zunächst ab 2016 die 
Aufnahmeeinrichtungen der Länder mit den PIK-Sta-
tionen ausgestattet und erst im Laufe von 2017 auch 
die Grenz- und Ausländerbehörden vollständig an das 
Kerndatensystem angeschlossen. Dies kann insoweit 
Einfluss auf die durchschnittliche Dauer im Jahr 2017 
gehabt haben, da die Statistik in 2017 weiterhin die 
Asylgesuchstellung bei der Grenz-, Polizei- oder Aus-
länderbehörde nicht bzw. nur teilweise abbildete. Die 
Erfassung des Asylgesuchs in der Asylgesuch-Statis-
tik erfolgte somit erst bei der Aufnahmeeinrichtung, 
so dass der Zeitraum von der Asylgesuchstellung an 
der Grenze bis zur Ankunft und Asylgesuchstellung bei 
der zuständigen Aufnahmeeinrichtung in den Daten 
für 2017 nicht bzw. nicht in Gänze einbezogen ist.

Zum anderen wurden die ab November 2015 sukzes-
sive geschaffenen Ankunftszentren über die Jahre wei-
terentwickelt und weitere Akteure und Prozesse inte-
griert (vgl. Kapitel 2.2.1). Die einzelnen Prozessschritte 
können mitunter mehrere Tage in Anspruch nehmen.
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Verfahrensdauer von der förmlichen 
Asylantragstellung bis zur erstinstanzlichen 
Entscheidung

Bei der Verfahrensdauer von der förmlichen Asylan-
tragstellung bis zur erstinstanzlichen Entscheidung 
lassen sich zwei Verfahren unterscheiden. Einerseits 
alle Verfahren gesamt und andererseits Dublin-Verfah-
ren (Dublin-Bescheid oder Ausübung des Selbstein-
trittsrechts).

Wie Tabelle 4 entnommen werden kann, variieren die 
durchschnittlichen Verfahrensdauern deutlich im Zeit-
raum 2014-2019. Während die durchschnittliche Dauer 
der Dublin-Verfahren von 130 Tagen im Jahr 2014 
kontinuierlich auf 45 Tage im Jahr 2019 sank, sinkt die 
durchschnittliche Dauer bei allen Verfahren erst seit 
dem Jahr 2017 kontinuierlich. So lag die durchschnitt-
liche Dauer im Jahr 2014 bei 213 Tagen und sank im 
Jahr 2015 zunächst auf 156 Tage – ein Effekt, der ins-
besondere auf die Priorisierung von Asylanträgen von 
Personen aus Westbalkanländern im Jahr 2015 zu-
rückzuführen ist. Anschließend stieg die durchschnitt-
liche Dauer im Jahr 2016 zunächst auf 214 Tage und 
anschließend im Jahr 2017 auf 323 Tage, was insbe-
sondere mit der starken Fluchtzuwanderung ab Herbst 
2015 bis Anfang 2016 und dem dadurch entstandenen 
‚EASY-Gap‘ und ‚Backlog‘ zu erklären ist (vgl. Grote 
2018). In allen Verfahrensschritten gab es Verzöge-
rungen, die zunächst die Verfahrensdauern ansteigen 
ließen, bevor sie ab dem Jahr 2018 sukzessive wieder 
deutlich verkürzt werden konnten (2018: 230 Tage), 
auf 187 Tage im Jahr 2019.

Tabelle 4: Durchschnittliche Dauer von der förmlichen 
Asylantragstellung bis zur Erstentscheidung in 
den Jahren 2014-2019 (in Tagen)

Jahr
Alle Verfahren 

insgesamt Dublin-Verfahren

2014 213 130

2015 156 100

2016 214 99

2017 323 70

2018 230 44

2019 187 45

Die Statistiken umfassen alle abgeschlossenen Verfahren bis zum 
Stand 31.12.2020. Alle Verfahren, die bis zum Stichtag nicht abge-
schlossen waren, sind in den Statistiken nicht berücksichtigt.

Quelle: BAMF/MARiS; Stand: 31.7.2020

EASY-Gap und Rückstau

Für die in den vergangenen Jahren in Deutschland an-
geschobenen Reformen in den einzelnen Asylverfah-
rensschritten sowie beim Datenmanagement im Asyl-
verfahren waren die Erfahrungen aus den Jahren der 
hohen Fluchtzuwanderung 2015 und 2016 maßgeb-
lich.24 Es kam in diesem Zeitraum zu einem starken 
Rückstau bei der Asylgesuchstellung, bei der Antrag-
stellung und der Antragsbearbeitung. Ein Problem bei 
der zeitnahen Asylantragsannahme ergab sich ins-
besondere in den Monaten von Juli 2015 bis Feb-
ruar 2016, als in acht Monaten beinahe eine Million 
Neueinreisen zu verzeichnen waren (vgl. Abbildung 1, 
blaue Linie). Der Höchststand der im EASY-System 
erfassten monatlichen Neueinreisen lag mit 206.101 
Asylsuchenden im November 2015, wobei nach 
Abzug der Mehrfachregistrierungen25 die tatsächli-
che Zahl unter 200.000 gelegen haben dürfte. An-
schließend nahm die Zahl der Neueinreisen monatlich 
wieder stark ab. Im März 2016 wurden noch knapp 
20.000 neu eingereiste Asylsuchende im EASY-System 
erfasst, bevor ihre Zahl von April 2016 bis Juni 2017 
monatlich auf durchschnittlich 15.400 fiel (in Abbil-
dung 1 ab Januar 2017 durch die Asylgesuch-Statistik 
ausgewiesen).

Die Zahl der förmlich beim BAMF eingegangenen 
Asylanträge verweist auf die Anzahl der Asylsuchen-
den, die in Deutschland verblieben sind. Die hohe Dis-
krepanz zwischen der Anzahl neu eingereister Asyl-
suchender und der Antragszahl weist aber auch auf 
ein Kapazitätsdefizit beim Bundesamt hin, die Asyl-
anträge aller neu eingereisten Asylsuchenden zeitnah 
nach ihrer Einreise anzunehmen. In Anlehnung an das 
EASY-System etablierte sich für diese Diskrepanz und 
dem hunderttausendfachen Rückstau bei der Antrag-
stellung der Begriff ‚EASY-Gap‘.

Das höchste Ausmaß nahm der EASY-Gap in der zwei-
ten Jahreshälfte 2015 an, wie der Abbildung 1 anhand 
der Lücke zwischen der Anzahl erfasster Erst- und Fol-
geanträge (orange-rote Balken) und den Asylgesuchen 
(blaue Linie) zu entnehmen ist. 

24 Die nachfolgenden Ausführungen sind an Grote 2018: 15ff. 
angelehnt.

25 Die EASY-Zugangszahlen basieren dabei auf Einträgen in einer 
IT-Anwendung, die keine personenbezogenen Daten erfasst 
und dadurch für Fehl- und Mehrfacherfassungen anfällig ist. So 
wies die EASY-Statistik für das Jahr 2015 einen Zuzug von knapp 
1,1 Millionen Asylsuchenden aus, während die Zahl nachträglich 
auf 890.000 Asylsuchende geschätzt wurde (BMI 2017a).
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Da sich die Anzahl der neu ankommenden Asylsu-
chenden im März 2016 reduzierte, gleichzeitig die An-
zahl der monatlich erfassten Erst- und Folgeanträge 
stetig gesteigert werden konnte, wurde der EASY-
Gap schließlich bis Anfang November 2016 bundes-
weit durch mehrere Maßnahmen abgebaut. Ab dem 
Zeitpunkt konnte die Antragstellung wieder unmit-
telbar nach der Einreise und ohne Wartezeit flächen-
deckend gewährleistet werden (Deutscher Bundestag 
2016a: 14). Der Abbau des Rückstaus sowie Lösungen 
für die Wartezeit waren auch deswegen dringlich, da 
von der Antragstellung weitere aufenthalts- und sozi-
alrechtliche Leistungen abhängen.

Die dritte wichtige Kennzahl ist die der getroffenen 
Asylentscheidungen. Wie Abbildung 1 zu entnehmen 
ist (hellorangene Linie), konnte die Anzahl der monat-
lichen Entscheidungen von Januar 2014 bis Mai 2017 
mehr als verachtfacht werden. Gleichzeitig muss ähn-
lich wie beim EASY-Gap an dieser Stelle das Verhält-
nis zwischen der Anzahl der Asylanträge und der An-
zahl der Asylentscheidungen betrachtet werden. So 
wird ersichtlich, dass seit März 2014 bis einschließ-
lich September 2016 monatlich mehr Asylanträge ge-
stellt wurden als entschieden werden konnten. Mit 
dem Abbau des EASY-Gaps konnten im Oktober 2016 
erstmals nach über zweieinhalb Jahren wieder mehr 
Entscheidungen getroffen als Anträge angenommen 
werden (Oktober 2016: 68.135 Entscheidungen vs. 
32.640 Erst- und Folgeanträge). Bis Ende September 
2016 hatten sich so 579.000 anhängige Verfahren an-
gestaut, die es in der Folge, neben den neu gestellten 
monatlichen Asylanträgen, abzuarbeiten galt. Inner-
halb der folgenden zwölf Monate konnte das BAMF 
die Zahl anhängiger Verfahren bis Ende September 
2017 schließlich auf 99.334 und damit erstmals unter 
die 100.000er-Marke reduzieren (BAMF 2017b: 2). 
Ende 2019 lagen noch 57.012 anhängige Verfahren vor 
(BAMF 2020c: 2).

Wenn in dieser Studie die verschiedenen Maßnahmen 
zur Beschleunigung des Asylverfahrens durch Prozes-
soptimierungen, Veränderungen in den Zuständigkei-
ten, die Vorverlagerung der Datenerfassung sowie den 
erleichterten Datenaustausch und -abgleich zwischen 
Behörden beschrieben werden, gehen diese maßgeb-
lich auf die in diesem Kapitel beschriebene Ausgangs-
lage zurück.

2.6 Zuständige Behörden von 
der Asylgesuchstellung bis 
zur Entscheidung über den 
Asylantrag

Die folgende Tabelle 5 gibt einen Überblick über die 
Behörden, die für die einzelnen Prozessschritte von 
der Asylgesuchstellung bis zur Entscheidung über den 
Asylantrag zuständig sind.

2.7 Einzeldaten, die im 
Asylverfahren erhoben, 
gespeichert und 
abgeglichen werden

Dieses Kapitel gibt einen detaillierten Überblick über 
die in den einzelnen Prozessschritten des Asylverfah-
rens erhobenen Daten, die zuständigen Behörden, die 
Art und Weise der Datenerhebung und -speicherung 
sowie über die Datenbanken, in denen die erhobenen 
Daten gespeichert werden (Kapitel 2.7.1). Anschlie-
ßend wird beschrieben, welche Datenerfassung in 
den vergangenen Jahren im Zuge der hohen Flucht-
migration vorverlagert wurden, um bestimmte Pro-
zessschritte zu beschleunigen, die Datenqualität zu 
erhöhen und die Planbarkeit für Behörden in Folge-
prozessen zu erleichtern (Kapitel 2.7.2). Abschließend 
wird ein Überblick über die einzelnen Datenbanken, 
die zugriffsberechtigten Behörden sowie die Zugriffs-
zwecke gegeben (Kapitel 2.7.3).

2.7.1 Einzeldaten, beteiligte Behörden, 
Zeitpunkt sowie Art der Erhebung und 
Speicherung

Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den anderen eu-
ropäischen Staaten beginnt die Dokumentation der er-
fassten und gespeicherten Einzeldaten in der folgen-
den Tabelle 6 ab dem Zeitpunkt der Registrierung. Wie 
in Kapitel 2.1 verdeutlicht, beginnt die Datenerhebung 
in Deutschland jedoch bereits ab der Asylgesuchstel-
lung. Die im Zuge der Asylgesuchstellung erfassten 
Daten werden gesondert in Kapitel 3 beschrieben.
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Die Tabelle dokumentiert mit Stand Dezember 2020 
ausschließlich die im Asylverfahren erfassten perso-
nenbezogenen Daten und nicht die Speicherung von 
Verfahrensschritten, wie beispielsweise die einzelnen 
Prozessschritte im Dublin-Verfahren, ob eine Person 
während des Asylverfahrens bereits an einem Integra-
tionskurs oder berufsbezogener Deutschsprachförde-
rung teilnimmt, die Entscheidung über den Asylantrag 

Tabelle 5: An den einzelnen Prozessschritten des Asylverfahrens beteiligte Behörden

Art der Behörde/ 
des Akteurs

Behörden, 
bei denen ein Asylgesuch gestellt 

werden kann

Gesetzlich zuständig 
für die Registrierung 
von Asylsuchenden

Gesetzlich
zuständig für die 

förmliche 
Asylantragstellung

Gesetzlich zuständig 
für die Prüfung/

Entscheidung eines 
Asylantrags

Grenzpolizei

 � BPOL (bundesweit)

 � Wasserschutzpolizei der Freien 
und Hansestadt Hamburg  
(für den Hamburger Hafen)

 � Bayerische Grenzpolizei (für die 
bayerischen Landesgrenzen)

 � BPOL*

 � Wasserschutzpolizei der 
Freien und Hansestadt Ham-
burg*

 �  Bayerische Grenzpolizei*

- -

Polizei  � Polizeien der Länder  �  Polizeien der Länder* - -

Migrationsbehörde(n)
 � BAMF

 � Ausländerbehörde

 �  BAMF*

 �  Ausländerbehörde*
BAMF BAMF

Ministerien 
(Inneres, Justiz, etc.)** - - - -

Lokales Bürgeramt / 
Bürgermeisterämter** - - - -

Gemeinde-
verwaltungsämter

 � Einwohnermeldeämter der  
Gemeinden - - -

Sammelunterkünfte  � s. Aufnahmeeinrichtungen  �  s. Aufnahmeeinrichtungen - -

EU-Agenturen** - - - -

Internationale 
Organisation**

- - - -

Strafvollzugsanstalten 
und Abschiebungs-
hafteinrichtungen

 � Justizvollzugsanstalten

 � Jugendarrestanstalten

 � Abschiebungshafteinrichtungen

- - -

Aufnahmeeinrichtungen

 � Aufnahmeeinrichtungen

 � AnkER- & funktionsgleiche  
Einrichtungen

 � Ankunftszentren

 � Aufnahmeeinrichtungen

 � AnkER- & funktionsgleiche 
Einrichtungen

 � Ankunftszentren

- -

Mobile Teams***  � Mobile Teams  � Mobile Teams - -

*Eine vollständige Registrierung findet bei den markierten Behörden nicht statt. Sie führen jedoch unter anderem eine ED-Behandlung durch 
und tragen bestimmte Grunddaten mithilfe der polizeilichen Erfassungsstationen bzw. PIK-Stationen (sofern vorhanden) sowohl in das Aus-
länderzentralregister als auch MARiS ein, die anschließend bei der Registrierung in der Aufnahmeeinrichtung geprüft und ergänzt werden (vgl. 
Kapitel 2.2.1).

**Da diese Studie im Rahmen des Europäischen Migrationsnetzwerks erstellt wurde, enthält die Tabelle aus Vergleichsgründen auch Behörden/
Akteure, die in Deutschland an keinem Prozessschritt beteiligt sind.

***Mobile Teams waren von September 2015 bis September 2016 zur Nachregistrierung von Asylsuchenden im Einsatz, die im Zuge der hohen 
Fluchtzuwanderung nicht zeitnah registriert werden konnten. Unter Leitung des BAMF und unter personeller Unterstützung der Bundeswehr 
und des Zolls fuhren 170 mobile Teams mit insgesamt rund 350 Mitarbeitenden in die Kommunen und Einrichtungen, um nachzuregistrieren. 
Hierfür waren sie mit Laptops und Fingerabdruckscannern ausgestattet (Grote 2018: 39).

oder Rückkehrmaßnahmen – auch wenn diese mitun-
ter während des Asylverfahrens erfolgen. Die vorge-
nannten und weiteren Speichersachverhalte können 
detailliert beispielsweise der ‚Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes über das Ausländerzentralregis-
ter‘ (AZRG-Durchführungsverordnung – AZRG-DV) 
entnommen werden.



28
D

as A
sylverfahren in D

eutschland

Tabelle 6: Welche Daten werden zu welchem Zeitpunkt von wem erhoben, wie erfasst und wo gespeichert?

Daten kategorien Phasen der 
Datenerhebung
 � Registrierung (1)

 � Asylantragstel-
lung (2)

 � Antragsprüfung (3)

Es wird nur die 
erstmalige Datener-
fassung dargestellt, 
sofern in der Folge-
phase die Daten der 
vorherigen Phase 
übernommen u. daher 
nicht erneut erhoben 
werden müssen (un-
geachtet möglicher 
Datenänderungen o. 
-ergänzungen in Fol-
gephasen)

Zuständige 
Stellen der 
Datenerhebung in den einzelnen 
Phasen (einzelne Daten können 
auch von weiteren Behörden im 
zeitlichen Zusammenhang des 
Asylverfahrens erfasst werden. Hier 
werden in erster Linie die Behörden 
dokumentiert, die maßgeblich für 
die in der zweiten Spalte angege-
ben Phase des Asylverfahrens (mit) 
zuständig sind; für Zuständigkeiten 
weiterer Behörden, vgl. AZRG)

Erhebungsart der Daten
 � Online-Selbstregistrierung

 � Schriftlicher Fragebogen (in Papierform)

 � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Mündlich (Interview via Telefon/Videoanruf)

 � Open Source (z. B. Soziale Medien)

 � Dokumentenanalyse

 � AmD – Auswertung mobiler Datenträger  
(z. B. Mobiltelefone, Laptops)

 � Bei der Verwendung von automatisierter oder  
künstlicher Intelligenz zur Datenanalyse

 � Biometrische Erfassung (Scan)

 � Formularantragsverfahren (im Zuge der Covid-
19-Pandemie)

Speicherformat 
der Daten
 � Elektronische 

Akte

 � Datenbank

 � Papierform

Bezeichnung wichtiger Datenbanken bzw. 
relevanter elektronischer Vorgangsbearbei-
tungssysteme / Datenabgleichverfahren

Name

Derzeitiger Name (Vor- 
und Familiennamen)

1  � Aufnahmeeinrichtung

 � Ausländerbehörde

 � BAMF

 � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Pass)

 � Formularantragsverfahren (im Zuge der Covid-
19-Pandemie)

 � Elektronische 
Akte

 � In Datenban-
ken

 � Asylkon26

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � INPOL

 � MARiS

 � Melderegister

 � SIS II

 � VerBIS

 � VIS

 � Visadatei

Geburtsname 1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Pass)

 � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

26 Asylkonsultationsverfahren (Asylkon-Verfahren). Dabei wird über das Bundesverwaltungsamt (BVA) ein Sicherheitsabgleich mit dem Bundesnachrichtendienst, dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bundes-
amt für den Militärischen Abschirmdienst, dem Bundeskriminalamt sowie dem Zollkriminalamt eingeleitet.
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Vorherige Namen 1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Asylkon

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � MARiS

Alias-Namen 1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Religiöser Name 1 (freiwillige Angabe)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Künstlername 1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Ordensname 1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Sonstige Namen 
(Schreibweisen der Na-
men nach deutschem 
Recht; nicht definierte 
Namen)

1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Asylkon

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � MARiS

 � Melderegister

 � VerBIS

Geschlecht 1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Pass)

 � Formularantragsverfahren (im Zuge der Covid-
19-Pandemie)

 � Dies. (s. o.)  � AFIS-A (INPOL)

 � Asylkon

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS27 (anonymisiert und aggregiert)

 � Eurodac

 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � INPOL-Sachfahn dungen

 � MARiS

 � Melderegister

 � SIS II

 � SIS AFIS

 � VerBIS

Biometrische Daten

Foto (Licht- bzw.  
Gesichtsbild)

1  � Dies. (s. o.)  � Biometrische Erfassung (Scan)  � Dies. (s. o.)  � Asylkon

27 GENESIS ist die Hauptdatenbank des Statististischen Bundesamtes, in dem anonymisiert die im AZR gespeicherten Daten zudem an das Deutsche Statistische Bundesamt (Destatis) sowie die Europäische Statistikbe-
hörde (Eurostat) geliefert.
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 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � INPOL-Sachfahndungen

 � MARiS

 � Melderegister

 � SIS II

 � VerBIS

Fingerabdrücke (welche 
Finger, gerollt o. flach)

1 (alle Finger, flach 
und gerollt)

 � Dies. (s. o.)  � Biometrische Erfassung (Scan)  � Dies. (s. o.)  � AFIS-A

 � Asylkon

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert; hier 
nur die Ergebnisse des Fingerabdruckab-
gleichs)

 � Eurodac

 � MARiS (hier nur die Ergebnisse des Finger-
abdruckabgleichs)

 � SIS II

 � SIS AFIS

Iris-Scan* - - - - -

Sonstiges* - - - - -

Augenfarbe 1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)  � Elektronische 
Akte

 � In Datenban-
ken

 � Asylkon

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � MARiS

 � Melderegister

 � SIS II

Größe 1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Geburtsdatum 1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Pass)

 � Formularantragsverfahren (im Zuge der Covid-
19-Pandemie)

 � Dies. (s. o.)  � Asylkon

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS (anonymisiert und aggregiert)

 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � MARiS

 � Melderegister

 � SIS II



31
D

as A
sylverfahren in D

eutschland

 � SIS AFIS

 � VerBIS

Staats angehörig keit(en) 1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Pass)

 � AmD (nur durch BAMF)

 � Sprachbiometrische Assistenzsystem (nur durch 
BAMF)

 � Formularantragsverfahren (im Zuge der Covid-
19-Pandemie)

 � Dies. (s. o.)  � Asylkon

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS (anonymisiert und aggregiert)

 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � MARiS

 � Melderegister

 � SIS II

 � SIS AFIS

 � VerBIS

Herkunftsland 1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Pass)

 � AmD (nur durch BAMF)

 � Sprachbiometrische Assistenzsystem (nur durch 
BAMF)

 � Dies. (s. o.)  � Asylkon

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS (anonymisiert und aggregiert)

 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � MARiS

 � Melderegister

 � SIS II

 � SIS AFIS

Geburtsort

Stadt 1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Pass)

 � Formularantragsverfahren (im Zuge der Covid-
19-Pandemie)

 � - Dies. (s. o.)  � Asylkon

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS (anonymisiert und aggregiert)

 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � MARiS

 � Melderegister

 � SIS II

 � SIS AFIS

 � VerBIS
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Bezirk/Region 1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Pass)

 � Dies. (s. o.)  � Asylkon

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS (anonymisiert und aggregiert)

 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � MARiS

 � Melderegister

 � VerBIS

Land 1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Pass)

 � Dies. (s. o.)  � Ausländerdatei A 
(dezentral, fragmentiert)

 � AZR (derzeit noch nicht, aber ggf. zukünf-
tig durch AZRG-Reform; bundeseinheitlich, 
zentralisiert)

 � MARiS

 � Melderegister

Sonstiges* - - - - -

Datum der Ankunft im 
Deutschland (Erstein-
reise)

1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � AmD (nur durch BAMF)

 � Elektronische 
Akte

 � In Datenban-
ken

 � Asylkon

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS (anonymisiert und aggregiert)

 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � MARiS

 � Melderegister

 � VerBIS

Letzter Wohnort im 
Herkunftsland

1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Personalausweis, Miet-
vertrag etc.)

 � AmD (nur durch BAMF)

 � Dies. (s. o.)  � Asylkon

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS (anonymisiert und aggregiert)

 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � MARiS

 � Melderegister

Letzter Wohnort vor 
Einreise in (Mitglied-)
Staat*

- - - - -
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Kontaktdaten

Telefonnummer 1 (freiwillige Anga-
ben)

 � Aufnahmeeinrichtung

 � Ausländerbehörde

 � BAMF

 � Mündlich (Interview, persönlich)  � Elektronische 
Akte

 � In Datenban-
ken

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (vsl. kein Speichersachverhalt mehr 
nach AZRG-Reform; bundeseinheitlich,  
zentralisiert)

 � MARiS

 � VerBIS

E-Mail Adresse 1 (freiwillige Anga-
ben)

 � Mündlich (Interview, persönlich)  � Dies. (s. o.)  � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (vsl. kein Speichersachverhalt mehr 
nach AZRG-Reform; bundeseinheitlich,  
zentralisiert)

 � Melderegister

 � VerBIS

Derzeitige 
Adresse

1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Meldebescheinigung)

 � Formularantragsverfahren (im Zuge der Covid-
19-Pandemie)

 � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Zuständige Aufnahme-
einrichtung

1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Zuständige Ausländer-
behörde

1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Zuständiges Bundesland 1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Familienstand 1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Bescheinigung über die 
Eheschließung, Verpartnerung oder Scheidung; 
Sterbeurkunde von Ehe- bzw. Lebenspartnerinnen 
oder -partnern)

 � Formularantragsverfahren (im Zuge der Covid-
19-Pandemie)

 � Dies. (s. o.)  � Asylkon

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS (anonymisiert und aggregiert)

 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � MARiS

 � Melderegister

In Begleitung von

Ehegatte o. 
-gattin, Lebens partnerin 
o. -partner

1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. zusätzlich dokumentiert 
durch Geburtsurkunden; Bescheinigung über die 
Eheschließung, Verpartnerung oder Scheidung)

 � Dies. (s. o.)  � Asylkon

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS (anonymisiert und aggregiert)
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 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � MARiS

 � Melderegister

 � VerBIS

Kindern 1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Eltern 1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Weitere 
Verwandte

1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Familienangehörige in Deutschland

Name (Vor- und Famili-
enname)

1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � MARiS

 � Melderegister

 � VerBIS

Wohnsitz 1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Staatsangehörigkeit (der 
Ehe- und Lebenspartne-
rinnen und -partner)

1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � MARiS

 � Melderegister

Sonstiges* - - - - -

Familienangehörige in 
einem anderen (Mit-
glied-)Staat*

- - - - -

Nahe Verwandte im 
(Mitglied-)Staat*

- - - - -

Nahe Verwandte in ei-
nem anderen (Mitglied-)
Staat*

- - - - -

Gesundheitszustand

Angaben zum 
Gesundheits zustand

1  � Ärztlicher Dienst  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Atteste)

 � Elektronische 
Akte

 � In Daten-
banken

 � IT-System des ärztlichen Dienstes

 � IT-System des Gesundheitsamtes

 � System der AE
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 � Bei meldepflichtiger Krankheit oder Infek-
tion wird das Ergebnis auch dem BAMF mit-
geteilt

Nachweis über allgemei-
ne Gesundheitsprüfung 
(Ort, Datum)

1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � IT-System des ärztlichen Dienstes

 � IT-System des Gesundheitsamtes

 � System der AE

Durchführung von Imp-
fungen (Art, Ort, Datum)

1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � IT-System des ärztlichen Dienstes

 � IT-System des Gesundheitsamtes

 � System der AE

Durchführung der Un-
tersuchung auf Vorliegen 
einer ansteckungsfähigen 
Lungentuberkulose nach 
(Ort, Datum)

1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � IT-System des ärztlichen Dienstes

 � IT-System des Gesundheitsamtes

 � System der AE

Bildung

Schulbildung 1  � Aufnahme einrichtung

 � Ausländer behörde

 � BAMF

 � Bundesagentur für Arbeit

 � Jobcenter

 � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Zeugnisse)

 � Dies. (s. o.)  � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS (anonymisiert und aggregiert)

 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � Melderegister

 � VerBIS

Akademische Hochschul-
ausbildung (Studium)

1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Fort- bzw. Weiterbil-
dungen

1  � Bundesagentur für Arbeit

 � Jobcenter

 � Dies. (s. o.)  � In Datenban-
ken

 � VerBIS

Ausbildungen 1  � Aufnahmeeinrichtung

 � Ausländer behörde

 � BAMF

 � Bundesagentur für Arbeit

 � Jobcenter

 � Dies. (s. o.)  � Elektronische 
Akte

 � In Datenban-
ken

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS (anonymisiert und aggregiert)

 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � Melderegister

 � VerBIS
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Nicht-formale Arbeitser-
fahrungen

1  � Bundesagentur für Arbeit

 � Jobcenter

 � Dies. (s. o.)  � In Datenban-
ken

 � VerBIS

Beruf 1  � Aufnahme einrichtung

 � Ausländer behörde

 � BAMF

 � Bundesagentur für Arbeit

 � Jobcenter

 � Dies. (s. o.)  � Elektronische 
Akte

 � In Datenban-
ken

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS (anonymisiert und aggregiert)

 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � MARiS (Berufsgruppen)

 � Melderegister

 � VerBIS

Sprachkenntnisse 1, 2 1. Dies. (s. o.)
2. BAMF

 � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Zeugnisse)

 � Sprachbiometrische Assistenzsystem (nur durch 
BAMF)

 � Formularantragsverfahren (im Zuge der Covid-
19-Pandemie)

 � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Beruf 1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Vorstrafen register (u. a. 
bei einem Sicherheits-
abgleich und Hinweise 
auf Gefährdung durch 
Straftaten o. wenn bei 
einer Befragung Hinwei-
se auf die Verbindung 
zu Personen o. Orga-
nisationen auftreten, 
die der Unterstützung 
des Terrorismus o. der 
Gefährdung der freiheit-
lichen demokratischen 
Grundordnung o. der 
Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland 
verdächtig sind)

1 In der Regel entweder schon vor 
der Registrierung oder während des 
Asylverfahrens erfasst durch:
 � mit grenzpolizeilichen Aufgaben 

betraute Behörden (ggf. schon 
bei der Asylgesuchstellung)

 � zuständige Bundespolizeibe-
hörde

 � ermittlungsführende Polizeibe-
hörde

 � Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder

 � Staatsanwaltschaften

 � Mündlich 
(Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Pass)

 � Registerabgleiche 
(Datenbankabgleiche mit Sicherheitsbehörden)

 � Dies. (s. o.)  � MARiS (in gewissen Konstellationen wird ein 
Auszug aus dem Strafregister zur Akte ge-
nommen, ansonsten z. B. von den Antrag-
stellenden vorgelegte Urteile, sofern asyl-
relevant)

 � SIS II
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Verdacht auf und Ge-
fährdung durch Straf-
taten (diverse Straftat-
bestände vgl. Tabelle 24 
und 24a AZRG-DV 
Anlage Daten)

1 In der Regel entweder schon vor 
der Registrierung oder während des 
Asylverfahrens erfasst durch:
 � mit grenzpolizeilichen Aufgaben 

betraute Behörden (ggf. schon 
bei der Asylgesuchstellung)

 � zuständige Bundespolizeibe-
hörde

 � ermittlungsführende Polizeibe-
hörde

 � Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder

 � Staatsanwaltschaften

 � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS (anonymisiert und aggregiert)

 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � MARiS (in gewissen Konstellationen wird ein 
Auszug aus dem Strafregister zur Akte ge-
nommen)

Verurteilungen wegen 
unerlaubter Einreise 
oder unerlaubtem 
Aufenthalt im Bun-
desgebiet (§ 95 Abs. 1 
Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 
AufenthG)

1  � Ausländerbehörden und mit der 
Durchführung ausländerrecht-
licher Vorschriften betraute öf-
fentliche Stellen

 � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � GENESIS (anonymisiert und aggregiert)

 � Eurostat (anonymisiert und aggregiert)

 � MARiS (in gewissen Konstellationen wird ein 
Auszug aus dem Strafregister zur Akte ge-
nommen)

 � SIS II

Finanzielle 
Ressourcen*

- - - - -

Begleitdokumente

Pass (Seriennr.; gültig 
bis; ausstellender Staat; 
aufbewahrende Stelle; ob 
Dokument geprüft wurde 
und durch welche Stelle 
und wann; Ergebnis der 
Prüfung (keine Manipu-
lation, ge-/verfälscht, 
nicht abschließend be-
wertbar))

1  � Aufnahme einrichtung

 � Ausländer behörde

 � BAMF

 � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Pass)

 � Elektronische 
Akte

 � In Datenban-
ken

 � Asylkon

 � Ausländerdatei A (dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � INPOL-Sachfahndung

 � MARiS

 � Melderegister

 � PassTa

 � VIS

 � Visadatei

Reisedokument (siehe 
spezifische Informatio-
nen im Klammerzusatz 
unter ‚Pass‘)

1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)
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Passersatzpapier (siehe 
spezifische Informatio-
nen im Klammerzusatz 
unter ‚Pass‘)

1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Fluchtgründe 2, 3  � BAMF  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Pass, Atteste)

 � AmD (nur durch BAMF)

 � Elektronische 
Akte

 � In Datenban-
ken

 � MARiS

Gründe gegen eine 
Überstellung in den 
zuständigen Mitglied-
staat im Rahmen eines 
Dublin-Verfahrens

2, 3  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Pass, Atteste)

 � Dies. (s. o.)  � MARiS

Vorherige 
Asylanträge

1  � Aufnahme einrichtung

 � Ausländer behörde

 � BAMF

 � Mündlich 
(Interview, persönlich)

 � Registerabgleich

 � Elektronische 
Akte

 � In Datenban-
ken

 � Dies. (s. o.)

Informationen über die 
gewählte Reise- und/
oder Fluchtroute

3, 4  � BAMF  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Pass)

 � AmD

 � Elektronische 
Akte

 � MARiS

Informationen zu Aus-
schlussgründen*

- - - - -

Religions zugehörigkeit 1 (freiwillige Angabe)  � Aufnahmeeinrichtung

 � Ausländerbehörde

 � BAMF

 � Mündlich 
(Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Taufschein)

 � Formularantragsverfahren (im Zuge der Covid-
19-Pandemie)

 � Elektronische 
Akte

 � In Datenban-
ken

 � Asylkon

 � Ausländerdatei A 
(dezentral, fragmentiert)

 � AZR (bundeseinheitlich, zentralisiert)

 � MARiS

Vulnerabilitäten

Unbegleitete Minder-
jährige

1  � Aufnahmeeinrichtung

 � BAMF

 � Mündlich 
(Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Geburtsurkunde, Pass)

 � Elektronische 
Akte

 � In Datenban-
ken

 � Ggf. auch IT-System des ärztlichen Dienstes

 � MARiS

 � System der AE

Schwangerschaft 1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich (Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Attest)

 � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)
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Beeinträchtigungen, ggf. 
Behinderungen

1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Ältere Personen 1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich 
(Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Geburtsurkunde, Pass)

 � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Alleinerziehend mit min-
derjährigem Kind bzw. 
minderjährigen Kindern

1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich 
(Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Geburtsurkunde)

 � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Opfer von 
Menschenhandel

1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich 
(Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Beweisstücke)

 � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Psychische 
Erkrankungen

1  � Dies. (s. o.)  � Mündlich 
(Interview, persönlich)

 � Dokumentenanalyse (z. B. Attest)

 � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Opfer von Folter, phy-
sischer oder sexueller 
Gewalt (weibliche Geni-
talverstümmelung)

1  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)  � Dies. (s. o.)

Sonstiges* - - - - -

*Einzelne Datenkategorien, die hier aufgeführt sind, jedoch in Deutschland nicht erhoben werden, sind aus Vergleichsgründen im Rahmen der gemeinsamen Studienspezifikationen des Europäischen Migrationsnetz-
werks aufgeführt

Quellen: BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, AKNV, AsylbLG, AsylG, AufenthG, AufenthV, AZRG, AZRG-DV, BDSG, BKAG, BKADV, BMG, BPolG, DSGVO, SGB VI, SGB VIII, SGB XIII, StPO, VO (EG) Nr. 562/2006, VO (EG) Nr. 
767/2008, VO (EG) Nr. 810/2009, VO (EG) Nr. 1987/2006, VO (EU) Nr. 604/2013, VO (EU) Nr. 603/2013; Weitere spezifische Quellenverweise, siehe Anlage 1; Stand: Dezember 2020
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2.7.2 Vorverlegung der Datenerhebung im 
Asylverfahren zu weiteren Zwecken

Im Zuge bzw. Nachgang der hohen Fluchtzuwande-
rung nach Deutschland in den Jahren 2015 und 2016 
wurde eine Vielzahl an Maßnahmen zur Reformierung 
des Asylverfahrens und damit verbundener Prozesse 
(beispielsweise Unterbringung, Integration, Rück-
kehr) ergriffen. Auch mit Blick auf die Datenerhebung 
wurde – wie diese Studie insgesamt dokumentiert 
– eine Vielzahl an Veränderungen auf diversen Ebe-
nen eingeführt. Neben den Maßnahmen, die origi-
när auf das Asylverfahren zielten und beispielsweise 
die zahlreichen Reformen hinsichtlich des AZR und 
der Schaffung von Schnittstellen zu weiteren Behör-
den umfassten, wurden darüber hinaus weitergehende 
Reformen angestoßen. Zwei der Maßnahmen sol-
len hier hervorgehoben werden, die nicht im engeren 
Sinne bzw. nicht spezifisch dem Asylverfahren zuge-
schrieben werden, jedoch mit Blick auf die Datenerhe-
bung eng(er) mit dem Asylverfahren verknüpft wurden: 
1. Sicherheitsrelevante Maßnahmen und 2. Integrati-
onsmaßnahmen.

Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Mit dem ersten Datenaustauschverbesserungsgesetz28, 
das in wesentlichen Teilen am 5. Februar 2016 in Kraft 
trat, wurden eine frühzeitigere Registrierung, eine 
vorverlagerte und erweiterte Informationserfassung 
sowie eine zentrale Speicherung, Standardisierung und 
Digitalisierung der erhobenen Daten von Asylsuchen-
den29 initiiert. Neben der Beschleunigung der (Asyl-)
Verfahrensabläufe sowie einer besseren Steuerbarkeit 
der Verteilung der Asylsuchenden auf die Bundeslän-
der war ein wesentliches Ziel des Gesetzes „die öf-
fentliche Sicherheit im Kontext der Zuwanderung von 
Schutzsuchenden zu gewährleisten“ (BMI 2020a: 6). 
Hierfür wurde neu geregelt, dass ein „Sicherheits-
abgleich bereits unverzüglich nach Speicherung der 
Daten im Ausländerzentralregister von Asylsuchenden 
und unerlaubt eingereisten bzw. unerlaubt aufhältigen 
Ausländern“ erfolgen und technisch möglich gemacht 
werden sollte (BMI 2020a: 6). Dies wurde einerseits 
durch die Ausstattung der entsprechenden Behörden 
mit den PIK-Stationen, der frühzeitigen digitalen ED-
Behandlung und der Möglichkeit eines Fast-ID-Ab-
gleichs (vgl. Kapitel 3) erreicht, andererseits durch die 

28 ‚Gesetz zur Verbesserung der Registrierung und des Daten-
austausches zu aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken‘ 
und ‚Verordnung über die Bescheinigung über die Meldung als 
Asylsuchender‘ (Ankunftsnachweisverordnung).

29 Neben Asylsuchenden wurde eine frühzeitige Registrierung auch 
für unerlaubt eingereiste Personen eingeführt.

Einrichtung des Kerndatensystems und dem Anschluss 
diverser Behörden – unter anderem der Sicherheitsbe-
hörden –, was die Interoperabilität der Behörden und 
Behördensysteme maßgeblich erleichterte.

Integrationsmaßnahmen

Zudem wurde mit dem ersten Datenaustauschverbes-
serungsgesetz im Februar 2016 beschlossen, frühzeitig 
zusätzliche Integrationsdaten über die Schulbildung, 
Berufsausbildung und sonstige Qualifikationen im AZR 
zu speichern, um eine „schnelle Integration und Ar-
beitsvermittlung“ zu ermöglichen (Nationaler Nor-
menkontrollrat 2015: 3). So wurde in § 3 Abs. 3 AZRG 
bestimmt, dass bei Asylgesuch- und Asylantragstel-
lenden folgende Daten zur Durchführung von Integ-
rationsmaßnahmen und zum Zwecke der Arbeits- und 
Ausbildungsvermittlung zusätzlich gespeichert wer-
den:

1. Schulbildung, Studium, Ausbildung, Beruf,
2. Sprachkenntnisse,
3. Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 43 

AufenthG und einer Maßnahme der berufsbe-
zogenen Deutschsprachförderung nach § 45a 
AufenthG (§ 3 AZRG).

Diese Daten werden sowohl an die Träger der Sozi-
alhilfe und die für die Durchführung des AsylbLG zu-
ständigen Stellen (§ 18a Nr. 10-12 AsylG) als auch die 
Bundesagentur für Arbeit und die für die Durchfüh-
rung der Grundsicherung für Arbeitssuchende zustän-
digen Stellen (§ 18b Nr. 10-12 AsylG) übermittelt. Ers-
tere erhalten diese und weitere Daten (vgl. Tabelle 6) 
unter anderem zur Prüfung, ob die Voraussetzungen 
für eine Inanspruchnahme von Leistungen vorliegen 
(§ 18a S. 1 AsylG). Letztere erhalten diese und weitere 
Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende (SBG II) und zur Arbeitsför-
derung (SGB III) (§ 18b S. 1 AsylG).

Zusätzlich zu den benannten Daten wurde im Zuge 
der Errichtung von Ankunftszentren sowie später von 
AnkER- und funktionsgleichen Einrichtungen die Bun-
desagentur für Arbeit (BA) als ein weiterer Akteur in 
den Registrierungsprozess vor der förmlichen Asylan-
tragstellung eingebunden (vgl. Kapitel 2.2 zum Auf-
bau von Ankunftszentren, AnkER- und funktionsglei-
chen Einrichtungen). Die BA konzentriert sich dabei 
auf zwei Zielgruppen: einerseits auf Asylsuchende mit 
guter Bleibeperspektive, bei denen davon ausgegan-
gen wird, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit einen 
Schutzstatus erhalten und damit eine Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnis bekommen, die sie zur Arbeit berech-
tigt; andererseits auf Schutzberechtigte, denen posi-
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tive Bescheide über ihre Asylanträge erteilt wurden. 
Die BA bietet dabei sowohl individuelle Beratung als 
auch Gruppeninformationen an, beispielsweise mit In-
formationen zu Arbeit, Praktika, Weiterbildung, Aus-
bildung und Studium in Deutschland, sowie auch mit 
Informationen zur Deutschförderung (zum Beispiel In-
tegrationskurse und berufsbezogene Deutschsprach-
förderung), aber auch zu den Agenturen für Arbeit 
sowie Jobcentern selbst (BA 2019a: 2). Dabei greifen 
die Mitarbeitenden auf die oben benannten, im Kern-
datensystem gespeicherten Daten zurück, erfassen 
zusätzlich aber auch „Fachdaten zu beruflichen Vor-
erfahrungen und Qualifikationen […] im Rahmen der 
Selbstauskunft“ und speichern diese im BA-eigenen 
‚Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystem‘ 
(VerBIS) (BA 2019: 2).

2.7.3 Datenverwaltung, Datenbanken und 
Datenabgleich

Die nachfolgende Tabelle 7 gibt einen Überblick über 
wichtige regionale, nationale und europäische Da-
tenbanken, in denen entweder Daten im Rahmen des 
Asylverfahrens gespeichert werden und/oder auf die 
im Rahmen einzelner Phasen des Asylverfahrens für 
einen Abgleich zugegriffen wird. Die Liste erhebt dabei 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und lässt explizit 
auch bestimmte Datenbanken außen vor, wie etwa lo-
kale IT-Systeme und Datenbanken bzw. akteursspezi-
fische Datenbanken, wie beispielsweise des ärztlichen 
Dienstes bei den Gesundheitsuntersuchungen im Rah-
men der Registrierung der Asylsuchenden.
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Tabelle 7: Datenbanken im Asylverfahren

Datenbank 
/ Datenab-
gleichver-
fahren

Überblick und Definition 
der Datenbank

 � Nationale Behörden, die Zugriff auf die Datenbank oder die Daten haben30 (mitunter haben die auf-
geführten Behörden keinen direkten Zugriff, sondern nur über Kontaktstellen oder nur im Ersuchen 
oder Ausnahmefällen auf einzelne Daten, was im Folgenden allerdings nicht differenziert dargestellt 
werden kann)

Mit anderen EU-MS geteilte Daten (exkl. EU-Datenbanken)

 � Name der Behörde/Organisa-
tion mit direktem oder indirektem 
Daten(bank)zugriff 
(ggf. auch weitere Behörden)

Phase des möglichen 
Datenaustauschs im Asyl-
verfahren

Zweck Datentyp Zweck

AFIS-A (IN-
POL)

Nationale Datenbank, die ein 
automatisiertes Fingerab-
druck-Identifizierungs-Sys-
tem enthält und mithilfe des 
Fast-ID-Verfahrens digital 
aufgenommene Fingerab-
drücke in Echtzeit abgleichen 
lässt

 � Atomrechtliche Genehmigungs- und 
Aufsichtsbehörden

 � Aufnahmeeinrichtungen

 � Ausländerbehörden

 � BAMF

 � Botschaften und Konsulate

 � Bundesagentur für Arbeit

 � Bundesamt für den Militärischen Ab-
schirmdienst

 � Bundesamt für Justiz

 � Bundesamt für Verfassungsschutz

 � Bundeskriminalamt

 � Bundesnachrichtendienst

 � Bundespolizei, Bayerische Grenzpoli-
zei und Wasserschutzpolizei Hamburg

 � Bundesverwaltungsamt

 � Kraftfahrt-Bundesamt

 � Luftsicherheitsbehörden

 � Polizeien der Länder

 � Polizei des deutschen Bundestages

 � Zollbehörden

 � Zollkriminalamt

1. Asylgesuchstellung (wenn 
ED-Behandlung & Aufnahme 
der Grundpersonalien mit 
PIK-Station oder polizei-
lichem Erfassungssystem 
bzw. wenn Anwendung von 
Fast-ID erfolgt)
2. Registrierung
3. Förmliche Asylantragstel-
lung

Identitätsfeststellung und 
-überprüfung bei Asylsu-
chenden und -antragstellen-
den sowie Verhinderung von 
Mehrfachregistrierungen 
durch Prüfung von uner-
laubten Voraufenthalten 
oder Registrierungen in der 
Vergangenheit in Deutsch-
land

Finger abdrücke Verfolgung von Straftaten 
zuständige ausl. Behörden, 
zur Festnahme o. Aufent-
haltsermittlung o. poliz. 
Beobachtung o. Kontrolle o. 
Identitätsfeststellung

30 „Zugang zu einer Datenbank“ meint, dass eine Behörde direkte Zugang zu einer Datenbank hat, ohne dass sie die Übermittlung von Daten über andere Behörden oder vermittelnde Stellen beantragen muss. „Zugang 
zu Daten“ meint, dass eine Behörde durch Übermittlung oder gemeinsame Nutzung durch eine andere Behörde Zugang zu den in einer Datenbank enthaltenen Daten hat. In der Tabelle sind beide Optionen berück-
sichtigt.
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Asylkon Datenabgleichverfahren, das 
einen Sicherheitsabgleich 
ermöglicht, das automatisiert 
durch gewisse Speichersach-
verhalte nach Anlage im AZR 
eingeleitet und den Abfrage-
behörden für den Abgleich 
zur Verfügung gestellt wird

 � Aufnahmeeinrichtungen

 � Ausländerbehörden

 � BAMF (nur Abgleich über Fast-ID, ob 
sicherheitsrelevante Informationen zu 
Personen hinterlegt; Prüfung im Tref-
ferfall erfolgt durch die Landespolizei)

 � Bundesamt für den Militärischen Ab-
schirmdienst

 � Bundesamt für Verfassungsschutz

 � Bundeskriminalamt

 � Bundesnachrichtendienst

 � Polizeien der Länder (abrufberechtigt, 
liefern jedoch keine eigenen Erkennt-
nisse zu)

 � Zollkriminalamt

1. Asylgesuchstellung (wenn 
ED-Behandlung & Aufnahme 
der Grundpersonalien mit 
PIK-Station oder polizei-
lichem Erfassungssystem 
erfolgt)
2. Registrierung
3. Förmliche Asylantragstel-
lung

Sicherheitsabgleichverfah-
ren, wobei die Abfragebe-
hörden (BKA, BfV, BAMAD, 
ZKA und BND) ihre Erkennt-
nisse zur Verfügung stellen

 N/A N/A

Ausländer-
datei A

Regionale Datenbanken der 
Ausländerbehörden mit de-
zentraler Speicherung

 � Ausländerbehörden

 � Landesämter für Verfassungsschutz

 � Polizeien der Länder (örtliche Polizei-
dienststellen)

2. Registrierung
3. Förmliche Asylantrag-
stellung
4. Anhörung/Prüfung

Organisation der Arbeit von 
Ausländerbehörden (z. B. Er-
teilung u. Verlängerung von 
Aufenthaltstiteln)

- -

AZR Nationale Datenbank (Re-
gister), in dem die Daten 
der Ausländerinnen und 
Ausländer gespeichert sind, 
die nicht nur vorübergehend 
(mindestens 3 Monate) im 
Inland leben oder gelebt 
haben

 � Atomrechtliche Genehmigungs- und 
Aufsichtsbehörden

 � Aufnahmeeinrichtungen

 � Ausländerbehörden und die mit der 
Durchführung ausländerrechtlicher 
Vorschriften betrauten öffentlichen 
Stellen

 � BAMF

 � Auswärtiges Amt

 � Botschaften und Konsulate

 � Bundesagentur für Arbeit und die für 
die Durchführung der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende zuständigen 
Stellen

 � Bundesamt für Auswärtige Angele-
genheiten

 � Bundesamt für den Militärischen Ab-
schirmdienst

 � Bundesamt für Justiz

 � Bundesamt für Verfassungsschutz

 � Bundeskriminalamt

1. Asylgesuchstellung (wenn 
ED-Behandlung & Aufnahme 
der Grundpersonalien mit 
PIK-Station oder polizei-
lichem Erfassungssystem 
erfolgt)
2. Registrierung
3. Förmliche Asylantragstel-
lung
4. Anhörung/Prüfung

Das AZR dient den Behör-
den und Organisationen als 
Kerndatensystem zum In-
formationsaustausch. Dieser 
Austausch erfolgt teils au-
tomatisiert. So kann z. B. die 
Anmeldung von Personen, 
die in eine Aufnahmeeinrich-
tung zugezogen sind, auto-
matisiert durch Übernahme 
der Daten aus dem AZR in 
die lokalen Melderegister 
der Meldebehörden erfolgen 
(Information über Zuzüge 
via automatisierter Push-
Nachricht aus dem AZR)

1. Z. B. Lichtbild, Grundper-
sonalien und Hinweis auf die 
aktenführende ABH; Zuzug 
oder Fortzug; Übermitt-
lungssperren; Sterbedatum

Zu 1.: Erfüllung von humani-
tären o. sozialen Aufgaben; 
nach Verschollenen zur 
Familienzusammenführung 
suchen o. Unterstützung in 
Vormundschafts- u. Unter-
haltsangelegenheiten
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 � Bundesnachrichtendienst

 � Bundespolizei, Bayerische Grenzpoli-
zei und Wasserschutzpolizei Hamburg

 � Bundesverwaltungsamt

 � Die für die Durchführung des AsylbLG 
zuständigen Stellen

 � Die für die Unterbringung in Gemein-
schaftsunterkünften und die für den 
öffentlichen Gesundheitsdienst zu-
ständigen Behörden

 � Gerichte

 � Jugendämter

 � Landeskriminalämter

 � Luftsicherheitsbehörden

 � Meldebehörden

 � Oberste Bundes- und Landesbehör-
den, die mit der Durchführung aus-
länder-, asyl- und passrechtlicher 
Vorschriften als eigener Aufgabe be-
traut sind

 � Polizeien der Länder

 � Polizei des Deutschen Bundestags

 � Sonst. Stellen im Visaverfahren

 � Statistisches Bundesamt (anonymi-
sierte Daten)

 � Staatsangehörigkeitsbehörden

 � Staatsanwaltschaften

 � Träger der Sozialhilfe

 � Träger der Rentenversicherung

 � UNHCR

 � Vertriebenenbehörden

 � Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen

 � Zollkriminalamt

 � Zollverwaltungsbehörden

 � Und ggf. weitere nicht öffentliche 
Stellen



45
D

as A
sylverfahren in D

eutschland

Eurodac Europäische Datenbank, die 
Fingerabdruckdaten und 
das Datum der Fingerab-
drucknahme, das Geschlecht 
von Asylsuchenden sowie 
den Ort und Zeitpunkt des 
Asylantrags bzw. den Ort 
speichert

 � BAMF

 � Bundesamt für den Militärischen Ab-
schirmdienst

 � Bundesamt für Verfassungsschutz

 � Bundeskriminalamt

 � Bundesnachrichtendienst

 � Bundespolizei, Bayerische Grenzpoli-
zei und Wasserschutzpolizei Hamburg

 � Europol

 � Landeskriminalämter

 � Polizeien der Länder

 � Zuständige nationale Behörden der 
anderen Eurodac-Staaten

1. Asylgesuchstellung (wenn 
ED-Behandlung & Aufnahme 
der Grundpersonalien mit 
PIK-Station oder polizei-
lichem Erfassungssystem 
erfolgt)
2. Registrierung
3. Förmliche Asylantragstel-
lung

Prüfung, ob gem. Dublin-VO 
ein anderer Mitgliedstaat für 
die Bearbeitung des Asylan-
trags zuständig ist

 N/A N/A

Eurostat Europäische Datenbank, 
die vom statistischen Amt 
der Europäischen Union 
innerhalb der Europäischen 
Kommission Statistiken und 
Daten über Europa in Zu-
sammenarbeit mit nationalen 
statistischen Ämtern und an-
deren nationalen Behörden 
anonymisiert und aggregiert 
bereitstellt

 � Alle Behörden, da Daten an Eurostat 
anonymisiert und aggregiert übersen-
det und veröffentlicht werden

1. Asylgesuchstellung (wenn 
ED-Behandlung & Aufnahme 
der Grundpersonalien mit 
PIK-Station oder polizei-
lichem Erfassungssystem 
erfolgt)
2. Registrierung
3. Förmliche Asylantragstel-
lung
4. Anhörung/Prüfung

Gemeinsame Analyse und 
verbesserter Austausch von 
Asyl- und Wanderungssta-
tistiken zur Entwicklung von 
Rechtsvorschriften und Poli-
tiken der Gemeinschaft

 N/A N/A

GENESIS Nationale Haupt-Datenbank 
des Statistischen Bundesam-
tes (Destatis), die anonymi-
sierte, aggregierte Daten u. a. 
aus dem Asylverfahren erhält 
und veröffentlicht

 � Alle nationalen und internationalen 
Behörden, da Daten an Destatis ano-
nymisiert und aggregiert übersendet 
und veröffentlicht werden

1. Asylgesuchstellung (wenn 
ED-Behandlung & Aufnahme 
der Grundpersonalien mit 
PIK-Station oder polizei-
lichem Erfassungssystem 
erfolgt)
2. Registrierung
3. Förmliche Asylantragstel-
lung
4. Anhörung/Prüfung

Statistische Daten aufberei-
ten und bereitstellen

Alle im AZR gespeicherten 
Daten ohne Namensnen-
nung

Informationsvermittlung 
über www.destatis.de an alle 
interessierten Stellen

INPOL-
Sachfahn-
dungen

Nationale Datenbank, in der 
Gegenstände, die im Zu-
sammenhang mit möglichen 
Straftaten gesucht werden, 
gespeichert sind

 � Aufnahmeeinrichtungen

 � Ausländerbehörden

 � Auswärtige Amt

 � BAMF

 � Bundeskriminalamt

 � Bundespolizei, Bayerische Grenzpoli-
zei und Wasserschutzpolizei Hamburg

1. Asylgesuchstellung (wenn 
ED-Behandlung & Aufnahme 
der Grundpersonalien mit 
PIK-Station oder polizei-
lichem Erfassungssystem 
erfolgt)
2. Registrierung

Prüfung, ob die Ausweispa-
piere zur Fahndung ausge-
schrieben sind

Gegenstände (z. B. Pässe, 
KFZ)

Für die Verfolgung von 
Straftaten zuständige ausl. 
Behörden, u. a. zur Fest-
nahme o. poliz. Kontrolle o. 
Identitätsfeststellung

http://www.destatis.de
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 � Landeskriminalämter

 � Polizeien der Länder

 � Polizei des deutschen Bundestags

 � Staatsanwaltschaften

 � Zollfahndungsämter

 � Zollkriminalamt

 � Und ggf. weitere

MARiS Nationale Datenbank, die als 
elektronisches Workflow- 
und Dokumentenmanage-
mentsystem des BAMF zur 
Bearbeitung aller Asylverfah-
ren (Asyl- und Dublinverfah-
ren) dient

 � Ausländerbehörden

 � BAMF

 � Bundesamt für den Militärischen Ab-
schirmdienst

 � Bundesamt für Verfassungsschutz

 � Bundeskriminalamt

 � Bundesnachrichtendienst

 � Bundesverwaltungsamt

 � Gerichte und Staatsanwaltschaften

 � Sicherheitsbehörden der Länder

 � Zollkriminalamt

 � Und ggf. weitere

1. Asylgesuchstellung (wenn 
eine ED-behandlung und 
Aufnahme der Grundper-
sonalien mithilfe einer PIK-
Station oder polizeilichem 
Erfassungssystem erfolgt)
2. Registrierung
3. Förmliche Asylantragstel-
lung
4. Anhörung/Prüfung

Bearbeitung aller Asylver-
fahren (Asyl- und Dublinver-
fahren)

- -

Meldere-
gister der 
lokalen Mel-
debehörden

Lokale/Regionale Daten-
banken (Melderegister), zum 
Beispiel der Einwohnermel-
deämter bzw. Bürgerämter 
oder Bürgerbüros (vgl. Aus-
länderdatei A der Ausländer-
behörden)

 � Amtsanwaltschaften

 � BAMF

 � Bundesamt für den Militärischen Ab-
schirmdienst

 � Bundesamt für Justiz

 � Bundesnachrichtendienst

 � Bundespolizei, Bayerische Grenzpoli-
zei und Wasserschutzpolizei Hamburg

 � Bundesverwaltungsamt

 � Einwohnermeldeämter

 � Finanzbehörden, soweit sie strafver-
folgend tätig sind

 � Gerichte, soweit sie Aufgaben der 
Strafverfolgung, der Strafvollstre-
ckung oder des Strafvollzugs wahr-
nehmen

 � Hauptzollämter

 � Justizvollzugsbehörden

2. Registrierung
3. Förmliche Asylantragstel-
lung
4. Anhörung/Prüfung

An-, Ab- und Ummeldungen 
von in ihrem Zuständig-
keitsbereich wohnhaften 
Personen, Ausstellung von 
Ausweispapieren und Lohn-
steuerkarten

- -
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 � Polizeien der Länder

 � Staatsanwaltschaften

 � Verfassungsschutzbehörden des Bun-
des und der Länder

 � Zollfahndungsdienst

Bei Tätigkeiten, die ganz o. teilweise in 
den Anwendungsbereich des EU-Rechts 
fallen, gilt die Übermittlung bestimmter 
Daten (§ 34 Abs. 1 S. 1 BMG) nach Maß-
gabe der dafür geltenden Gesetze und 
Vereinbarungen, wenn Daten übermittelt 
werden an

 � öffentliche Stellen in anderen Mit-
gliedstaaten der EU,

 � öffentliche Stellen in anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum,

 � Organe u. Einrichtungen der EU

 � Organe u. Einrichtungen der Europäi-
schen Atomgemeinschaft

SIS II Europäische Datenbank, 
zur Ermittlung der Recht-
mäßigkeit der Einreise oder 
des Aufenthalts von Dritt-
staatsangehörigen im Schen-
genraum sowie Ausliefe-
rungsgesuche, Fahndungen, 
Vermisstenmeldungen und 
Sachfahndungen

 � Ausländerbehörden (ab 8.12.2021)

 � Auswärtige Amt (ab 8.12.2021)

 � BAMF (ab 8.12.2021)

 � Botschaften und Konsulate

 � Bundesamt für den Militärischen Ab-
schirmdienst

 � Bundesamt für Verfassungsschutz

 � Bundeskriminalamt

 � Bundesnachrichtendienst

 � Bundespolizei, Bayerische Grenzpoli-
zei und Wasserschutzpolizei Hamburg

 � Bundesverwaltungsamt

 � Eurojust-Mitglieder (nationalstaatli-
che Akteure)

 � Europol

 � Frontex

 � Justizbehörden (ab 8.12.2021)

 � Kfz-Zulassungsbehörden (ab 
8.12.2021)

1. Asylgesuchstellung (wenn 
Asylgesuchstellung direkt 
bei der AE erfolgt)
2. Registrierung
3. Förmliche Asylantragstel-
lung
4. Anhörung/Prüfung

Feststellung von Einreise-
verboten
Übergabe/Auslieferung von 
Personen
Fahndungen
Vermisstenmeldungen u. 
–suche
Sachfahndung gestohlenen 
u. verlorenen Eigentums

 N/A N/A
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 � Luftfahrtbundesamt (ab 8.12.2021)

 � Polizeien der Länder

 � Staatsanwaltschaften

 � Steuerfahndungsbehörden

 � Zollbehörden

 � Zuständige Behörden der anderen 
Schengen-Staaten

SIS AFIS Europäische Datenbank, die 
als biometrisches Identifi-
zierungssystem fungiert u. 
digitale Bildtechnologie ver-
wendet, um Fingerabdruck-
daten u. Gesichtsbilder zu 
speichern u. zu analysieren. 
Dient zudem im Eurodac-
System für die automatische 
Erfassung und Abgleichung 
von Fingerabdrücken

 � Vgl. Behörden SIS II

Hinweis: SIS AFIS befindet sich in der Im-
plementierung; eine vollständige 
Umsetzung ist für Ende 2021 geplant.

1. Asylgesuchstellung (wenn 
Asylgesuchstellung direkt 
bei der AE erfolgt)
2. Registrierung
3. Förmliche Asylantragstel-
lung
4. Anhörung/Prüfung

Ermöglicht Fingerabdruck-
abgleiche sowie Abgleiche 
von Gesichtsbildern zu Si-
cherheitszwecken u. im Rah-
men des Dublin-Verfahrens

 N/A N/A

VerBIS Nationale Datenbank, der 
BA, auf die die Arbeitsver-
mittlerinnen u. -vermittler in 
Arbeitsagenturen und Job-
centern u. der Arbeitgeber-
service zugreifen können

 � Arbeitgeberservice

 � Arbeitsagenturen

 � Bundesagentur für Arbeit

 � Jobcenter

2. Registrierung Erfassung von Fachdaten zu 
beruflichen Vorerfahrungen 
und Qualifikationen

- -

VIS Europäische Datenbank, in 
der neben biographischen 
Daten auch biometrische 
Informationen (Fingerabdrü-
cke und Lichtbilder) für fünf 
Jahre gespeichert werden

 � Ausländerbehörden

 � BAMF

 � Botschaften und Konsulate

 � Bundesamt für den Militärischen Ab-
schirmdienst

 � Bundesamt für Verfassungsschutz

 � Bundeskriminalamt

 � Bundesnachrichtendienst

 � Bundespolizei, Bayerische Grenzpoli-
zei und Wasserschutzpolizei Hamburg

 � Europol

 � Polizeien der Länder

 � Zollkriminalamt

 � Zuständige nationale Behörden der 
anderen VIS-Mitgliedstaaten

2. Registrierung
3. Förmliche Asylantrag-
stellung

U. a. Austausch über Visa-
Anträge u. Erteilungen f. 
kurzfristige Aufenthalte 
zwischen Schengen-Staaten; 
Betrugsbekämpfung u. Ge-
fahrenabwehr

 N/A N/A
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Visadatei Nationale Datenbank als Teil 
des AZR mit Daten von Dritt-
staatsangehörigen, die bei ei-
ner deutschen Auslandsver-
tretung ein Visum beantragt 
haben. Enthält Angaben zu 
den Visumantragsstellenden 
u. die getroffenen Entschei-
dungen

 � Ausländerbehörden

 � BAMF

 � Botschaften und Konsulate

 � Bundesagentur für Arbeit

 � Bundesamt für den Militärischen Ab-
schirmdienst

 � Bundesamt für Verfassungsschutz und 
Landesämter

 � Bundeskriminalamt

 � Bundesnachrichtendienst

 � Bundespolizei, Bayerische Grenzpoli-
zei und Wasserschutzpolizei Hamburg

 � Bundesverwaltungsamt

 � Gerichte

 � Jobcenter

 � Landeskriminalämter

 � Polizeien der Länder

 � Sozialämter

 � Staatsanwaltschaften

 � Träger der Sozialhilfe

 � Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen

 � Zollbehörden

1. Asylgesuchstellung (wenn 
eine ED-behandlung und 
Aufnahme der Grundper-
sonalien mithilfe einer PIK-
Station oder polizeilichem 
Erfassungssystem erfolgt)
2. Registrierung

Kontrolle von unerlaubtem 
Aufenthalt

- -

Quellen: 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, AKNV, AsylbLG, AsylG, AufenthG, AufenthV, AZRG, AZRG-DV, BDSG, BKAG, BKADV, BMG, BPolG, DSGVO, SGB VI, SGB VIII, SGB XIII, StPO, VO (EG) Nr. 562/2006, VO (EG) 
Nr. 767/2008, VO (EG) Nr. 810/2009, VO (EG) Nr. 1987/2006, VO (EU) Nr. 604/2013, VO (EU) Nr. 603/2013; Weitere spezifische Quellenverweise, siehe Anlage 1
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Informations- und 
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3

Der Fokus in diesem Kapitel liegt auf dem Informa-
tions- und Datenmanagement von Behörden, bei 
denen ein Asylgesuch gestellt wird und die nicht für 
die Registrierung der Asylsuchenden zuständig sind. 
Zuständig für die Registrierung im engeren Sinne sind 
die zuständigen Aufnahmeeinrichtungen der Bundes-
länder (siehe Kapitel 2.2). Im weiteren Sinne findet 
auch bei einer Asylgesuchstellung bei der Bundespo-
lizei oder den für grenzpolizeiliche Aufgaben zustän-
digen Landesbehörden (§ 18 Abs. 5 AsylG i. V. m. § 16 
Abs. 2 AsylG), bei Polizei- oder Ausländerbehörden 
(§ 19 Abs. 2 AsylG i. V. m. § 16 Abs. 2 AsylG) oder bei 
einer nicht zuständigen Aufnahmeeinrichtung (§ 22 
Abs. 1 S. 2 AsylG i. V. m. § 16 Abs. 2 AsylG) eine Erst-
registrierung bzw. Teil-Registrierung in Form der Er-
fassung des Asylgesuchs und der ED-Behandlung statt 
(vgl. Stahmann 2018: 8). Hierfür wurden unter ande-
rem ab Mitte 201631 die vorhandenen Erfassungssys-
teme der grenzpolizeilichen Behörden und Polizeien 
der Länder für die Asylgesuch-Erfassung erweitert, die 
Aufnahmeeinrichtungen der Länder mit sogenannten 
‚PIK-Stationen‘ und seit 2018 auch die kommunalen 
Ausländerbehörden mit je einer PIK-Station ausge-
stattet (Grote 2018: 39). Die ‚PIK‘ ist die sogenannte 
Personalisierungsinfrastrukturkomponente und die 
‚PIK-Station‘ besteht aus einem Fingerabdruckscan-
ner, einer Kamera zur Aufnahme von Gesichtsbildern, 
einem Dokumentenprüfgerät (Scanner) zum Auslesen 
von Personaldokumenten, einer Software zur Daten-
erfassung sowie einem Drucker zum Ausdrucken der 
Anlaufbescheinigung bzw. des Ankunftsnachweises 
bei der eigentlichen Registrierung bei der zuständi-
gen Aufnahmeeinrichtung (vgl. Kapitel 2.2). Die PIK-
Station ermöglicht die automatisierte Speicherung 
der Personendaten, von biometrischen und ED-Be-

31 Zunächst wurden Anfang 2016 die Aufnahmeeinrichtungen der 
Länder und die Außenstellen des BAMF mit den PIK-Stationen 
ausgestattet. Die Entwicklung der Ausstattung der einzelnen 
Behörden zeigt sich auch statistisch an den durch PIK-Stationen 
erfassten Asylgesuchen, differenziert nach den jeweiligen Be-
hörden, wie die Evaluation des Datenaustauschverbesserungs-
gesetzes zeigt (BMI 2020a: 15f.).

handlungsdaten in ‚MARiS‘32 und im AZR, dem in den 
vergangenen Jahren geschaffenen Kerndatensystem. 
Zudem werden biometrischen Daten in der Daten-
bank AFIS-A (in Verantwortung des Bundeskriminal-
amts), in INPOL sowie zur nachfolgenden Übermitt-
lung an EURODAC gespeichert, so dass die Daten in 
Echtzeit auch zahlreichen Behörden in Folgeprozessen 
zur Verfügung stehen (vgl. Kapitel 3 zum Datenmana-
gement in dieser Phase). Letztlich können Daten, die 
im Zuge der Sicherung, Feststellung und Überprüfung 
der Identität gespeichert werden, über das Bundesver-
waltungsamt zur Feststellung von Gründen zur Versa-
gung eines Schutz- und/oder Aufenthaltstitels (soge-
nannte Versagungsgründe; § 3 Abs. 2 AsylG, § 4 Abs. 2 
AsylG, § 60 Abs. 8 Satz 1 AufenthG sowie § 5 Abs. 4 
AufenthG) oder zur Prüfung von sonstigen Sicher-
heitsbedenken an den Bundesnachrichtendienst, das 
Bundesamt für Verfassungsschutz, den Militärischen 
Abschirmdienst, das Bundeskriminalamt, die Bundes-
polizei und das Zollkriminalamt übermittelt werden 
(§ 73 Abs. 1a Satz 1 AufenthG). Darüber hinaus wird 
bei der Erstanlage eines neuen Datensatzes im AZR 
eine Prüfung durchgeführt, ob die betreffende Per-
son ggf. bereits mit einem Datensatz im AZR-Daten-
bestand vorhanden ist – die sogenannte NID-Prüfung, 
die ‚nicht identische Personen-Prüfung‘. Damit soll si-
chergestellt werden, dass keine Mehrfachregistrierun-
gen erfolgen.

In Kapitel 2.7.1 wurden in Tabelle 4 bereits alle er-
fassten Daten, beteiligten Behörden, Erhebungs- und 
Speicherarten sowie die entsprechenden Datenbanken 
für die Phasen von der Registrierung bis zur Asylan-
tragsbearbeitung systematisch dokumentiert. Die Da-
tenerfassung und -weitergabe im Rahmen der Asylge-
suchstellung bei Behörden, die für die Registrierung 
nicht zuständig sind, wurden aus Vergleichsgründen33 

32 MARiS ist das elektronische Workflow- und Dokumentenma-
nagementsystem des BAMF zur Bearbeitung aller Asylverfahren 
(Asyl- und Dublinverfahren) (BAMF 2021a). In MARiS werden 
keine Fingerabdrücke gespeichert.

33 In einigen Mitgliedstaaten erfolgt keine Asylgesuchstellung wie 
in Deutschland, sondern direkt die Registrierung.
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in der Tabelle nicht erfasst. Aus diesem Grund wird im 
Folgenden zunächst dokumentiert, welche Informa-
tionen an die Asylsuchenden selbst von besagten Be-
hörden bei ihrer Asylgesuchstellung gegeben werden 
(Kapitel 3.1), welche Daten erfasst (Kapitel 3.2) und 
in welcher Form diese weitergeleitet werden (Kapi-
tel 3.3).

3.1 Informationsvermittlung 
an die Asylsuchenden

Die Bundespolizei sowie die für grenzpolizeiliche Auf-
gaben zuständigen Landesbehörden, die Polizeien der 
Länder und die Ausländerbehörden führen eine ED-
Behandlung der Asylsuchenden durch und leiten sie 
an die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung weiter. 
Die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung prüft mit-
hilfe des EASY-Systems, ob sie die zuständige Aufnah-
meeinrichtung ist oder ob die asylsuchende Person an 
die zuständige Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet 
werden muss. Für die Weiterleitung stellen die Behör-
den eine Anlaufbescheinigung aus (vgl. Anlage 2 den 
Vordruck einer Anlaufbescheinigung). Auf die Anlauf-
bescheinigung werden verschiedene Daten gedruckt, 
unter anderem Familienname, Vorname, Geburts-
datum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Geschlecht 
(männlich, weiblich, divers) und ein Lichtbild.

Die Behördenmitarbeitenden sind verpflichtet, die 
Asylsuchenden schriftlich darauf hinzuweisen, dass 
sie der Weiterleitung unverzüglich oder bis zu einem 
von der Behörde genannten Zeitpunkt Folge zu leisten 
haben (vgl. Kapitel 2.5.1 zu den Fristen und zur Un-
verzüglichkeit). Sie müssen auch darüber informieren, 
welche Rechtsfolgen eine Verletzung dieser Verpflich-
tung nach sich ziehen würde. Hierbei handelt sich 
um eine Änderung, die mit Inkrafttreten des ‚Geset-
zes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren‘ am 
17. März 2016 eingeführt wurde. Durch die Informati-
onsvermittlung soll dem Umstand Rechnung getragen 
werden, dass mit demselben Gesetz eine nicht-un-
verzügliche Weiterreise zur Aufnahmeeinrichtung mit 
restriktiveren Konsequenzen versehen wurde, indem 
der Asylantrag in diesen Fällen als zurückgenommen 
gilt und das BAMF das Verfahren einstellt (bei der 
Weiterleitung an die nächstgelegene Aufnahmeein-
richtung: § 20 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i. V. m. § 33 Abs. 1 
und 5 AsylG; bei der Weiterleitung an die zustän-
dige Aufnahmeeinrichtung: § 22 Abs. 3 AsylG i. V. m. 
§ 33 Abs. 1 und 5 AsylG). Das Schreiben, das den Asyl-
suchenden zu diesem Zeitpunkt ausgestellt wird, ist 

dem Vordruck der Mitteilung nach § 20 Abs. 1 AsylG 
zu entnehmen (Anlage 3).

Da bei der ED-Behandlung auch Fingerabdrücke ge-
nommen und mittels der PIK-Station bzw. der poli-
zeilichen Erfassungssysteme im AZR sowie in MARiS 
gespeichert werden, womit automatisiert ein Finger-
abdruckabgleich mit der Eurodac-Datenbank nach EU-
RODAC II-Verordnung angestoßen wird, erfolgt auch 
eine entsprechende Belehrung über das Dublin-Ver-
fahren und den Eurodac-Abgleich. Die Eurodac- und 
Dublin-Belehrung bei der ED-Behandlung erfolgt mit-
tels gemeinsamer Merkblätter34 der Mitgliedstaaten, 
deren Erhalt von der asylsuchenden Person mit einer 
Unterschrift auf einem entsprechenden Formblatt be-
stätigt werden muss (BAMF 2019e: 3f.). Die Prüfung 
eines Treffers in der Eurodac-Datenbank findet zu die-
sem Zeitpunkt allerdings noch nicht statt und erhält 
erst bei der förmlichen Asylantragstellung beim BAMF 
Relevanz (vgl. Kapitel 5).

Darüber hinaus findet eine allgemeine Belehrung zur 
Datenerhebung und Weitergabe durch die zuständi-
gen Behörden statt. Die Bundespolizei verweist bei-
spielsweise auf die ‚Information zur polizeilichen Da-
tenverarbeitung durch die Bundespolizei‘ sowie der 
‚Information zur nichtpolizeilichen Datenverarbeitung 
durch die Bundespolizei‘, die Online aufrufbar ist und 
beispielsweise Informationen zu rechtlichen Grund-
lagen, zum Verarbeitungszweck, zu Auskunfts- und 
Löschrechten, die die Asylsuchenden über die Daten-
speicherung, zu Einspruchs- sowie Änderungs- und 
Löschrechten, zur Speicherdauer und zu Kontaktmög-
lichkeiten zu den zuständigen Datenschutzbeauftrag-
ten informiert (BPOL 2021).

Sofern die benannten Behörden im Zusammenhang 
der Asylgesuchstellung Ausweispapiere, Urkunden 
oder sonstige Unterlagen nach § 21 Abs. 1 AsylG in 
Verwahrung nehmen, müssen die Asylsuchenden die 
Inverwahrungnahme ebenfalls schriftlich bescheini-
gen (vgl. Anlage 4 den Vordruck einer solchen Be-
scheinigung). Die Behörden leiten die einbehaltenen 
Unterlagen anschließend per Einschreiben postalisch 
an die Aufnahmeeinrichtung weiter, an die sie die Asyl-
suchenden weiterleiten. Die unterzeichneten Beleh-
rungen werden als pdf-Dokumente via E-Mail an die 
nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung und an das 
BAMF weitergeleitet (dieses Verfahren wird durch die 

34 Die beiden Merkblätter können über folgenden Link auf 
den Seiten 9ff. des dort hinterlegten Dokuments abgerufen 
werden: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/
AsylFluechtlingsschutz/Belehrungen/AsylgesuchSammel-
vordrucke/Asylgesuch/sammelvodruck-asylgesuch-deutsch.
pdf?__blob=publicationFile&v=10 (22.01.2021).

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/Belehrungen/AsylgesuchSammelvordrucke/Asylgesuch/sammelvodruck-asylgesuch-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=10
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/Belehrungen/AsylgesuchSammelvordrucke/Asylgesuch/sammelvodruck-asylgesuch-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=10
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/Belehrungen/AsylgesuchSammelvordrucke/Asylgesuch/sammelvodruck-asylgesuch-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=10
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/Belehrungen/AsylgesuchSammelvordrucke/Asylgesuch/sammelvodruck-asylgesuch-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=10
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Bundespolizei bereits seit 2018 praktiziert, ab dem 
zweiten Quartal 2021 soll dies laut BAMF-Fachreferat 
auch durch Ausländerbehörden und nicht zuständige 
Aufnahmeeinrichtungen geschehen).

3.2 Informations- und 
Datenerfassung der 
beteiligten Behörden

Im Zuge der Asylgesuchstellung werden insbesondere 
mithilfe der polizeilichen Erfassungsstationen bzw. der 
PIK-Stationen Grundpersonalien, Fingerabdrücke und 
je ein Gesichtsbild der Asylsuchenden erfasst, die in 
Teilen auch auf der Anlaufbescheinigung abgedruckt 
werden. Die Asylsuchenden werden über die Datener-
hebung und bevorstehenden Datenabgleich auf nati-
onaler und europäischer Ebene zunächst belehrt und 
informiert (vgl. Kapitel 3.3). Nach der Erfassung der 
Grundpersonalien sowie der digital erfassten Finger-
abdrücke werden diese Daten per Fast-ID mit den 
diversen nationalen und europäischen Datenbanken 
abgeglichen (vgl. Kapitel 3.1). Sofern bereits Daten in 
MARiS oder im AZR zur Person angelegt sind, können 
diese übernommen, geprüft und ggf. ergänzt werden.

Formale Angaben der Behördenmitarbeitenden
 � Behörde/Dienststelle, Ort, Datum, Fax, Name der 

Sachbearbeiterin bzw. des Sachbearbeiters, Vor-
gangsnummer und E-Mail der Bearbeiterin bzw. 
des Bearbeiters

 � Angaben zur Aufnahmeeinrichtung/Ausländerbe-
hörde, zu der sich die asylsuchende Person bege-
ben muss, sowie Verweis darauf, dass dies unver-
züglich erfolgen muss

 � EASY-Optionsnummer (bei Weiterleitung an die 
zuständige Aufnahmeeinrichtung durch eine nicht 
zuständige Aufnahmeeinrichtung, wenn diese das 
EASY-System verwendet)

 � Ob Dokumente einbehalten wurden (z. B. Pass)
 � Gültigkeitszeitraum der Anlaufbescheinigung

Personalien der asylsuchenden Person
 � Einreisedatum (auf Nachfrage und Abgleich mit 

vorgelegten Dokumenten)
 � Fingerabdrücke (1. zunächst flache Abdrücke aller 

zehn Finger für Fast-ID-Abgleich, wenn das 14. Le-
bensjahr vollendet ist – ab 1. April 2021 ab dem 6. 
Lebensjahr; Abnahme erfolgt mittels Finger-Scan-
ner der PIK-Station bzw. der polizeilichen Erfas-
sungsstation; 2. nach dem Fast-ID-Abgleich wer-
den auch gerollte Fingerabdrücke genommen)

 � D-Nummer (D = Daktyloskopie = 
Fingerabdruckverfahren)35

 � E-Nummer (zwölfstellige Ereignis-Nummer als 
eindeutige Referenz der jeweiligen ED-Behandlung 
und Fingerabdrucknahme, die in INPOL gespei-
chert wird)

 � AZR-Nummer (Geschäftszeichen des AZR, das bei 
der erstmaligen Speicherung von Daten einer Per-
son im AZR vergeben wird)

 � Sofern vorhanden, Pass- bzw. Passersatzdaten 
(wenn das Dokument über eine maschinenlesbare 
Zeile verfügt, können die Daten durch das Doku-
mentenlesegerät der PIK-Station ausgelesen und 
automatisch übernommen werden)

 � Geschlecht (männlich, weiblich, divers, unbekannt)
 � Gesichtsbild (biometrisches Lichtbild wird durch 

die Kamera der PIK-Station bzw. der polizeilichen 
Erfassungsstation aufgenommen)

 � Größe in cm (bei Rollstuhlfahrenden wird die 
Größe im Sitzen gemessen)

 � Augenfarbe
 � Familienname
 � Geburtsname
 � Vorname
 � Aliaspersonalien (z. B. wenn es mehrere Schreib-

weisen der Namen gibt und keine Ausweisdoku-
mente vorliegen, aus der eine spezifische Schreib-
weise hervorgeht)

 � Geburtsdatum (im Zweifel auch nur Teilangaben, 
wie das Geburtsjahr; bei fehlenden Dokumenten 
zur Bestimmung des Alters findet keine Schätzung 
des Alters bei Personen über 14 Jahren statt; bei 
Kindern, die jünger als 14 Jahre geschätzt werden, 
wird die Schätzung eingetragen, um in den Folge-
prozessen die unzulässige Fingerabdrucknahme bei 
Kindern unter 14 Jahren zu vermeiden)36

 � Geburtsland
 � Geburtsort
 � Geburtsbezirk
 � Staatsangehörigkeit (in MARiS nur eine Staatsan-

gehörigkeit, im AZR bis zu vier)
 � Sprache (Mutter- bzw. Hauptsprache, sofern gesi-

cherte Angaben hierzu gemacht werden können; 
ggf. Sprachaufzeichnung zur Bestimmung des Her-
kunftslandes)

 � Religionsbekenntnis (freiwillige Angabe)
 � Volkszugehörigkeit

35 Jede Person, die erkennungsdienstlich behandelt wurde, erhält 
nach Auswertung der Fingerabdrücke eine zwölfstellige ‚D-
Nummer‘. Die D-Nummer wird bei jeder weiteren ED-Behand-
lung der Person beibehalten.

36 Ab 1. April 2021 werden Fingerabdrücke auch von Kindern ab 
sechs Jahren genommen (Änderung im Zuge des Zweiten Da-
tenaustauschverbesserungsgesetzes, das in wesentlichen Teilen 
am 9. August 2019 in Kraft trat.
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 � Familienstand (verheiratet, ledig, geschieden oder 
verwitwet)

 � Ob minderjährige Familienmitglieder dabei sind, 
für die die Anlaufbescheinigung ebenfalls gilt (je-
weils Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsange-
hörigkeit), und ob es sich um eigene Angaben der 
asylsuchenden Person handelt oder aus entspre-
chenden Dokumenten entnommen werden konnte

 � Ob die asylsuchende Person von weiteren Famili-
enangehörigen begleitet wird

 � Ob Familienmitglieder (minderjährige Kinder, Ehe-
partnerin bzw. Ehepartner oder Lebenspartnerin 
bzw. Lebenspartner) bereits an anderem (Stand-)
Ort in Deutschland leben (familiäre Beziehungen 
zu deutschen Staatsangehörigen oder zu ausländi-
schen Staatsangehörigen, die noch nie in Deutsch-
land aufhältig waren, dürfen nicht gespeichert wer-
den)

 � Hinweis, ob die Personalien auf eigenen Angaben 
der Asylsuchenden beruhen oder anhand von Do-
kumenten verifiziert werden konnten.

3.3 Datenmanagement mit 
anderen Behörden

Sofern die Erfassung des Asylgesuchs mittels PIK-
Station oder polizeilicher Erfassungsstation in die-
ser Phase erfolgt, werden die bei der ED-Behandlung 
erfassten Daten (Grundpersonalien sowie Identitäts-
merkmale, wie die Fingerabdrücke von Asylsuchenden, 
die das 14. Lebensjahr bzw. ab 1. April 2021 ab dem 
sechsten Lebensjahr37 vollendet haben und ein Foto) 
automatisch im AZR und – außer den Fingerabdrücken 
– auch in ‚MARiS‘38 gespeichert.

Parallel werden die Fingerabdrücke in der polizeilichen 
Datenbank AFIS-A (INPOL) gespeichert, wodurch die 
ED-Behandlung dokumentiert ist und den Behörden 
in den Folgeprozessen erkennbar wird, ob und wo die 
betreffende Person bereits registriert wurde. Hierfür 
steht den Behörden die sogenannte Fast-ID zur Ver-
fügung, die einen unverzüglichen Datenbankabgleich 
erlaubt. Ergibt der Abgleich beispielsweise einen Fin-
gerabdruck-Treffer, lässt sich anhand dieses eindeuti-
gen Identifizierungsmerkmals feststellen, ob, wo und 
von welcher Behörde die Person bereits zu welchem 
Zweck registriert wurde (vgl. Tangermann 2017: 15f.). 

37 Änderung im Zuge des Zweiten Datenaustauschverbesserungs-
gesetzes, das in wesentlichen Teilen am 9. August 2019 in Kraft 
trat.

38 In MARiS werden ausschließlich die Ergebnisse der Finger-
abdrucküberprüfungen gespeichert, nicht die Fingerabdrücke 
selbst (BAMF 2021a).

Zudem werden die Pass- und Passersatzpapiere mit 
der INPOL-Sachfahndungsdatei automatisiert abge-
glichen.

Darüber hinaus findet ein automatischer Abgleich mit 
sicherheitsbehördlichen Datenbanken statt, das so-
genannte Asylkonsultationsverfahren (Asylkon-Ver-
fahren). Dabei wird über das Bundesverwaltungsamt 
(BVA) ein Sicherheitsabgleich mit dem Bundesnach-
richtendienst, dem Bundesamt für Verfassungsschutz, 
dem Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst, 
dem Bundeskriminalamt sowie dem Zollkriminalamt 
eingeleitet. Das BVA sammelt mögliche sicherheitsre-
levante Hinweise und stellt sie dem BAMF sowie den 
örtlich zuständigen Ausländerbehörden zur Verfügung. 
Dort kann, etwa mittels Anforderung eines Auszugs 
im Bundeszentralregister – nach weiterer Erkennt-
nisverdichtung – eine asyl- oder ausländerrechtliche 
Würdigung der Erkenntnisse erfolgen. Auch die Poli-
zeien der Länder sind grundsätzlich zugriffsberechtigt 
und können die Ergebnisse des Sicherheitsabgleichs 
abrufen. Sie sind jedoch nicht als Fachdienst betei-
ligt und stellen keine Erkenntnisse zur Verfügung (§ 73 
Abs. 1a AufenthG). Bei jeder relevanten Änderung von 
Personaldaten im AZR wird das Asylkon-Verfahren 
erneut initiiert. In der Phase der Asylgesuchstellung 
kann mit einer entsprechenden sicherheitsrelevanten 
Meldung somit frühzeitig festgestellt werden, ob eine 
asylsuchende Person etwa eine Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit darstellt.

Darüber hinaus findet bei der Asylgesuchstellung ein 
Abgleich mit den folgenden nationalen und europäi-
schen Datenbanken statt:

 � Eurodac (Feststellung einer Registrierung in einem 
anderen Mitgliedstaat; die automatisierte Treffer-
Rückmeldung wird allerdings praktisch erst ab der 
förmlichen Asylantragstellung weiterverwendet; 
siehe Kapitel 4)

 � SIS II (Abgleich mit offenen Fahndungen)
 � VIS (u. a. Verifizierung des Herkunftslandes, Prü-

fung von Visumanträgen und Voraufenthalten in 
einem anderen europäischen Staat)

 � Visadatei (national) (u. a. Verifizierung des Her-
kunftslandes, Prüfung von Visumanträgen und Vor-
aufenthalten in Deutschland)
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 � AFIS-A (Fingerabdruckabgleich zur Feststellung 
früherer Asylanträge bzw. asylbezogene Registrie-
rungen oder unerlaubten Aufenthalten in Deutsch-
land)

 � Asylkon (Nationaler Sicherheitsabgleich)
 � Eurodac (Fingerabdruckabgleich zur Feststellung 

einer Registrierung in einem anderen EU-Mit-
gliedstaat, Island, Liechtenstein, Norwegen und 
der Schweiz und Zuständigkeitsfeststellung für die 
Durchführung des Asylverfahrens)

 � INPOL-Sachfahndung im Rahmen von Asylkon 
(u. a. Prüfung der Verwendung gestohlener Aus-
weisdokumente)

 � SIS II (Abgleich mit offenen Fahndungen)
 � VIS (u. a. Verifizierung des Herkunftslandes, Prü-

fung von Visumanträgen und Voraufenthalten in 
einem anderen europäischen Staat)

 � Visadatei (national) (u. a. Verifizierung des Her-
kunftslandes, Prüfung von Visumanträgen und Vor-
aufenthalten in Deutschland)

Ein Treffer in der nationalen Visadatei oder im europä-
ischen VIS kann beispielsweise Rückschlüsse auf das 
Herkunftsland der asylsuchenden oder asylantragstel-
lenden Person zulassen und die Angaben verifizieren. 
In diesem Fall wird durch den Abgleich eine weitere 
Überprüfung der Angaben zum Herkunftsland über-
flüssig. Ein Treffer in der Visadatei oder in VIS kann 
andererseits auch Angaben zur Herkunft in Frage stel-
len und Indizien für falsche Angaben bieten (siehe 
unten zur sprachbiometrischen Analyse). Beim Fast-
ID-Abgleich mit den sicherheitsbehördlichen Daten-
banken erfolgt eine automatisierte, kodierte Rück-
meldung, die anzeigt, ob und, falls ja, welche Art des 
Treffers in der Datenbank vorliegt. Das BAMF ist in 
der Registrierungsphase, insbesondere bei der Iden-
titätsfeststellung, mithilfe der IDM-S-Tools beteiligt 
(vgl. Infobox 3 in Kapitel 2.2). Darüber hinaus kann zu 
diesem Zeitpunkt auch bereits eine vorverlagerte Do-

Informations- und 
Datenmanagement bei der 
Registrierung

4

Die Registrierung der Asylsuchenden und die Aus-
stellung eines Ankunftsnachweises erfolgen durch 
die zuständige Aufnahmeeinrichtung. Dieser Verfah-
rensschritt hat in den vergangenen Jahren deutlich an 
Gewicht gewonnen. So wurden die erweiterte Daten-
erfassung in diesen Prozessschritt vorverlagert und 
diverse Behörden und Verfahrensabläufe in den An-
kunftszentren, AnkER- bzw. funktionsgleichen Ein-
richtungen unter einem Dach vor Ort integriert. Ein 
Hauptteil der personenbezogenen Daten wird seither 
bereits zu diesem Zeitpunkt erhoben und anschlie-
ßend für das weitere Asylverfahren in Zuständigkeit 
des BAMF unmittelbar abruf- und weiterverwendbar 
gemacht.

4.1 Datenabgleich bei der 
Registrierung

Die Datenanlage im AZR und in MARiS im Zuge der 
Registrierung durch die Aufnahmeeinrichtung erfolgt 
ebenfalls mithilfe der PIK-Stationen. Sofern bereits 
eine Erstregistrierung bei einer anderen Behörde er-
folgte (vgl. Kapitel 3) und die Daten entsprechend be-
reits im AZR und in MARiS angelegt wurden, können 
diese Daten per Fast-ID und Datenabgleich aufgeru-
fen, geprüft und gegebenenfalls geändert und ergänzt 
werden. Der Registerabgleich dient dabei einerseits 
der Zeitersparnis und Qualitätssicherung der eingege-
benen Daten, andererseits aber auch zur Erfassung von 
möglichen Mehrfachregistrierungen und Mehrfachi-
dentitätsangaben zu jeweils einer Person.

Im Rahmen der Registrierung finden automatisierte 
Registerabgleiche, unter anderem mit Hilfe des Fast-
ID-Abgleichs, mit den folgenden nationalen und euro-
päischen Datenbanken statt:
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kumentenprüfung (PTU)39 in Zuständigkeit des BAMF 
erfolgen.

Ziel des Auslesens von Datenträgern, wie zum Beispiel 
von Mobiltelefonen, ist die Unterstützung und Plau-
sibilisierung sowie ggf. Widerlegung von Angaben zur 
Identität und Staatsangehörigkeit der asylsuchenden 
Personen. Das Auslesen ist rechtlich nur bei Asylsu-
chenden und -antragstellenden zulässig, die keinen 
gültigen Pass oder Passersatz vorweisen können, die 
zur Feststellung der Identität und der Staatsangehö-
rigkeit dienen können und wenn keine anderen mil-
deren Mittel vorliegen, wie z. B. ein VIS-Treffer (§ 15 
Abs. 2 Nr. 6 AsylG i. V. m. § 15a AsylG). Die gesetzliche 
Grundlage für das Auslesen von Datenträgern wurde 
durch die Ergänzung des § 15 AsylG durch Abs. 2 Nr. 6 
sowie die Einführung von § 15a AsylG im Rahmen des 
‚Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreise-
pflicht‘ geschaffen, das am 29. Juli 2017 in Kraft trat.

Das ‚Sprachbiometrische Assistenzsystem‘ des BAMF 
dient der Unterstützung der Mitarbeitenden bei der 
Überprüfung arabischsprachiger Antragstellender, 
indem über eine digitale Dialekterkennung für fünf 
arabische Dialekte Rückschlüsse auf die Herkunftsre-
gion möglich werden. Hierfür geben die Asylantrag-
stellenden eine kurze Sprachprobe per Telefon ein, die 
mithilfe einer spezifischen Sprachbiometrie-Software 
analysiert wird, woraufhin diese Angaben zur Herkunft 
der Antragstellenden entweder plausibilisiert oder 
Hinweise auf die gesprochene Sprache und den Dia-
lekt und damit auf die Staatsangehörigkeit gibt. Durch 
das ‚Sprachbiometrische Assistenzsystem‘ können 
manuelle Prüfschritte schneller durchgeführt, Asyl-
verfahren insgesamt beschleunigt und Falschanga-
ben zur Staatsangehörigkeit leichter erkennbar werden 
(eGovernment-Wettberwerb.de 2018).

Der webbasierte Transkriptionsservice „stellt die Tran-
skription von Namen in eine einheitliche Schreibweise 
dar. Zur Harmonisierung arabischer Namensschreib-
weisen wird derzeit von Seiten des BAMF ein webba-
sierter Transkriptionsservice (TKS) zur behördenüber-
greifenden Nutzung entwickelt, der arabische Namen 
in eine einheitliche lateinische Schreibweise überführt 
und bereits beim ersten Behördenkontakt der Einrei-
senden zum Einsatz kommen soll“ (BAMF 2020a).

Die Bildbiometrie dient der Vermeidung von Mehr-
fachregistrierungen, indem die Gesichtsbilder abge-

39 „Im BAMF findet im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung und 
Identitätsfeststellung eine Prüfung und Bewertung der Echtheit 
von im Asylverfahren vorgelegten Dokumenten statt. Dafür setzt 
das BAMF u. a. speziell ausgebildete Urkundensachverständige 
ein“ (BAMF 2021c).

glichen werden können und damit neben den Finger-
abdrücken als weiteres Indiz für die Identität sowie 
mögliche bereits erfolgte Registrierungen dienen. 
Zudem dient die Bildbiometrie der Identifizierung bei 
Sicherheitsabgleichen, etwa im Trefferfall bei einem 
Datenbankabgleich, in dem ebenfalls Gesichtsbilder 
einbezogen sind.

Eine Herausforderung bei der angestrebten weiteren 
Vorverlagerung der IDM-S-Tool-Nutzung im Prozess 
der Registrierung ergibt sich derzeit mit Blick auf die 
Verdolmetschung, die im Registrierungsprozess nicht 
flächendeckend gewährleistet ist. Da die Nutzung ein-
zelner IDM-S-Tools jedoch mündliche Erläuterungen 
benötigt, ist der Einsatz der Tools nicht immer mög-
lich und wird dann im förmlichen Asylantragsprozess 
nachgeholt, wo grundsätzlich Dolmetschende anwe-
send sind. Aktuell werden laut des zuständigen BAMF-
Fachreferats in enger Abstimmung mit dem bzw. der 
Beauftragten für Datensicherheit des BAMF eine mög-
liche Lösungen für eine Sicherstellung entsprechender 
Verdolmetschung auch im Registrierungsprozess zur 
IDM-S-Nutzung geprüft und pilotiert. Zukünftig soll 
dieser Prozessschritt nach Möglichkeit flächendeckend 
vorverlagert werden.

Eine Ergänzung des Datenbestands zum Zeitpunkt der 
Registrierung betrifft beispielsweise die Wohnanschrift 
der asylsuchenden Person, die verlässlich erst zu die-
sem Zeitpunkt eingetragen werden kann. Die Wohn-
anschrift wird über das AZR auch automatisiert via 
Push-Nachricht an die Melde- und Ausländerbehörden 
gemeldet, die diese gemeinsam mit weiteren perso-
nenbezogenen Daten in ihre jeweiligen Datenbanken 
übernehmen und abgleichen können (Melderegister 
und Ausländerdatei A). Darüber hinaus wird eine Viel-
zahl weiterer Daten im Registrierungsprozess erfasst 
(vgl. Tabelle 6 in Kapitel 2.7.1 insbesondere zu Daten 
zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen und zu 
Zweck der Arbeits- und Ausbildungsvermittlung).

Des Weiteren wird eine medizinische Untersuchung 
durch den ärztlichen Dienst durchgeführt und in den 
eigenen ärztlichen IT-Systemen sowie denen des Ge-
sundheitsamtes gespeichert. Im AZR wird wiederum 
festgehalten, wann und wo die allgemeine Gesund-
heitsuntersuchung (nach § 62 Abs. 1 AsylG) und eine 
Untersuchung auf Vorliegen einer ansteckungsfähigen 
Lungentuberkulose (nach § 36 Abs. 4 oder 5 des Infek-
tionsschutzgesetzes), wann, wo und welche Impfun-
gen durchgeführt wurden, sowie die Feststellung, dass 
keine medizinischen Bedenken gegen die Aufnahme 
in eine Einrichtung der gemeinschaftlichen Unterbrin-
gung bestehen (§ 3 Abs. 2 Nr. 9-11 AsylG).



56 Informations- und Datenmanagement bei der Registrierung

4.2 Unterrichtung und 
Datenzugang für die 
Asylsuchenden

In diesem Prozessschritt sind die am Registrierungs-
prozess beteiligten Behörden in den Ankunftszentren, 
AnkER- und funktionsgleichen Einrichtungen für die 
von ihnen jeweils erhobenen Daten und die entspre-
chenden Belehrungen zuständig. Dies betrifft insbe-
sondere die Aufnahmeeinrichtung, das BAMF, die Aus-
länderbehörde, die BA sowie den ärztlichen Dienst, 
gegebenenfalls auch weitere Behörden. Gleichzeitig ist 
die Angabe bestimmter personenbezogener Daten im 
Rahmen der Asylgesuch- und Asylantragstellung ver-
pflichtend. Widerspricht die betreffende Person der 
Angabe wesentlicher Daten kann dies zur Einstellung 
des Asylverfahrens, der Ablehnung des Asylantrags 
oder zur Leistungskürzung im Rahmen des Asylbewer-
berleistungsgesetzes führen (BAMF 2018b).

Asylsuchende und Asylantragstellende haben zugleich 
ein Recht darauf, über die Datenerfassung, -speiche-
rung und -verarbeitung sowie die Auskunfts-, Ände-
rungs-, Lösch- und Widerspruchrechte informiert zu 
werden.40 Sofern bei der Registrierung erstmalig eine 
ED-Behandlung erfolgt, wird den Asylsuchenden die 
Eurodac- bzw. Dublin-Belehrung zur Unterschrift aus-
gehändigt, wobei diese in diversen Sprachen vorliegen 
(vgl. Kapitel 3.2). Des Weiteren erhalten die Asylsu-
chenden eine Belehrung über die Asylantragstellung 
beim BAMF (§ 14 Abs. 1 AsylG) sowie die Konsequen-
zen, wenn sie der Verpflichtung zur Asylantragstellung 

40 In Artikel 12 Abs. 1 DSGVO ist festgelegt, dass die für die 
Verarbeitung verantwortliche Stelle verpflichtet ist, geeignete 
Maßnahmen zu treffen, „um der betroffenen Person alle Infor-
mationen gemäß den Artikeln 13 und 14 und alle Mitteilungen 
gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34, die sich auf die 
Verarbeitung beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher 
und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 
Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere für Informa-
tionen, die sich speziell an Kinder richten. Die Übermittlung 
der Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, 
gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von der betroffenen 
Person verlangt, kann die Information mündlich erteilt werden, 
sofern die Identität der betroffenen Person in anderer Form 
nachgewiesen wurde“. Artikel 13 DSGVO legt fest, welche 
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen 
Daten bei der betroffenen Person bestehen. Die Information 
umfasst den Zweck der erhobenen Daten und die Rechtsgrund-
lage, die berechtigten Interessen der für die Datenverarbeitung 
verantwortlichen Person bzw. Stelle, ggf. die Empfängerinnen 
und Empfänger der personenbezogenen Daten und ggf., ob die 
Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation 
übermittelt werden. Artikel 15 bis 22 DSGVO beziehen sich auf 
die Rechte der betroffenen Person, einschließlich der Rechte auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verar-
beitung der Daten, das Widerspruchsrecht sowie das Recht auf 
Datenübertragbarkeit.

bei der Außenstelle des BAMF nicht unverzüglich bzw. 
zum von der Aufnahmeeinrichtung genannten Termin 
nachkommt (§ 23 Abs. 2 AsylG). Die Belehrung muss 
von der asylsuchenden Person unterschrieben werden. 
Sie steht in 45 Sprachen zur Verfügung (Stand August 
2020; BAMF 2020d; vgl. Vordruck einer entsprechen-
den Belehrung in Anlage 5).

Sofern IDM-S-Tools zur Plausibilisierung bestimmter 
Angaben durch BAMF-Mitarbeitende eingesetzt wer-
den, werden die Antragstellenden über ihren Einsatz 
und die Funktionalität ebenfalls belehrt, was mit einer 
Unterschrift von den Antragstellenden entsprechend 
bestätigt wird. Sofern die Belehrungsvordrucke nicht 
in der jeweiligen Muttersprache vorliegen, gibt es ent-
sprechende Informationsmaterialien sowie mündliche 
Erläuterungen für die Dolmetschenden, die diese an 
die Asylantragstellenden weitergeben, sofern am je-
weiligen Standort Dolmetschende im Registrierungs-
prozess bereitstehen, um den Asylantragstellenden die 
Informationen zu übersetzen. Kann keine Belehrung 
und Einweisung erfolgen, kann die IDM-S-Nutzung 
bei der förmlichen Asylantragstellung nachgeholt wer-
den, wo grundsätzlich eine Verdolmetschung gegeben 
ist.

Darüber hinaus wird den Asylsuchenden ein Informa-
tionsschreiben zur Asylantragstellung ausgehändigt, 
das über Funktion, beteiligte Akteure sowie mitzubrin-
gende Dokumente informiert, wozu persönliche Do-
kumente, Belege für die individuellen Fluchtgründe 
sowie Atteste gehören (vgl. Vordruck des Informati-
onsblattes zur Asylantragstellung, das in 16 Sprachen 
vorliegt; Anlage 6; BAMF 2017d). Für die allgemeinen 
Vorgaben zur Auskunft, Änderung und Löschung der 
gespeicherten personenbezogenen Daten von Asylsu-
chenden vgl. zentral Kapitel 7.2 zum Datenschutz.

Schulung der Mitarbeitenden der 
informationsvermittelnden bzw. belehrenden 
Stellen

Die Mitarbeitenden der jeweiligen Behörden werden 
insbesondere durch entsprechende Dienstanweisun-
gen über die spezifischen Abläufe bei der Datenerfas-
sung und -speicherung, die datenschutzrechtlichen 
Vorgaben sowie Informations- und Belehrungsvorga-
ben gegenüber den Asylsuchenden informiert. Darüber 
hinaus durchlaufen die Mitarbeitenden entsprechende 
Schulungen und Weiterbildungen.



57Informations- und Datenmanagement bei der förmlichen Asylantragstellung

Informations- und 
Datenmanagement bei der 
förmlichen Asylantragstellung

5

Die Aufnahme der wesentlichen personenbezogenen 
Daten ist in der Regel mit der Registrierungsphase ab-
geschlossen. Durch einen erneuten Fast-ID-Abgleich 
und den Aufruf der angelegten Akte im AZR und in 
MARiS können die BAMF-Mitarbeitenden den per-
sonenbezogenen Datensatz der asylantragstellenden 
Person aufrufen, der in den vorherigen Verfahrens-
schritten angelegt wurde. Bei MARiS handelt es sich 
um ein BAMF-internes System und es besteht ein un-
mittelbarer Zugriff. Der Zugriff auf das AZR erfolgt 
über MARiS oder über das BVA-Registerportal, das 
zugleich den Zugang zu VIS und der Visadatei bereit-
stellt, um entsprechende Auskünfte abzurufen. Das 
AZR und MARiS werden im BAMF kontinuierlich wei-
ter miteinander verknüpft, um die Bedienung und den 
Datenabgleich zu erleichtern.

Der Aufruf der bereits zuvor gespeicherten Datensätze 
spart bei der Antragstellung Zeit und bietet zugleich 
die Möglichkeit einer erneuten Überprüfung und ge-
gebenenfalls Änderung und Ergänzung der personen-
bezogenen Daten. So können bei der förmlichen Asyl-
antragstellung zum einen Hinweise aufkommen, die 
eine Änderung der bereits erfassten Daten nötig ma-
chen, zum anderen werden weitergehende Daten er-
fasst. Neue Daten bzw. Datenabgleiche ergeben sich 
insbesondere hinsichtlich möglicher Vulnerabilitäten, 
der Sprache und Herkunft, einer Dokumentenüberprü-
fung sowie des Dublin-Verfahrens.

Die Antragsannahme beim BAMF erfolgt in der Regel41 
persönlich und grundsätzlich in Anwesenheit einer 
Dolmetscherin bzw. eines Dolmetschers (vor Ort oder 
per Video-Dolmetschen), es sei denn die antragstel-
lende Person ist der deutschen Sprache hinreichend 
kundig. Die Dolmetschenden haben dabei keinen Zu-
gang zu den Verfahrensdaten.

41 In zahlreichen Außenstellen des BAMF war während der Covid-
19-Pandemie keine persönliche förmliche Asylantragstellung 
möglich. Asylsuchende, die einen förmlichen Asylantrag stellen 
wollten, wurden darauf hingewiesen, dass sie in ihren Aufnah-
meeinrichtungen verbleiben und dort schriftlich einen Asylan-
trag stellen sollen (vgl. Kapitel 8.2.2).

Vulnerable Personen

Sofern bei der Antragstellung Hinweise auf einen 
möglichen besonderen Schutzbedarf vorgebracht oder 
ersichtlich werden, wird in der Asylakte ein entspre-
chender Hinweis hinterlegt und die zuständige Ent-
scheiderin bzw. der zuständige Entscheider darüber 
informiert. Diese bzw. dieser können entweder ent-
sprechende Vorbereitungen für die Anhörung oder die 
Entscheidung treffen, dass die Anhörung durch eine 
Sonderbeauftragte bzw. einen Sonderbeauftragten42 
des BAMF erfolgt.

Angaben zur Sprache und Hinweise auf die 
Herkunftsregion

Sofern nicht vorher bereits geschehen, können zu die-
sem Zeitpunkt auch die IDM-S-Tools zur Anwendung 
kommen, beispielsweise das Sprachbiometrische As-
sistenzsystem, wenn Antragstellende ihre Identität 
bzw. Herkunft nicht durch die Vorlage eines gültigen 
Passes, Passersatzes oder eines anderen Identitätspa-
piers zweifelsfrei belegen können oder wenn ein vor-
gelegtes Identitätspapier Fälschungsmerkmale auf-
weist. In diesem Zusammenhang wird auch erfragt, in 
welcher Sprache die Anhörung durchgeführt (verdol-
metscht) werden soll. Dies wird vermerkt, um eine 
entsprechende Verdolmetschung bei der Anhörung zu 
gewährleisten.

42 „Sonderbeauftrage sind speziell geschulte Entscheiderinnen und 
Entscheider, die für Anhörungsverfahren bei besonders schutz-
bedürftigen Personengruppen eingesetzt werden. Dazu gehören 
Unbegleitete Minderjährige, Folteropfer, traumatisierte Perso-
nen und geschlechtsspezifisch Verfolgte sowie Opfer von Men-
schenhandel. Die Sonderbeauftragten stehen über ihre eigenen 
Aufgaben in der Verfahrensbearbeitung hinaus ihren Vorgesetz-
ten sowie Kolleginnen und Kollegen als Ansprechpersonen zur 
Verfügung“ (BAMF 2019a: 39). Darüber hinaus beschäftigt jede 
Außenstelle des BAMF ‚Sonderbeauftragte für Sicherheit im 
Asylverfahren‘, die Asylverfahren „mit besonderem Sicherheits-
bezug“ bearbeiten und die Mitarbeitenden des Bundesamtes für 
Sicherheitsaspekte sensibilisieren (z. B. hinsichtlich Hinweise auf 
„Extremismus, Terrorismus, Straftaten, Menschenhandel, Kriegs-
verbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und illegale 
Schleusertätigkeiten“ (BAMF 2019k: 2).



58 Informations- und Datenmanagement bei der förmlichen Asylantragstellung

Dublin-Verfahren

Zunächst gilt auch in diesem Verfahrensschritt, dass 
geprüft wird, ob die asylantragstellende Person zuvor 
bereits registriert wurde und ob aus dem entsprechen-
den Datensatz hervorgeht, dass sie über das Dublin-
Verfahren und den Abgleich mit den Eurodac-Daten 
bereits belehrt wurde. Ist dies nicht der Fall, wird dies 
zu diesem Zeitpunkt nachgeholt (vgl. Kapitel 4.2). Er-
gibt der Registerabgleich einen Eurodac-Treffer und 
damit Hinweise auf die Zuständigkeit eines anderen 
Mitgliedstaates im Sinne der Dublin-Verordnung, wird 
eine Dublin-Erstbefragung durchgeführt. Sofern wei-
ter von einem Dublin-Fall auszugehen ist, wird die 
Asylakte an eines der seit Februar 2017 eingerichteten 
Dublinzentren weitergeleitet, was entsprechend im 
AZR und in MARiS dokumentiert wird. Dieses prüft die 
Zuständigkeit des anderen Mitgliedstaates und leitet 
gegebenenfalls das sogenannte Übernahmeersuchen 
ein (vgl. ausführlicher zum Dublin-Verfahren: BAMF 
2019a: 16ff.).

Dokumente zur Plausibilisierung der 
Fluchtgründe

Die bei der Antragstellung vorgelegten oder an das 
BAMF weitergeleiteten Pass-, Passersatz- oder sons-
tigen Dokumente (vgl. Kapitel 2.1 und 2.2.1; § 21 
Abs. 2 und 3 AsylG i. V. m. § 15 Abs. 2 Nr. 4 und 5 
AsylG), werden bei Eintreffen im BAMF eingescannt 
und sowohl in MARiS als auch PassTa (Pass Tracking 
Anwendung)43 gespeichert sowie im AZR erfasst, so-
fern nicht in einem der vorherigen Prozessschritte 
bereits geschehen. Originaldokumente werden an-
schließend in einem mehrstufigen Verfahren auf ihre 
Echtheit überprüft (vgl. Kapitel 7.1 zur Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen). Ist keine PTU der Urkunden 
durch speziell ausgebildete Urkundensachverstän-
dige im BAMF nötig, werden die Originaldokumente 
an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet. 
Die Ausländerbehörde kann der antragstellenden Per-
son die Unterlagen wieder aushändigen, wenn sie für 
die weitere Durchführung des Asylverfahrens oder für 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht mehr benö-
tigt werden (§ 21 Abs. 5 AsylG). Sofern nicht bereits in 
einem der vorherigen Prozessschritte erfolgt, können 
zu diesem Zeitpunkt auch neue Dokumente entgegen-
genommen werden, beispielsweise solche, die die asyl-
antragstellende Person zur Plausibilisierung bzw. als 

43 PassTa ist ein Onlinesystem, in dem alle im Original vorliegen-
den Identitätspapiere und Urkunden gespeichert werden. Es 
dient der Überprüfung und Sendungsverfolgung der Unterlagen 
über die einzelnen Prozessschritte hinweg, so dass stets der 
aktuellste Bearbeitungsstand und Standort der Unterlagen im 
BAMF nachverfolgt werden kann.

Beweismittel für die Flucht- und Verfolgungsgründe 
im Herkunftsland einreichen möchte. Dies können bei-
spielsweise Haftbefehle, ärztliche Atteste etc. sein. Die 
BAMF-Mitarbeitenden dokumentieren in diesem Zu-
sammenhang die Art des Dokuments und, ob es sich 
um ein Originaldokument oder eine Kopie handelt. 
Werden von den Asylantragstellenden nicht-einscann-
bare Dokumente vorgelegt (z. B. USB-Sticks), werden 
diese Unterlagen in Absprache mit der asylbeantra-
genden Person zunächst spezifiziert, was in der elek-
tronischen Asylakte entsprechend vermerkt wird, und 
die Originaldokumente an die zuständige Entscheide-
rin bzw. den zuständigen Entscheider weitergeleitet.

5.1 Datenabgleich bei 
der förmlichen 
Asylantragstellung

Im Rahmen der förmlichen Asylantragstellung finden 
erneut automatisierte Registerabgleiche unter ande-
rem mit Hilfe des Fast-ID-Abgleichs mit den folgen-
den nationalen und europäischen Datenbanken statt:

 � AFIS-A (Fingerabdruckabgleich zur Feststellung 
früherer Asylanträge bzw. asylbezogene Registrie-
rungen oder unerlaubten Aufenthalten in Deutsch-
land)

 � Asylkon (Nationaler Sicherheitsabgleich)
 � Eurodac (Fingerabdruckabgleich zur Feststellung 

einer Registrierung in einem anderen EU-Mit-
gliedstaat, Island, Liechtenstein, Norwegen und 
der Schweiz und Zuständigkeitsfeststellung für die 
Durchführung des Asylverfahrens)

 � INPOL-Sachfahndung im Rahmen von Asylkon 
(u. a. Prüfung der Verwendung gestohlener Aus-
weisdokumente)

 � SIS II (Abgleich mit offenen Fahndungen)
 � VIS (u. a. Verifizierung des Herkunftslandes, Prü-

fung von Visumanträgen und Voraufenthalten in 
einem anderen europäischen Staat)

 � Visadatei (u. a. Verifizierung des Herkunftslandes, 
Prüfung von Visumanträgen und Voraufenthalten 
in Deutschland)

Wird im Rahmen des Abgleichs beispielsweise ein 
Treffer mit Blick auf sicherheitsrelevante Aspekte oder 
eine Fahndung bzw. Festnahme-Ausschreiben erkenn-
bar, sind die lokale Polizeibehörde sowie die Auslän-
derbehörde durch die Mitarbeitenden des BAMF zu 
informieren.
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Der Abgleich mit dem europäischen VIS und der na-
tionalen Visadatei ist beispielsweise für die Verifizie-
rung der personenbezogenen Daten und Ausweis-
dokumente relevant. Hierbei wird in der Regel davon 
ausgegangen, dass im Fall einer früheren Visa-Ertei-
lung die ausländischen Botschaften und Konsulate 
dem Visum nur bei Vorlage eines gültigen Reisepasses 
zugestimmt haben. Stimmen die Angaben im VIS oder 
in der Visadatei mit den bei der Antragstellung vor-
gelegten Dokumenten oder den gemachten Angaben 
überein, gilt dies als Verifizierung dieser Angaben und 
Dokumente. Entsprechend können durch den Abgleich 
Hinweise auf unvollständige, falsche oder fälschlich 
zuvor erfasste Daten zutage treten. Für einen Abgleich 
bei einem VIS-Treffer können auch die Botschaften 
des Mitgliedstaates direkt konsultiert und um Über-
sendung der entsprechenden Unterlagen gebeten 
werden, wobei die Aufbewahrungsfrist für Schengen-
visa (Visa für kurzfristige Aufenthalte) ein Jahr beträgt. 
Im Fall eines Treffers in der nationalen Visadatei (u. a. 
auch für längerfristige nationale Visa) kann wiederum 
die zuständige deutsche Botschaft um Übersendung 
der entsprechenden Unterlagen ersucht werden.

Ein Unterschied des Registerabgleichs bei der förmli-
chen Asylantragstellung im Vergleich zu den vorheri-
gen Verfahrensschritten ergibt sich hinsichtlich eines 
möglichen Eurodac-Treffers: Ergibt der Registerab-
gleich mit Eurodac einen Treffer und damit einen Hin-
weis darauf, dass ein anderer Mitgliedstaat im Rahmen 
des Dublin-Verfahrens für die Bearbeitung des Asyl-
antrags zuständig ist, wird diese Information entspre-
chend analysiert und verwertet (siehe oben).

5.2 Unterrichtung und 
Datenzugang

Nur für den Fall, dass bestimmte oben beschrie-
bene Belehrungen zu einzelnen Datenabgleichen 
und Verfahrensanwendungen (z. B. IDM-S) nicht be-
reits vorgenommen wurden, sind diese entsprechend 
nachzuholen (vgl. die vorherigen Kapitel). Die Dolmet-
schenden können in diesen Fällen mögliche Fragen 
klären, bzw. nötige Erläuterungen – beispielsweise zu 
den IDM-S-Tools – übersetzen.

Asylantragstellende erhalten im Zuge der Ladung zur 
Anhörung zudem ein Informationsblatt zum Anhö-
rungstermin. Dieses enthält Informationen zur An-
hörung sowie Hinweise auf die Verdolmetschung, die 
Möglichkeit, die Anhörung und Übersetzung aus per-
sönlichen Gründen durch Personen des gleichen Ge-

schlechts durchführen zu lassen, Terminvorgaben, 
Anreiseinformationen, Kinderbetreuungsmöglichkei-
ten, Verpflegung sowie den Hinweis, dass für vulnera-
ble Gruppen Sonderbeauftragte des BAMF zur Verfü-
gung stehen, wenn die betreffende Person zu einer der 
Gruppierungen gehört und dies dem BAMF mitteilt 
(vgl. Anlage 7 das Informationsblatt zum Anhörungs-
termin, das in 16 Sprachen vorliegt; BAMF 2017c). Die 
beteiligten Dolmetschenden werden stets zu ihrer Ver-
schwiegenheitspflicht vor Beginn der Antragsannahme 
informiert.

Darüber hinaus findet durch das BAMF eine allge-
meine datenschutzrechtliche Belehrung auf Grund-
lage der europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) statt. Die Asylsuchenden werden über die 
Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, die Da-
tenspeicherung und den Zweck der Speicherung, die 
rechtlichen Grundlagen, die Datenweitergabe an die 
verschiedenen am Asylverfahren beteiligten Akteure 
(Sicherheitsbehörden, Einwohnermeldeämter, Auslän-
derbehörden, Sozialbehörden, Arbeitsagenturen etc.) 
sowie an die zuständigen Stellen anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union sowie Island, Liech-
tenstein, Norwegen, Schweiz, sofern dies rechtlich zu-
lässig ist, die Speicherfristen, die Beantragung einer 
Einschränkung der Datenverarbeitung aus schutzwür-
digen Interessen, die Auskunfts-, Beschwerde- und 
Löschrechte informiert. Abschließend wird den An-
tragstellenden mitgeteilt, dass ihre im laufenden Asyl-
verfahren gemachten Angaben den Behörden des je-
weiligen Herkunftslandes nicht mitgeteilt werden und 
die auch nach Abschluss des Asylverfahrens gilt, so-
weit den Antragstellenden internationaler Schutz zu-
erkannt worden ist (BAMF 2020: 8).

Die allgemeinen datenschutzrechtlichen Informatio-
nen werden durch die Mitarbeitenden des BAMF im 
Rahmen der Erstbelehrung schriftlich ausgehändigt 
und müssen von den Antragstellenden unterschrie-
ben werden. Die Erstbelehrung und das Informations-
blatt zur Datenverarbeitung durch das BAMF liegen in 
41 Sprachen vor (vgl. Anlage 8 Informationsblatt zur 
Datenverarbeitung durch das BAMF). Darüber hinaus 
können im Rahmen der Asylantragstellung die Dol-
metschenden Fragen und Unklarheiten der Antragstel-
lenden übersetzen. Für die allgemeinen Vorgaben zur 
Auskunft, Änderung und Löschung der gespeicherten 
personenbezogenen Daten von Asylantragstellenden 
vgl. zentral Kapitel 7.2 zum Datenschutz.
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Schulung der Mitarbeitenden der 
informationsvermittelnden bzw. belehrenden 
Stellen

Die Mitarbeitenden des BAMF werden insbeson-
dere durch entsprechende Dienstanweisungen über 
die spezifischen Abläufe bei der Datenerfassung und 
-speicherung, die datenschutzrechtlichen Vorgaben 
sowie Informations- und Belehrungsvorgaben gegen-
über den Asylantragstellenden informiert. Darüber hi-
naus durchlaufen die Mitarbeitenden entsprechende 
Schulungen und Weiterbildungen.
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Auch bei der Anhörung ist grundsätzlich eine Verdol-
metschung vorgesehen, sofern die antragstellende 
Person der deutschen Sprache nicht hinreichend kun-
dig ist (§ 17 Abs. 1 AsylG). Sofern nicht zuvor bereits 
das ‚Sprachbiometrische Assistenzsystem‘ zur Sprach-
analyse genutzt wurde – beispielsweise, weil während 
der Covid-19-Pandemie seit Frühjahr 2020 die Antrag-
stellung mitunter nur schriftlich erfolgen konnte –, 
wird die Sprachbiometrie vor Beginn der persönlichen 
Anhörung durch die Entscheiderin oder den Entschei-
der veranlasst, wenn Antragstellende ihre Identität 
bzw. Herkunft nicht durch die Vorlage eines gültigen 
Passes, Passersatz oder eines anderen Identitätspapie-
res zweifelsfrei belegen können oder wenn ein vorge-
legtes Identitätspapier Fälschungsmerkmale aufweist. 
Die Antragstellenden werden entsprechend belehrt 
und in Kooperation mit den Dolmetschenden infor-
miert (vgl. Kapitel 4.2 zu den Voraussetzungen).

Vor der Anhörung rufen die Entscheiderinnen und 
Entscheider des BAMF den Datensatz der antragstel-
lenden Person in MARiS auf, der auch die eingescann-
ten weiterführenden Unterlagen (Beweismittel, Atteste 
etc.) enthält, die zum Beispiel bei der Antragstellung 
eingereicht wurden. Die bei der Anhörung erfassten 
Daten und Informationen zu den individuellen Flucht-
gründen sind bei der antragstellenden Person zu er-
heben. Sie dürfen auch ohne Mitwirkung der antrag-
stellenden Person bei anderen öffentlichen Stellen, 
ausländischen Behörden und nichtöffentlichen Stellen 
erhoben werden, wenn

1. das Asylgesetz oder eine andere Rechtsvor-
schrift es vorsieht oder zwingend voraussetzt,

2. es offensichtlich ist, dass es im Interesse der 
betroffenen Person liegt und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass sie in Kenntnis der Er-
hebung ihre Einwilligung verweigern würde,

3. die Mitwirkung der betroffenen Person nicht 
ausreicht oder einen unverhältnismäßigen Auf-
wand erfordern würde,
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4. die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach einer 
Erhebung bei anderen Personen oder Stellen 
erforderlich macht oder

5. es zur Überprüfung der Angaben der betrof-
fenen Person erforderlich ist (§ 7 Abs. 2 Satz 2 
AsylG).

Insbesondere mit Blick auf die Punkte 3 und 4 sowie 
bei der Erhebung von weiterführenden Informatio-
nen bei ausländischen oder nichtöffentlichen Stellen 
dürfen Daten nur erhoben werden, wenn dies nicht zu 
einer Gefährdung der Person oder ihrer Angehörigen 
führt (§ 7 Abs. 2 Satz 3 AsylG).

Die Anhörung selbst wird schriftlich protokolliert. Das 
Anhörungsprotokoll wird anschließend der antrag-
stellenden Person übersetzt und zur Unterzeichnung 
und gegebenenfalls Ergänzung vorgelegt. Sofern Än-
derungen oder Ergänzungen vorliegen, werden diese 
ins Protokoll aufgenommen und entsprechende Ab-
schnitte des Protokolls werden erneut rückübersetzt. 
Das Protokoll hält auch fest, welche Personen an der 
Anhörung teilgenommen haben. Auch die Entschei-
dung des BAMF über den Asylantrag ergeht schriftlich 
und wird in diesem Rahmen begründet (§ 31 Abs. 1 
S. 1 und 2 AsylG). Dabei wird auch die AZR-Nummer 
angegeben (§ 31 Abs. 7 AsylG).

6.1 Datenabgleich bei der 
Asylantragsprüfung

Ein erneuter Abgleich wie bei den in den vorherigen 
Prozessschritten erhobenen Daten wird bei der An-
hörung nicht angestoßen. Sehr wohl können jedoch 
Informationen aus diesen Datenabgleichen aus den 
vorherigen Prozessschritten zu diesem Zeitpunkt von 
neuer Relevanz werden. So können beispielsweise die 
obersten Landesbehörden dem BAMF personenbezo-
gene Daten über körperliche, seelische, geistige oder 



62 Informations- und Datenmanagement bei der Anhörung und Prüfung des Asylantrags

Sinnesbeeinträchtigungen der Asylantragstellenden 
mitteilen, deren Kenntnis für das BAMF zur ordnungs-
gemäßen Durchführung der Anhörung erforderlich ist 
(§ 8 Abs. 1b AsylG). Diese Informationen können bei-
spielsweise dafür genutzt werden, eine barrierefreie 
An- und Abreise zu organisieren oder auch Sonderbe-
auftragte für die Anhörung von vulnerablen Personen 
einzusetzen.

6.2 Unterrichtung und 
Datenzugang für die 
Asylsuchenden

Die Antragstellenden werden bei der Anhörung darü-
ber belehrt, dass ein späteres Vorbringen von Tatsa-
chen und Umständen hinsichtlich ihrer Fluchtgründe 
bzw. Abschiebungshindernisse unberücksichtigt blei-
ben kann, wenn andernfalls die Entscheidung des 
BAMF verzögert würde (§ 25 Abs. 3 AsylG). Die Antrag-
stellenden sowie die Dolmetschenden werden darü-
ber unterrichtet, dass die Anhörung nicht öffentlich ist 
und diese von ihnen nicht aufgezeichnet werden darf, 
da sie sich ansonsten strafbar machen würden (§ 25 
Abs. 6 AsylG).

Anhörungen können zudem mittlerweile mithilfe des 
Video-Dolmetschens für alle Herkunftsländer erfolgen 
und fand insbesondere in Pandemie-Zeiten Anwen-
dung, wobei das Einverständnis der Asylantragstellen-
den zuvor eingeholt wird, jedoch nicht zwingend ist. 
Ausgenommen von der Video-Verdolmetschung sind 
sprach-, seh- und hörbeeinträchtigte Antragstellende. 
Die beteiligten Dolmetschenden werden stets zu ihrer 
Verschwiegenheitspflicht vor Beginn der Anhörung in-
formiert. Für die allgemeinen Vorgaben zur Auskunft, 
Änderung und Löschung der gespeicherten personen-
bezogenen Daten von Asylantragstellenden vgl. Kapi-
tel 7.2 zum Datenschutz.

Schulung der Mitarbeitenden der 
informationsvermittelnden bzw. belehrenden 
Stellen

Die Entscheiderinnen und Entscheider des BAMF wer-
den insbesondere durch entsprechende Dienstanwei-
sungen über die spezifischen Abläufe bei der Datener-
fassung und -speicherung, die datenschutzrechtlichen 
Vorgaben sowie Informations- und Belehrungsvorga-
ben gegenüber den Asylantragstellenden informiert. 
Darüber hinaus durchlaufen die Mitarbeitenden ent-
sprechende Schulungen und Weiterbildungen.
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Im Rahmen der Digitalisierung einzelner Prozess-
schritte des Asylverfahrens sind Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der erfassten Daten essentiell, wofür 
insbesondere beim BAMF qualitätssichernde Maßnah-
men ergriffen wurden (Kapitel 7.1). Gleichzeitig gilt es 
den datenschutzrechtlichen Vorgaben bei allen Maß-
nahmen zu entsprechen (Kapitel 7.2).

7.1 Datenqualitätsmanagement

Im Asylverfahren sind verschiedene datenqualitätssi-
chernde Maßnahmen eingebaut worden, die dazu bei-
tragen sollen, die Richtigkeit, Aktualität, Vollständig-
keit, Konsistenz und Validität der erfassten Daten zu 
verbessern. An dieser Stelle können nicht alle Einzel-
maßnahmen beschrieben werden, vielmehr werden ei-
nige exemplarisch dargestellt.

7.1.1 Phasen der Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung beginnt mittlerweile bereits ab 
dem Zeitpunkt der Erstregistrierung durch die Erfas-
sung der Daten via PIK-Station bzw. den polizeilichen 
Erfassungssystemen und damit automatischer An-
lage des jeweiligen Datensatzes im AZR und in MARiS 
sowie der damit einhergehenden Registerabgleiche. 
So können zum frühestmöglichen Zeitpunkt bereits 
mögliche fehlerhafte Dateneingaben, Mehrfachregis-
trierungen, Voraufenthalte und mögliche sicherheits-
relevante Erkenntnisse identifiziert werden. Da in den 
Folgeprozessen mittlerweile – bei Vorliegen der tech-
nischen Voraussetzungen für einen Fast-ID-Abgleich – 
auf denselben Datensatz einer Person zugegriffen und 
die Identität der betreffenden Person über den Fin-
gerabdruck unmittelbar verifiziert werden kann, sind 
alle weiteren Verfahrensschritte auch als qualitätssi-
chernde Maßnahmen zu sehen, indem die Daten über-
prüft, gegebenenfalls korrigiert und ergänzt werden 
können.

Datenqualität und Datenschutz7

7.1.2 Werkzeuge der Qualitätssicherung

Wichtige Werkzeuge und Methoden der Qualitäts-
sicherung beim Datenmanagement im Rahmen des 
Asylverfahrens sind die in dieser Studie beschriebe-
nen IDM-S-Tools der Namenstransliteration und -ana-
lyse bzw. des webbasierten Transkriptionsservices, der 
Sprachbiometrie, Bildbiometrie und Auswertung von 
mobilen Datenträgern (vgl. insb. Kapitel 2.2 und 4.1). 
Sie unterstützen bei der Identitätsfeststellung sowie 
Plausibilisierung von Angaben der Asylsuchenden und 
-antragstellenden, sichern eine einheitliche Datener-
fassung und -schreibweise zu einem möglichst frühen 
Zeitpunkt und reduzieren spätere Korrektur- und Ab-
stimmungsnotwendigkeiten in den Anwendungen/
Datenbanken und unter den Behörden, geben unter 
Umständen Aufschluss über Mehrfachregistrierun-
gen oder Falschangaben und beinhalten damit auch 
eine sicherheitspolitische Komponente (BAMF 2019b; 
BAMF 2020a).

Ein weiterer wichtiger Baustein der Qualitätssicherung 
ist die PTU. Dokumentenprüfung erfolgt im BAMF 
seit Jahren in einem dreistufigen Verfahren. „In einem 
ersten Schritt findet in den Außenstellen und An-
kunftszentren durch geschultes Personal des Asylver-
fahrenssekretariats eine Vorprüfung vorgelegter Doku-
mente statt (insbes. für maschinenlesbare Dokumente 
sowie für neun Hauptherkunftsstaaten)“ (Tanger-
mann 2017: 29). Ergibt sich dort ein Manipulationsver-
dacht, werden die Dokumente mit Manipulations-
verdacht durch speziell geschulte Mitarbeitende des 
BAMF eingehend überprüft. „Erhärtet sich der Mani-
pulationsverdacht, erfolgt eine abschließende und ge-
richtsverwertbare Urkundenuntersuchung durch sog. 
Urkundensachverständige in der BAMF-Zentrale, die 
in einer mehrjährigen Ausbildung durch das BKA ge-
schult wurden und ausgewiesene Experten der Doku-
mentenprüfung sind“ (Tangermann 2017: 29).
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7.1.3 Interoperabilität bei Änderungen von 
personenbezogenen Daten

Mit dem kontinuierlichem Ausbau des Kerndatensys-
tems, dem AZR, konnten mittlerweile 16.000 öffentli-
che Stellen und Organisationen und mehr als 150.000 
Einzelnutzerinnen und -nutzer miteinander verbun-
den werden, die jeweils einen rollenspezifischen Zu-
griff für die für sie rechtlich vorgesehen Daten haben 
(BMI 2020a: 44). Auf diese Weise konnte die Intero-
perabilität zwischen den Behörden sowohl mit Blick 
auf den Datenaustausch, aber auch hinsichtlich der 
späteren Änderung von Daten deutlich erleichtert wer-
den. Erhalten beispielsweise in einem Folgeprozess 
einzelne Behörden Informationen über zu ändernde 
Grunddaten oder über neue bzw. andere Ausweis-
dokumente der asylsuchenden, asylantragstellenden 
oder auch schutzberechtigten Person, können sie die 
Daten ändern, wenn es sich um die Behörde handelt, 
die die Daten erstmalig im AZR eingespeichert hatte, 
oder wenn es sich um die aktenführende Behörde 
handelt (i. d. R. die zuständige lokale Ausländerbe-
hörde). Sofern keine der beiden Voraussetzungen zu-
trifft, kann die entsprechende Behörde dem Bundes-
verwaltungsamt eine Bitte zur Änderung übersenden, 
die die Änderung prüft und abändert. Werden Daten 
im AZR geändert, wird darüber immer auch die Be-
hörde informiert, die die Daten erstmalig eingespei-
chert hatte sowie die Registerbehörde – im Fall des 
AZR das BAMF (§ 38 AZRG). Im Zuge der Datenände-
rung werden auch neue Registerabgleiche angestoßen 
(z. B. Asylkon bei Personen, die einen Asylantrag ge-
stellt haben und das Asylverfahren noch nicht abge-
schlossen ist), wie dies bereits bei der Erstregistrierung 
und den Folgeprozessen erfolgt. So können unter Um-
ständen aufgrund dieser neuen oder geänderten Infor-
mationen neue Hinweise auf Mehrfahrregistrierungen 
oder Straftaten zutage treten.

7.2 Datenschutz

In Deutschland und der EU gilt das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung – sowohl für deutsche 
und europäische Staatsbürgerinnen und -bürger als 
auch für Drittstaatsangehörige. Rechtlichen Schutz 
bieten die europäische Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO)44 und das nationale Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG). Diese betreffen auch die europäische, 
nationale und regionale Verarbeitung von Daten im 
Asylverfahren. Die datenschutzrechtliche Erstbeleh-
rung erfolgt von Seiten der zuständigen Behörden im 
Rahmen der Datenerfassung und -verarbeitung in den 
jeweiligen Prozessschritten (vgl. Kapitel 3.2, Kapitel 5.2 
und insb. Anlage 8).

7.2.1 Datenschutzrechtliche Kontrolle

Auf europäischer Ebene werden die EU-Institutionen 
mit Blick auf die europarechtlich verankerten Vorga-
ben zum Datenschutz bei der Datenverarbeitung im 
Allgemeinen sowie mit Asylbezug im Speziellen durch 
die europäische Datenschutzbeauftragte bzw. den eu-
ropäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) kontrol-
liert. So erfolgt beispielsweise die „Kontrolle über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in Eurodac […] 
gemäß Art. 31 Eurodac-Verordnung“ durch die bzw. 
den EDSB (Giegeriech/Schmitt/Kreß 2016: 247). Die 
bzw. der EDSB ist Mitglied im Europäischen Daten-
schutzausschuss, dessen Aufgabe die einheitliche An-
wendung der DSGVO in den Mitgliedstaaten ist (Arti-
kel 68ff. DSGVO).

Die derzeit geplanten Erweiterungen des Eurodac-Sys-
tems um eine weitere Personengruppe (Drittstaatsan-
gehörige, die bei einem unerlaubten Aufenthalt aufge-
griffen wurden) sowie die Erweiterungen und engere 
Verknüpfung (Interoperabilität) von einer Vielzahl an 
EU-Datenbanken (vgl. Ausblick in Kapitel 9) werden 
wiederum von Datenschutzaufsichtsgruppen begleitet, 
geprüft und kommentiert, die sich aus Vertreterinnen 
und Vertretern der EDSB sowie der nationalen Daten-
schutzbehörden zusammensetzen.

Auf nationaler Ebene ist in Deutschland die bzw. der 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit (BfDI) zuständig für die Kontrolle 
datenschutzrelevanter Vorgänge im Asylverfahren, was 
auch die Umsetzung europäischen und internationalen 
Rechts durch nationale Behörden einschließt.

44 Die DSGVO dient insbesondere der Umsetzung von Artikel 8 der 
Grundrechtecharta der EU. „Dieser hat den Schutz personen-
bezogener Daten zum Gegenstand und legt fest, dass derartige 
Daten nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und 
mit der Einwilligung des Betroffenen oder auf Grundlage einer 
gesetzlichen Grundlage verarbeitet werden dürfen. Die Gewähr-
leistung des Datenschutzes innerhalb Europas wird dabei von 
unabhängigen Stellen überwacht“ (BfDI 2021a).
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Die bzw. der BfDI begleitet zum einen entsprechende 
nationale Gesetzgebungsverfahren, die die Verarbei-
tung personenbezogener Daten im Asylverfahren be-
treffen. Dies waren in den vergangenen Jahren unter 
anderem das erste Datenaustauschverbesserungsge-
setz (Inkrafttreten: 5. Februar 2016), das ‚Gesetz zur 
besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht‘ (Inkraft-
treten: 29. Juli 2017) sowie das zweite Datenaus-
tauschverbesserungsgesetz (Inkrafttreten: 9. August 
2019). Zum anderen führt die bzw. der BfDI auch Be-
ratungs- und Kontrollbesuche in einzelnen Behörden 
und Einrichtungen des Asylverfahrens durch, um die 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften 
bei den Abläufen und dem Datenaustausch mit ande-
ren Behörden zu überprüfen, so auch bereits mehr-
fach beim BAMF (vgl. Beratungs- und Kontrollbesuch 
in der Berliner Außenstelle des BAMF, BfDI 2017a; Be-
ratungs- und Kontrollbesuch in der BAMF-Zentrale in 
den Jahren 2017 und 2019, BfDI 2017b; BfDI 2019b).

Auf Landesebene sind die Landesbeauftragten für den 
Datenschutz bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten im Asylverfahren durch Landesbehörden 
und Akteure auf Landesebene zuständig, wie zum Bei-
spiel die Aufnahmeeinrichtungen der Länder. Letztlich 
verfügen auch die einzelnen beteiligten Behörden über 
eigene Datenschutzbeauftragte, so auch das BAMF. So 
ist beispielsweise die bzw. der Datenschutzbeauftragte 
des BAMF in alle BAMF-spezifischen Änderungspro-
zesse vor ihrer Pilotierung oder Implementierung ein-
zubeziehen, wenn sie datenschutzrechtliche Vorschrif-
ten betreffen.

7.2.2 Datenschutzrechtliche Beurteilung der 
verwendeten Datenbanken

Der BfDI stellte in seinem Tätigkeitsbericht 2017/2018 
„mit Sorge […] vor allem die fortschreitende Auf-
weichung des Verbots der unbeschränkten Nutzung 
der AZR-Nummer“ fest. So bestehe die Gefahr, dass 
„schrittweise ein einheitliches Personenkennzeichen 
geschaffen“ werde und so verfassungsrechtliche bzw. 
verfassungsgerichtliche Vorgaben „außer Acht gelas-
sen werden“ (BfDI 2019: 65). Die Kritik bezüglich der 
AZR-Nummer wurde auch in der öffentlichen An-
hörung zum zweiten Datenaustauschverbesserungs-
gesetz des Ausschusses für Inneres und Heimat des 
Deutschen Bundestages am 13. Mai 2019 debattiert. 
Der damalige Vizepräsident des BAMF Markus Rich-
ter erwiderte auf die verfassungsrechtlichen Bedenken 
zur erweiterten und behördenübergreifenden Nutzung 
der AZR-Nummer, dass nicht vorgesehen sei, „dass die 

Nummer völlig zweckentfremdet allgemein an eine 
Person anhaftet, sondern eben zweckgebunden als 
sektorielles Ordnungsmerkmal genutzt wird“ und im 
Kontakt mit dem AZR genutzt und den entsprechen-
den Daten zugeordnet werde (Deutscher Bundestag 
2019d: 8). Es gehe nicht darum, „dass quasi alle Daten, 
die zum Beispiel beim BAMF erhoben werden, auf ein-
mal über so ein Ordnungsmerkmal anderen Behörden 
zur Verfügung gestellt werden. Selbstverständlich sind 
Daten wie Anhörungsprotokolle oder andere Dinge 
nur im Rahmen des gesetzlichen Auftrages nach wie 
vor ausschließlich für das BAMF verfügbar. Genauso 
ist es mit dem gesetzlichen Auftrag der Ausländerbe-
hörden und weiteren beteiligten Behörden. Aber dass 
wir hier, im Rahmen von Kerndaten oder Grunddaten, 
einen Verweis über ein Ordnungsmerkmal herstellen, 
ist – aus meiner Sicht – eben mit Blick auf die Daten-
qualität, Datensparsamkeit und auch Effizienz gebo-
ten“, so Richter in seiner Stellungnahme weiter (Deut-
scher Bundestag 2019d: 8).

Auch kritisierte der BfDI, dass mit der Erweiterung der 
Zugriffsrechte auf verschiedene Behörden teils auch 
Behörden Zugriff erhalten hätten, die keine auslän-
der- und asylrechtlichen Vorgänge bearbeiten (BfDI 
2019a: 65). Mit Blick beispielsweise auf Behörden und 
Akteure, die am Integrationsprozess beteiligt sind und 
Zugriff auf das AZR erhalten haben, merkte Markus 
Richter in der obigen Ausschusssitzung wiederum an, 
dass es zu begrüßen sei, „die Integration frühzeitig mit 
zu unterstützen und die beteiligten verschiedenen In-
stitutionen da auch mit den Daten zu versehen. Dieser 
Teil, gerade mit Blick auf die Arbeitsmarktintegration, 
ist ja aber auch sehr frühzeitig schon im ersten Daten-
austauschverbesserungsgesetz Gegenstand gewesen, 
wo eben die Bundesagentur für Arbeit Zugriffserwei-
terung auf das Ausländerzentralregister erhalten hat“ 
(Deutscher Bundestag 2019d: 21).

In einer Stellungnahme zum Entwurf des 2. DAVG 
wiederholte der BfDI seine Kritik an der zu dem Zeit-
punkt im 2. DAVG geplanten und letztlich umgesetz-
ten Ausweitung der Nutzung der AZR-Nummer „durch 
öffentliche Stellen auch für die Kommunikation un-
tereinander bis zur Erteilung einer Niederlassungser-
laubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU“ 
(BfDI 2019a: 2). Zwar seien die Gründe für die Auswei-
tung der abrufberechtigten Stellen, die Implementie-
rung weiterer Speichersachverhalte sowie die Erwei-
terung der Zwecke der Datenverwendung und einer 
Verknüpfung mit der AZR-Nummer nachvollziehbar, 
allerdings „gilt das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung aufgrund seiner Herleitung aus dem all-
gemeinen Persönlichkeitsrecht auch für Ausländer, so 
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dass bei einer Abwägung bedacht werden muss, ob 
eine solch weitgehende Regelung in einer vergleich-
baren Situation auch für Inländer geschaffen würde“ 
(BfDI 2019a: 3).

Darüber hinaus kritisierte der BfDI, dass die Nut-
zungsbeschränkung „beim automatisierten Verfah-
ren auf bestimmte gesetzlich zugewiesene Aufga-
ben“ in § 22 AZRG „und den automatisierten Zugriff 
auf das AZR für jeden Abruf im Rahmen der gesetzli-
chen Aufgabenwahrnehmung“ für das Bundesamt für 
Verfassungsschutz und den Militärischen Abschirm-
dienst wegfallen sollten. Im AZR wurde daraufhin in 
§ 22 AZRG der Abs. 1 Satz 2 eingefügt. Dieser sieht vor, 
dass eine Zulassung für den Abruf im automatisier-
ten Verfahren für die Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder, den Militärische Abschirm-
dienst und den Bundesnachrichtendienst der Zustim-
mung der für die speichernde und die abrufende Stelle 
jeweils zuständigen obersten Bundes- oder Landes-
behörde bedarf. Das BAMF als Registerbehörde hat 
wiederum die Bundesbeauftragte oder den Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit unter Mitteilung bestimmter DSGVO-Vor-
gaben (Artikel 24, 25 und 32) von der Zulassung zu 
unterrichten.

In der Praxis müssen öffentliche Stellen, die eine Zu-
lassung zur Nutzung des AZR im automatisierten Ver-
fahren wünschen, die Zulassung beantragen und be-
gründen (BVA 2021d) und eine schriftliche Erklärung 
über die Umsetzung datenschutzrechtlicher Maßnah-
men abgegeben (BVA 2021e). Darüber hinaus trägt 
die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzel-
nen Abrufs die abrufende Stelle. Die Registerbehörde 
überprüft die Zulässigkeit der Abrufe durch geeig-
nete Stichprobenverfahren sowie, wenn dazu Anlass 
besteht. Die abrufende Stelle hat ein Berechtigungs-
konzept vorzusehen, welches mit dem jeweiligen Da-
tenschutzbeauftragten der abrufenden Stelle abzu-
stimmen ist (§ 22. Abs. 3 AZRG).

7.2.3 Auskunftsrecht, Berichtigung und 
Löschung personenbezogener Daten in 
der Praxis

Auskunftsrecht

Alle ausländischen Personen haben das Recht, einen 
Antrag auf Auskunft über die über ihn bzw. sie gespei-
cherten Daten beim BVA zu stellen (§ 34 AZRG). „Wird 
die Erteilung einer Auskunft abgelehnt, kann sich der 

[bzw. die] Betroffene an die Bundesbeauftragte [bzw. 
den Bundesbeauftragten] für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit mit der Bitte um Überprüfung 
wenden“ (BfDI 2021b; A. d. A.). Ein Auskunftsrecht 
folgt zudem auch aus Artikel 15 DSGVO. Darüber hin-
aus können Asylsuchende und -antragstellende andere 
Personen bevollmächtigen, Einblick in ihre gespeicher-
ten Daten sowie den Stand ihres Asylverfahrens an 
sich zu erhalten (§ 14 Abs. 1 VwVfG).

Berichtigung

Wenn Drittstaatsangehörige die zu ihrer Person ge-
speicherten Daten berichtigen lassen wollen und die 
Richtigkeit der Änderungen glaubhaft machen können 
oder anderweitig Hinweise auf die Unrichtigkeit be-
stimmter Daten zu einer Person der Registerbehörde 
des AZR mitgeteilt werden, hat die Registerbehörde 
die Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind (§ 35 
AZRG i. V. m Artikel 16 DSGVO). Die Registerbehörde 
ist das BAMF, wobei das BVA die gespeicherten Daten 
im Auftrag und nach Weisung des BAMF verarbei-
tet, sowie das BAMF die Daten nicht selbst verarbei-
tet (§ 1 Abs. 1 AZRG). Wenn beispielsweise Daten im 
Rahmen der Registrierung erhoben wurden und eine 
asylantragstellende Person anlässlich der Asylantrag-
stellung oder in der Asylanhörung einen Reisepass 
vorlegt, der nach Prüfung nicht beanstandet wird, än-
dert das BAMF als Asylbehörde die Personendaten in 
MARiS und übermittelt die Daten nachfolgend an das 
AZR. Anschließend informiert das BAMF ergänzend 
die beteiligten Behörden über die vorgenommene Da-
tenänderung. Darüber hinaus speichert das BAMF die 
bekanntgewordenen Daten zum Reisepass in MARiS 
und im AZR. Datenänderungen außerhalb des Asylver-
fahrens liegen in der Zuständigkeit zum Beispiel der 
lokalen Ausländerbehörden oder der sonstigen an das 
Kerndatensystem gekoppelten und speichernden öf-
fentlichen Stellen (vgl. Kapitel 7.1.3).

Löschfristen

Grundsätzlich sind Daten nur solange zu speichern, 
wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 
erforderlich ist (Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO). 
Die Asylverfahrensakten des BAMF sind spätestens 
zehn Jahre nach unanfechtbarem Abschluss des Asyl-
verfahrens zu vernichten sowie in den Datenverar-
beitungssystemen des BAMF zu löschen (§ 7 Abs. 3 
AsylG). Die Daten sind darüber hinaus unverzüglich zu 
löschen, wenn die betreffende Person vor Ablauf der 
zehnjährigen Speicherfrist die deutsche Staatsange-
hörigkeit annimmt (§ 36 Abs. 2 Satz 1 AZRG). Finger-
abdruckdaten, Lichtbilder und Sprachaufzeichnungen, 
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die im Zuge einer ED-Behandlung bei Asylgesuchstel-
lung genommen wurden, werden zehn Jahre nach un-
anfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens gelöscht 
(§ 16 Abs. 6 i. V. m. Abs. 1 AsylG). Ansonsten werden 
Fingerabdruckdaten, die zum Beispiel mittels einer 
PIK-Station erhoben wurden erst gar nicht auf diesen 
gespeichert, so dass sie nicht wieder gelöscht werden 
müssen.

Die biometrischen Daten, die beim Auslesen eines Pas-
ses, Passersatzes oder sonstigen Identitätspapiers zur 
Prüfung der Echtheit des Dokumentes oder der Identi-
tät der betreffenden Person erfasst wurden, sind nach 
Beendigung der Prüfung der Echtheit des Dokumen-
tes oder der Identität zu löschen (§ 16 Abs. 6 i. V. m. 
Abs. 1a AsylG).

Die Feststellungen, dass keine medizinischen Beden-
ken gegen die Aufnahme in eine Einrichtung der ge-
meinschaftliche Unterbring bestehen (§ 3 Abs. 2 Nr. 10 
AZRG) und die Angaben zur Durchführung von Imp-
fungen mit Art, Ort und Datum der jeweiligen Impfung 
erfolgte (§ 3 Abs. 2 Nr. 11 AZRG), die auch im AZR ge-
speichert werden, sind nach zwölf Monaten durch die 
Registerbehörde zu löschen (§ 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
AZRG-DV). Angaben zum Gesundheitszustand von 
Asylantragstellenden, die von den obersten Landesbe-
hörden oder den von ihnen bestimmten Stellen an das 
BAMF zur ordnungsgemäßen Durchführung der An-
hörung weitergeleitet wurden, müssen nach Abschluss 
der Anhörung gelöscht werden (§ 8 Abs. 1b AsylG).

Übermittlungssperren

Auf Antrag von asylsuchenden und -antragstellen-
den Personen wird eine Übermittlungssperre im AZR 
gespeichert, wenn die Person glaubhaft macht, dass 
durch eine Datenübermittlung an nichtöffentliche 
Stellen, an Behörden anderer Staaten oder an zwi-
schenstaatliche Stellen ihre schutzwürdigen Inter-
essen oder die einer anderen Person beeinträchtigt 
werden können (zum Beispiel Familienangehörige 
im Herkunftsland). Der Antrag ist bei der Registerbe-
hörde, der für das Asylverfahren zuständigen Orga-
nisationseinheit im BAMF oder den Ausländerbehör-
den zu stellen. Diese entscheiden über den Antrag (§ 4 
Abs. 1 AZRG).
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Der beschriebene Ist-Zustand des Datenmanage-
ments im Asylverfahren in Deutschland ist das Ergeb-
nis einer dynamischen Entwicklung der vergangenen 
Jahre. Ausgangspunkt und Anstoß war eine Vielzahl 
an Herausforderungen, die sich im Zuge der hohen 
Fluchtmigration in den Jahren 2015 und 2016 erge-
ben und temporär zu einer Verwaltungsüberlastung 
geführt hatte.45 Als neuralgische Punkte identifizier-
ten wissenschaftliche, verwaltungspraktische, politi-
sche und zivilgesellschaftliche Akteure unter anderem 
langwierige und zeitweilig unübersichtliche Verfah-
ren von der Asylgesuchstellung bis zur förmlichen An-
tragsannahme, unterschiedliche Registrierungsver-
fahren bei den einzelnen beteiligten Behörden sowie 
den in diesem Zusammenhang ausgestellten Doku-
menten, fehlende aktuelle Datenaustauschprozesse 
zwischen Behörden und damit verbundene Mehrfach-
registrierungen sowie teils Status- und Leistungsun-
sicherheiten für die Asylantragstellenden und betei-
ligten Behörden (BfDI 2016; Deutscher Bundestag 
2016b: 14730ff.; Ehmann/Brunner 2016; Flüchtlingsrat 
Berlin 2015; BMI 2015; Nationaler Normenkontrollrat 
2015). In der Folge wurden zahlreiche Reformen an-
gestoßen, wobei das Datenmanagement im Asylver-
fahren ein wesentlicher Bestandteil war. Sowohl die 
Herausforderungen als auch die Reformen betreffen 
dabei teils sehr spezifische Bereiche des Datenmana-
gements bzw. sehr spezifische technische Details oder 
Teilprozesse. Im Folgenden werden einige wesentliche 
Herausforderungen skizziert und anschließend einige 
wichtige Reformen mit Blick auf das Datenmanage-
ment dargestellt.46

45 Vgl. Grote (2018) für einen Überblick zu den Entwicklungen 
in dieser Phase sowie den verschiedenen Herausforderungen 
und Überlastungen, denen verschiedene Behörden und Gesell-
schaftsbereiche gegenüberstanden.

46 Umfassendere Darstellungen der zahlreichen Reformen finden 
sich mit Blick auf die Digitalisierung des Asylverfahrens in der 
Digitalisierungsagenda 2020 des BAMF (BAMF 2019), mit Blick 
auf den Aufbau des Kerndatensystems sowie der Schnittstellen 
zwischen den Behörden im Evaluationsbericht des BMI, für Bau 
und Heimat zum ersten Datenaustauschverbesserungsgesetz 
(BMI 2020) sowie mit Blick auf den breiteren Reformkatalog 
inkl. des Datenmanagements, aber auch darüber hinaus und das 
Ineinandergreifen der verschiedenen Reformen in Grote (2018).

Herausforderungen und 
bewährte Maßnahmen beim 
Datenmanagement

8

8.1 Herausforderungen des 
Datenmanagements seit 
2014

Personalmangel

 � Vor allem in den Jahren 2015 und 2016 kam es im 
BAMF trotz starker Aufpersonalisierung zu Über-
lastungen aufgrund der hohen Zahl an Asylsuchen-
den und damit einhergehenden Verzögerungen bei 
der förmlichen Asylantragsannahme, Anhörung 
und Prüfung von Asylanträgen (Grote 2018: 33f.).

 � Ab Juli 2015 bis circa Frühjahr 2016 kam es zur 
temporären Überlastung des Datenaustauschs zwi-
schen BAMF und BKA beim Datenbankabgleich mit 
den Sicherheitsbehörden und Identitätsfeststel-
lung, was wiederum verzögerte Rückkopplungs-
effekte auf einzelne Asylprozessschritte nach sich 
zog (Grote 2018: 33).

Gesetzliche Hindernisse

 � In den Anfangsjahren der hohen Fluchtmigration 
fehlten unter anderem die gesetzliche Grundlage 
zur Erfassung bestimmter Speichersachverhalte/
Datenkategorien durch weitere Behörden in be-
stimmten Phasen (z. B. Fingerabdrücke; Integrati-
onsdaten), zum erweiterten Datenaustausch zwi-
schen den Behörden (z. B. zur Weiterentwicklung 
des AZR zum Kerndatensystem und der Ausstel-
lung des einheitlichen Ankunftsnachweises), zur 
personengenauen Nachverfolgbarkeit von der Asyl-
gesuchstellung an der Grenze bis zur Registrierung 
sowie für den erweiterten automatisierten Regis-
terabgleich (z. B. Nutzung des Fast-ID-Verfahrens 
mithilfe der PIK-Stationen; vgl. erstes und zwei-
tes Datenaustauschverbesserungsgesetz) (IT-Pla-
nungsrat 2018a: 1ff.).
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Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden

 � Insbesondere ab Juli 2015 bis Frühjahr 2016 waren 
aufwändige Nachverfolgungs- und Adressermitt-
lungsverfahren seitens des BAMF nötig, unter an-
derem aufgrund der verzögerten Asylantragsan-
nahme und der dadurch zwischenzeitlich erfolgten 
Verteilung der Asylsuchenden und Asylantragstel-
lenden aus den Erstaufnahmeeinrichtungen auf die 
Kommunen, bei teils fehlender Übermittlung der 
neuen Adressen an das BAMF (Grote 2018: 33).

Interoperabilität von Datenbanken

 � Bis 2016 und teils darüber hinaus waren die ED-
Behandlung sowie ein Fingerabdruckabgleich von 
Asylsuchenden für einige Behörden mit einem 
hohen Aufwand verbunden, da diese nicht von 
allen beteiligten Akteuren digitalisiert erfasst wer-
den konnten (Grote 2018: 34).

 � Ein behördenübergreifender und insbesondere au-
tomatisierter Datenaustausch zwischen den ver-
schiedenen im Asylprozess beteiligten Behörden 
im föderalen Gefüge war in den Jahren der hohen 
Fluchtmigration noch nicht gegeben. Die einzelnen 
Behörden nutzten in der Regel ihre eigenen Daten-
banken und entsprechende Schnittstellen zwischen 
diesen Systemen waren nur eingeschränkt einge-
richtet (Grote 2018: 49). Für den Datenaustausch 
fehlte zudem „ein einheitliches Ordnungsmerk-
mal“, das mit der AZR-Nummer geschaffen wurde 
(IT-Planungsrat 2018a: 1). Dies führte mitunter zu 
wiederholten Erfassungen der Grunddaten sowie 
zu Mehrfachregistrierungen, da beispielsweise un-
terschiedliche Schreibweisen der Namen von Asyl-
suchenden und Antragstellenden schwer erkenn-
bar waren und die Angaben in den verschiedenen 
Datensystemen auf Bundes-, Landes- und kommu-
naler Ebene nicht automatisch abgeglichen werden 
konnten bzw. nicht auf einen zentralen Datensatz 
zugegriffen werden konnte (Bundesrat 2019: 1; 
Grote 2018: 34).

 � Auch über die Jahre der hohen Fluchtzuwande-
rung hinaus zeigten sich Herausforderung bei der 
Interoperabilität der Kommunikationssysteme und 
Datenbanken im föderalen Gefüge der deutschen 
„fragmentierten Systemlandschaft“ (Fridgen et al. 
2019: 4). Dies betrifft auch das Asylverfahren, bei 
dem insbesondere auf Landesebene „unterschiedli-
che Prozessvarianten und Abläufe [existieren], was 
eine zentrale Steuerung durch ein einzelnes Work-
flow-Management-System faktisch unmöglich 
macht“ (Fridgen et al. 2019: 4). So erwiesen sich in 
entsprechenden Evaluierungen die Kommunikati-
onswege der beteiligten Bundes- und Landesbe-

hörden im Asylverfahren als „ineffektiv“, „zeitauf-
wändig, fehleranfällig und ermöglichen insgesamt 
nicht unbedingt eine optimale Verfahrensabarbei-
tung“ (Fridgen et al. 2019: 10).

Technische Einschränkungen bei der 
Datenverarbeitung

 � Insbesondere den an der Erstregistrierung beteilig-
ten Behörden fehlte zu Beginn der hohen Flucht-
migration in den Jahren 2015 und 2016 für die 
Dokumentation der Asylgesuchstellungen einheit-
liches technisches Equipment, um nach einheitli-
chen Standards und Vorgaben beispielsweise bio-
metrische und weitere Daten der Asylsuchenden 
zu erfassen und in entsprechende Datenbanken zu 
speichern, die anschließend von anderen Behör-
den weiterverwendet werden konnten. So muss-
ten Asylsuchende mehrfache ED-Behandlungen 
durchlaufen und ihre Daten wiederholt angeben.

 � Die elektronischen Schnittstellen zwischen öffent-
lichen Stellen und AZR basierten und basieren teils 
weiterhin nicht auf IT-Standards für den Datenaus-
tausch in der öffentlichen Verwaltung (XÖVStan-
dards), die für alle Nutzenden des AZR verbindlich 
sind. „Der öffentlichen Verwaltung entstehen da-
durch Kosten für Wartung und Pflege einer Viel-
zahl von Schnittstellen, die denselben fachlichen 
Zweck erfüllen“ (Bundesrat 2019: 2).

Sonstiges

 � Die erhobenen Grunddaten waren wiederholt nicht 
ausreichend für die Aufgabenerfüllung von anfra-
genden Behörden in Folgeprozessen (Bundesrat 
2019: 2).

8.2 Reformen des 
Datenmanagements

Mit Blick auf das Datenmanagement im Asylverfahren 
waren insbesondere zwei rechtliche Änderungen für 
die Behebung der zuvor benannten Herausforderun-
gen maßgeblich: Das erste und das zweite Datenaus-
tauschverbesserungsgesetz. Sie bildeten die rechtliche 
Grundlage zur Ausweitung des AZR zum Kerndaten-
system und den damit einhergehenden erleichterten 
Voraussetzungen zur Speicherung weiterer Sachver-
halte und zur Übermittlung von Daten an andere öf-
fentliche Stellen. So wurden die IT-Systeme der betei-
ligten Bundes-, Landes- und kommunalen Behörden 
miteinander verbunden sowie Schnittstellen zu ande-
ren Datensystemen geschaffen.
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Zusätzlich wurden im BAMF das Aufgabengebiet Da-
tenqualitätsmanagement und damit verbunden die 
Funktion eines bzw. einer Datenqualitätsbeauftragten 
Ende 2017 geschaffen. Mit der Etablierung eines ein-
heitlichen, organisationsübergreifenden Datenquali-
tätsmanagements (DQM) im BAMF wird zur Verbesse-
rung der in den Fachverfahren vorhandenen und neu 
zu erfassenden Daten qualitativ beigetragen. Damit 
einher geht eine Verbesserung der Datenqualität der 
im Rahmen des Asylverfahrens an das AZR übermittel-
ten Sachverhalte. Durch das DQM werden kurz- und 
langfristige Maßnahmen angestoßen und unterstützt. 
Ziel ist es, langfristig die Daten allen Fachbereichen 
und externen Bedarfsträgern auf einem hohen Niveau 
zur Verfügung zu stellen und die Datenqualität über 
den gesamten Lebenszyklus der Daten zu gewährleis-
ten. Als besonders wichtiges Handlungsfeld wurde die 
Sensibilisierung der im Asylverfahren für die Datener-
fassung und -bearbeitung verantwortlichen Mitarbei-
tenden identifiziert.

Parallel wird seit 2017 fortlaufend unter Federfüh-
rung des BAMF und im ersten Jahr unter enger Betei-
ligung des Beauftragten für Flüchtlingsmanagement 
(BFM) an der Datenbereinigung im AZR gearbeitet, die 
zum Ziel hat, aktuelle Daten einzuspeisen, unvollstän-
dige Daten zu ergänzen, fehlerhafte Daten und Daten-
sätze zu erkennen und zu korrigieren sowie Dubletten 
(Mehrfachregistrierungen) zusammenzuführen (De-
statis 2019: 5ff.). Eine solche Datenbereinigung wurde 
insbesondere im Nachgang der hohen Fluchtmigration 
in den Jahren 2015 und 2016 notwendig. So wurden 
seither unter anderem ein ‚Leitfaden zur Verbesserung 
der Datenqualität im AZR‘ verfasst (Deutscher Bundes-
tag 2017: 9ff.), eine „automatische programmtechni-
sche Plausibilisierungsprüfung bei der Datenübermitt-
lung“ sowie Stichprobenprüfung der übermittelten 
Daten durch das BAMF auf Widerspruchsfreiheit ein-
geführt (Deutscher Bundestag 2017: 11), ein Verfah-
ren zur automatisierten Bereinigung von Mehrfacher-
fassungen vereinfacht (Bundesrat 2018: 2) sowie die 
Kooperation bei der Datenbereinigung zwischen dem 
BAMF, dem BVA sowie den im Asylverfahren einge-
bundenen und Daten übermittelnden Behörden inten-
siviert (Destatis 2019: 6). Darüber hinaus wird durch 
die „Abschaffung von Beteiligungspflichten vor Berei-
nigung von Mehrfacherfassungen im AZR […] der Ver-
waltungsaufwand beim Bundesverwaltungsamt und 
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge redu-
ziert“ (Bundesrat 2018: 3).

Entscheidend für die praktische Gewährleistung der 
Interoperabilität der jeweiligen Behördensysteme war 
die technische Ausstattung der einzelnen im Asylver-
fahren beteiligten Behörden. So wurden ab Anfang 

2016 die Aufnahmeeinrichtungen der Länder sowie 
die Außenstellen des BAMF mit den PIK-Stationen, ab 
Mitte 2016 die grenzpolizeilichen Behörden und Po-
lizeien der Länder mit ihren polizeilichen Erfassungs-
systemen an das Kerndatensystem angeschlossen und 
im Jahr 2018 die Ausländerbehörden mit je einer PIK-
Station ausgestattet. Durch die einheitliche technische 
Infrastruktur (Fingerabdruckscanner, Kamera, Pass-
Scanner, Software zur Datenerfassung) konnten ein-
heitliche Qualitätsstandards bei der Datenerfassung 
gewährleistet werden, die unmittelbare Eingabe von 
personenbezogenen und biometrischen Daten im AZR 
sowie in MARiS und die unverzügliche Weitergabe und 
der Abgleich mit relevanten nationalen und internati-
onalen Datenbanken (Asylkon, Ausländerdatei A, Eu-
rodac, Melderegister, SIS II, VIS, Visadatei) in Echtzeit 
erfolgen. Hierbei wurde sukzessive der einheitliche 
Standard XAusländer beim Datenaustauschformat auf 
weitere Schnittstellen des AZR zu Behördensystemen 
der lokalen Ausländerbehörden und Aufnahmeeinrich-
tungen etabliert und schließlich durch das 2. DAVG als 
verbindlich festgelegt. „Hierdurch können Daten über 
standardisierte Schnittstellen an öffentliche Stellen 
übermittelt werden, die diese ohne weiteren Aufwand 
verarbeiten können“ (Bundesrat 2019: 4). Laut BAMF-
Fachreferat sorgt eine Ausweitung des Standards 
XAusländer außerhalb des AZR als Unterbau z. B. in-
nerhalb der BAMF-Systeme und bei den kommunalen 
Ausländerbehörden und Aufnahmeeinrichtungen bzw. 
Landesstellen mittelfristig für interoperable struktu-
rierte Daten und behördenübergreifend für bessere 
Datenqualität.

Das BAMF führt zudem ein Pilotprojekt zur Nutzung 
der Blockchain-Technologie im Asylverfahren durch. 
So wird in Kooperation mit der Landesdirektion Sach-
sen im Rahmen der AnkER-Einrichtung Dresden die 
Einführung von Blockchain geprüft, um die Kommuni-
kationswege zwischen dem BAMF und den Landesak-
teuren im Kontext des Asylverfahrens effizienter und 
schneller zu gestalten und einen medienbruchfreien 
Informationsaustausch in Teilprozessen zu etablieren. 
So sollen „die Verfahrensdauer und Ressourcenauf-
wände deutlich minimiert und Sicherheitsaspekte ef-
fizienter berücksichtigt werden können“ (Fridgen et al. 
2019: 10).

Darüber hinaus wird laut BAMF-Fachreferat „mit der 
Planung eines einheitlichen sogenannten Datensat-
zes für das Ausländerwesen – neben den Standards 
der Innenverwaltung – das Ziel verfolgt, die existieren-
den Datenfelder semantisch und strukturell detailliert 
zu beschreiben. Damit wird ein eindeutiges Verständ-
nis bei deren Verwendung in allen Fachverfahren bei 
Bund, Ländern und Kommunen und eine verbesserte 
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Datenqualität erzeugt. Das Ausländerwesen erfordert 
nicht zuletzt wegen der fortschreitenden Digitalisie-
rung und Vernetzung einzelner Verwaltungshoheiten 
auch mit dem Wirtschaftssektor eine deutliche und 
klare Semantik und Vorgaben zur Nutzung der Daten. 
Bei mehrdeutiger Verwendung erhöht sich das Risiko 
u. a. von Verwechslungen und Doppelerfassungen, was 
insbesondere bei personenbezogenen Datensätzen 
kritische Folgen haben kann. Diesem Risiko sollen ein-
deutige Datensatzbeschreibungen und Namenskon-
ventionen entgegenwirken“.

Ein weiterer wichtiger Baustein betraf die Qualitätssi-
cherung der erfassten Daten, was insbesondere durch 
die IDM-S-Tools unterstützt und verbessert werden 
konnte. Zudem ist ein erheblicher Ausbau des AZR als 
Kerndatensystem geplant, der z. B. die Ausweitung 
von Speichersachverhalten und zugriffsberechtigten 
Behörden sowie die Möglichkeit umfassen soll, auch 
Schriftstücke zu hinterlegen (vgl. Ausblick in Kapitel 9).

8.2.1 Reformen im Zuge der Priorisierung, 
des Clusterverfahrens und der 
beschleunigten Asylverfahren

In Zeiten der hohen Fluchtzuwanderung – insbeson-
dere in den Jahren 2015 und 2016 – und in den ersten 
Jahren danach erwiesen sich Maßnahmen hinsichtlich 
der Priorisierung von bestimmten Herkunftsländern, 
die Einteilung in Cluster, für den Rückstandsabbau 
im Asylverfahren als nützlich und hilfreich. Sie wur-
den jedoch nicht in ihrer damaligen Form fortgeführt. 
Vielmehr traten an ihre Stelle Reformen, die mehrheit-
lich auf einen ganzheitlichen Ansatz zielten und eine 
Priorisierung überflüssig machten: die Digitalisierung 
aller Prozessschritte im Asylverfahren, der erleichterte 
behördenübergreifende Datenaustausch zwischen den 
zahlreichen, im und außerhalb des Asylverfahrens, be-
teiligten Behörden und damit die Beschleunigung, die 
Ressourceneinsparung sowie die Steigerung der Da-
tenqualität und -sicherheit.

8.2.2 Änderungen aufgrund der Covid-19-
Pandemie

In den Außenstellen des BAMF war zu Beginn der Co-
vid-19-Pandemie im Jahr 2020 die persönliche förm-
liche Asylantragstellung stark eingeschränkt. Asyl-
suchende, die einen förmlichen Asylantrag stellen 
wollten, konnten dies mithilfe eines schriftlichen For-
mularantragsverfahrens tun, welches eigens für die 

Pandemiesituation entwickelt wurde. Hierfür wurde 
den Asylsuchenden von den Mitarbeitenden der Auf-
nahmeeinrichtung ein Formular ausgehändigt, das es 
auszufüllen galt. Zusammen mit einer Kopie des An-
kunftsnachweises wurde der Antrag an das BAMF ge-
sandt. Das BAMF stellte in der Folge die Aufenthalts-
gestattung aus, die mit einer schriftlichen Belehrung 
durch die Mitarbeitenden der Aufnahmeeinrichtung 
ausgehändigt wurde. Zeitweise waren auch persön-
liche Anhörungen in den Außenstellen des BAMF 
ausgesetzt bis in den Räumlichkeiten entsprechende 
Infektionsschutzvorkehrungen getroffen und die An-
hörungen wieder aufgenommen werden konnten 
(BAMF 2020e: 1).

8.2.3 Krisenmaßnahmen

Die ergriffenen Maßnahmen hatten und haben weiter 
letztlich das Ziel, das System so krisenfest zu machen, 
dass ein erneuter starker Anstieg an Asylsuchenden 
verwaltungsseitig deutlich besser aufgefangen werden 
kann. Mit Blick auf das Datenmanagement wurden die 
Datenerhebung, -speicherung sowie der Datenaus-
tausch soweit digitalisiert und unter den relevanten 
Behörden verknüpft, dass es mit Blick auf die Anzahl 
an Asylsuchenden und -antragstellenden skalierbar ist 
– also zumindest systemseitig keine Verzögerungen 
zu erwarten sind. Zugleich wurde durch die Vorverla-
gerung der Informationserfassung und den späteren 
Abruf der Datensätze und die damit einhergehende 
wiederholte Überprüfung der Datensätze auch ein 
wichtiges Qualitätskontrollsystem eingeführt. Es spart 
zugleich Ressourcen ein, indem in den Folgeprozessen 
nach der Erstregistrierung und Registrierung durch die 
zuständige Aufnahmeeinrichtung der Fokus auf Prü-
fung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten ge-
legt werden kann.
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Das Datenmanagement im Asylverfahren in Deutsch-
land wurde in den vergangenen Jahren einem dyna-
mischen Veränderungsprozess unterzogen. Mit der 
Ausweitung des Ausländerzentralregisters zum Kern-
datensystem, das mittlerweile 16.000 öffentlichen 
Stellen und Organisationen und mehr als 150.000 Ein-
zelnutzerinnen und -nutzer über einen einheitlichen 
Standard zum Datenaustausch verbindet, wurde eine 
gänzlich neue Grundlage für ein digitalisiertes, in Tei-
len automatisiertes Datenmanagement geschaffen. 
Wichtige Bausteine zur Vereinheitlichung und Qua-
litätssicherung bei der Datenerfassung und -über-
mittlung sowie der Statussicherheit waren zudem die 
Ausstattung der beteiligten Behörden mit PIK-Statio-
nen und die Ausstellung fälschungssicherer Ankunfts-
nachweise am Ende des Registrierungsprozesses durch 
die zuständige Aufnahmeeinrichtung. In den Reform-
prozess wurden nicht allein originär asyl- und auf-
enthaltsrelevante öffentliche Stellen, sondern auch 
weitere Akteure einbezogen, die beispielsweise für in-
tegrationspolitische und -praktische Maßnahmen zu-
ständig sind. Auch die Verknüpfung des AZR mit den 
Sicherheitsbehörden wurde mit der Begründung stark 
ausgeweitet, frühzeitig sicherheitsrelevante Erkennt-
nisse zu erfassen.

Die zahlreichen Reformen haben die Interoperabi-
lität der im Asylverfahren beteiligten Behörden und 
ihrer Systeme deutlich erleichtert, beschleunigt und 
zugleich die Datenqualität verbessert. Dieser Prozess 
ist fortschreitend und wurde mit dem zweiten Daten-
austauschverbesserungsgesetz auf weitere Behörden, 
weitere Speichersachverhalte, weitere Prozessschritte 
und Personengruppen sowie weitere Zugriffs- und 
Nutzungsrechte ausgeweitet. Die für die Verwaltungs-
praxis gestärkte Planbarkeit, Vermeidung von Mehr-
fachregistrierungen, erhöhte Verlässlichkeit und Be-
lastbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte sowie die 
engere und frühzeitigere Verknüpfung unter anderem 
mit integrationsspezifischen und sicherheitsrelevanten 
Fragen und Akteuren wird dabei kritisch von Daten-
schutzbeauftragten auf europäischer, Bundes-, Lan-
des- und kommunaler Ebene begleitet, die mit Blick 
auf einige Reformen datenschutzrechtliche Bedenken 
äußern.

Fazit9

Ausblick

Die Bundesregierung plant, das AZR weiter auszu-
bauen und ein ‚Once-only-Prinzip‘ zu etablieren, wo-
nach bestimmte personenbezogene Daten von Dritt-
staatsangehörigen nur einmal von einer Behörde 
erhoben werden müssen und dann allen weiteren Be-
hörden bei Bedarf zur Verfügung stehen und gege-
benenfalls lediglich geändert oder ergänzt werden 
müssen. Die derzeitige Praxis, dass einzelne Behör-
den – wie die Ausländerbehörden – bestimmte Daten 
noch in ihren dezentralen Systemen (Ausländerdatei 
A) speichern, soll sich durch die Weiterentwicklung 
des AZR zu einem „zentralen Ausländerdateisystem“ 
erübrigen, indem die Daten künftig ausschließlich im 
AZR gespeichert werden (Nationaler Normenkontroll-
rat 2020: 9ff.).

Aufgrund der positiven Erfahrungen prüft und plant 
das BAMF derzeit, einzelne IDM-S-Tools auch für an-
dere europäische Staaten zugänglich zu machen, ins-
besondere die Sprach- und Dialekterkennung sowie 
den webbasierten Transkriptionsservice (TKS). So soll 
der TKS europaweit anderen Behörden zur Verfügung 
gestellt werden. Für die Sprach- und Dialekterken-
nung plant das BAMF „ein Pilot-Projekt mit mehreren 
europäischen Ländern, in dem der Austausch und die 
Analyse von Sprachaufnahmen erprobt werden soll. 
Ziel des Projekts ist es, einen gemeinsamen Prozess 
zur Spracherkennung und Sprachanalyse aufzubauen 
und zu testen. Die neue Lösung soll langfristig sowohl 
den Mitgliedstaaten und Behörden der Europäischen 
Union als auch Partnerländern zur Verfügung gestellt 
werden können“ (BAMF 2020a).

Parallel zu den in Deutschland erfolgten Reformen 
wurden Prozesse der verstärkten Interoperabilität na-
tionaler Datenbanken auf europäischer Ebene ange-
stoßen, an denen Deutschland aktiv mitgewirkt und 
die Prozesse unterstützt hat. Die Reformprozesse 
auf europäischer Ebene betreffen insbesondere die 
Schaffung eines ‚Europäischen Strafregistersystems‘ 
(ECRIS)47 und die Ergänzung um ein ‚Europäisches 
Strafregisterinformationssystem für Drittstaatsange-

47 ECRIS ist „ein dezentrales Informationstechnologiesystem, das 
die bestehenden Strafregister der Mitgliedstaaten vernetzt ohne 
sie inhaltlich zu verändern“ (BMJV 2000: 1; vgl. Anlage 1).
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hörige‘ (ECRIS TCN)48 sowie die Schaffung eines ‚Ein-
reise-/Ausreisesystems‘ (EES)49 und eines ‚Europäi-
schen Reiseinformations- und -genehmigungssystems‘ 
(ETIAS)50. Die Verordnungen sind bereits in Kraft ge-
treten, beinhalten allerdings mehrjährige Umsetzungs-
bestimmungen für die Mitgliedstaaten, so dass mit 
einer Umsetzung teils im Jahr 2021, teils im Jahr 2022 
zu rechnen ist (vgl. dazu Ausführungen im Glossar in 
Anlage 1).

Darüber hinaus sind eine Erweiterung des Eurodac-
Systems um eine weitere Personengruppe (Dritt-
staatsangehörige, die bei einem unerlaubten Aufent-
halt aufgegriffen wurden) sowie die Erweiterung und 
Verknüpfung der verschiedenen EU-Datenbanken 
geplant. Die Umsetzung dieser per Verordnungen ge-
regelten Datenaustauschreformen auf europäischer 
Ebene bedarf vier sogenannter ‚Interoperabilitätskom-
ponenten‘: einem Europäischen Suchportal (European 
search portal (ESP)), einem gemeinsamen Dienst für 
den Abgleich biometrischer Daten (biometric mat-
ching service (BMS)), einem gemeinsamen Speicher 
für Identitätsdaten (common identity repository (CIR)) 
und einem Detektor für Mehrfachidentitäten (multi-
ple-identity detector (MID)), die in den kommenden 
Jahren aufgebaut werden sollen.

Darüber hinaus arbeitet das BAMF im Rahmen des 
‚European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)‘ 
an der transnationalen Vernetzung und Zusammen-
arbeit im Rahmen der nationalen Asylverfahren durch 
Nutzung der Blockchain-Technologie mit, die seit eini-
gen Jahren auch in verschiedenen Asyl-Prozessschrit-
ten in Deutschland pilotiert wird.

48 Im ECRIS TCN „werden personenbezogene alphanumerische 
und bestimmte biometrische Daten, insbesondere Fingerab-
drücke, rechtskräftig verurteilter Drittstaatsangehöriger gespei-
chert“ (BMJV 2000: 1; vgl. Anlage 1).

49 Das EES ist ein automatisiertes IT-System, in dem ab dem Jahr 
2022 sowohl Drittstaatsangehörige erfasst werden sollen, „die 
sich für einen Kurzaufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten aufhalten dürfen, als auch Personen, denen Einreise 
und Aufenthalt verweigert wurden“ (Herrmann 2020; vgl. auch 
Deutscher Bundestag 2019c: 2; vgl. Anlage 1).

50 ETIAS „ist als automatisiertes IT-System zur Ermittlung von 
migrations- und sicherheitspolitischen Risiken im Zusammen-
hang mit von der Visumpflicht befreiten Personen, die in den 
Schengen-Raum reisen, ausgelegt. Zugleich soll das ETIAS für 
die Mehrheit der Reisenden, die kein solches Risiko darstellen, 
das Überschreiten der Außengrenzen des Schengen-Raums er-
leichtern. Alle Drittstaatsangehörigen, die für die Einreise in den 
Schengen-Raum kein Visum benötigen, müssen vor ihrer Reise 
eine Reisegenehmigung über das ETIAS-System beantragen“ 
(KOM 2018; vgl. Anlage 1).
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Anlage 1: Zentrale Begriffe und 
Definitionen 

AFIS-A – Automatisiertes Fingerabdruck-Identifizie-
rungs-System für Ausländer: AFIS ist die zentrale, di-
gitalisierte Fingerabdruck- und Handflächenabdruck-
datenbank des Bundeskriminalamts (BKA), die sich in 
AFIS-A und AFIS-P unterteilt. „Während in AFIS-P in 
erster Linie Beschuldigte erfasst werden, die erken-
nungsdienstlich behandelt wurden, dient AFIS-A zur 
Speicherung von Asylbewerbern, die nach § 16 AsylG 
erkennungsdienstlich behandelt werden“ (Petri 2018: 
AsylG Rn 418). AFIS „basiert auf der Codierung der 
anatomischen Merkmale (Minutien), die im Finger- 
und Handflächenabdruck abgebildet sind. Das Sys-
tem kann die Minutien automatisch erkennen und mit 
dem Code der abgespeicherten Fingerabdrücke und 
-spuren vergleichen. […] Im Rahmen des sog. Fast-ID-
Verfahrens können seit 2006 digital aufgenommene 
Fingerabdrücke ohne Zeitverzug im AFIS recherchiert 
werden“ (BKA 2021a). Im Rahmen des Asylverfahrens 
werden die im Registrierungsprozess erfassten Finger-
abdruckdaten zur Identitätsfeststellung mit AFIS-A 
abgeglichen. Hierbei leistet das BKA Amtshilfe bei der 
Auswertung der Fingerabdrücke (§ 16 Abs. 3 AsylG; 
vgl. Fast-ID, SIS II und SIS AFIS).

AKN-Nummer: Die AKN-Nummer ist die Seriennum-
mer des Ankunftsnachweises und wird zur Identi-
fikation der Person beim Datenaustausch zwischen 
verschiedenen Behörden und dem AZR genutzt (vgl. 
Ankunftsnachweis).

AmD – Auslesen von mobilen Datenträgern: Das 
BAMF erhielt 2017 die Möglichkeit, Datenträger von 
Asylantragstellenden (zum Beispiel Smartphones) aus-
zulesen und die Daten auszuwerten, um die Identität 
und Staatsangehörigkeit der Antragstellenden zu ve-
rifizieren, wenn nicht mit milderen Mitteln der Zweck 
erreicht werden kann (§ 15a AsylG). Durch diese Me-
thode kann beispielsweise festgestellt werden, „in wel-
che Länder vom Mobiltelefon aus telefoniert wurde 
und anhand von Lokationsdaten bestimmter Apps 
lässt sich in Erfahrung bringen, wo das Telefon benutzt 
wurde“ (BAMF 2021c).

AnkER-Einrichtungen – Ankunfts-, Entscheidungs- 
und Rückkehr-Einrichtungen: „Das zentrale Element 
des AnkER-Konzepts ist die Bündelung aller Funkti-
onen und Zuständigkeiten: Von Ankunft über Asylan-
tragstellung und Entscheidung bis zur kommunalen 
Verteilung, ersten integrationsvorbereitenden Maß-
nahmen bzw. der Rückkehr von Asylantragstellenden. 
Alle direkt am Asylprozess beteiligten Akteure sind vor 
Ort in den AnkER-Einrichtungen vertreten. Dies sind in 
der Regel die Aufnahmeeinrichtungen des Landes, das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Auslän-
derbehörden, Verwaltungsgerichte, Jugendämter und 
die Bundesagentur für Arbeit. Für die Ausgestaltung 
der Zentren wird dabei kein starres Konzept vorgege-
ben – die Länder können hier die Schwerpunkte set-
zen, die ihnen besonders wichtig sind“ (BAMF 2019f.; 
vgl. Ankunftszentren).

Ankunftsnachweis: Der Ankunftsnachweis wird Asyl-
suchenden bei ihrer Registrierung ausgestellt, bevor 
sie förmlich ihren Asylantrag beim BAMF stellen (§ 63a 
AsylG). Er berechtigt zum Bezug sozialer Leistungen 
und wird in der Regel von der zuständigen Aufnah-
meeinrichtung der Bundesländer ausgestellt. Der An-
kunftsnachweis ist auf längstens sechs Monate zu 
befristen, kann allerdings um weitere drei Monate ver-
längert werden, etwa, wenn innerhalb des halben Jah-
res kein Termin zur Asylantragstellung beim BAMF er-
teilt wurde. Der Ankunftsnachweis löste die bis Mitte 
2019 „formlose und von Bundesland zu Bundesland 
unterschiedlich ausgestaltete ‚Bescheinigung zur Mel-
dung als Asylsuchender (BüMA)‘ ab“ (BAMF 2019g). 
Der Aufenthalt von Asylsuchenden gilt ab Zeitpunkt 
der Ausstellung des Ankunftsnachweises als gestattet, 
auch wenn erst im Zuge der förmlichen Asylantrag-
stellung die ‚Aufenthaltsgestattung‘ durch das BAMF 
ausgestellt wird.

Ankunftszentren: „Die Ankunftszentren sind der zen-
trale Zugangspunkt zum Asylverfahren. In den An-
kunftszentren werden alle für das Asylverfahren er-
forderlichen Schritte durchgeführt. Dies beinhaltet die 
ärztliche Untersuchung durch die Länder, die Erfas-
sung der persönlichen Daten und die Identitätsprü-
fung, die Antragstellung, Anhörung und Entscheidung 
über den Asylantrag sowie erste Integrationsmaßnah-
men, wie etwa die sogenannten Erstorientierungskurse 
durch das Bundesamt. Darüber hinaus findet eine Erst-

Anhang
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beratung zum Arbeitsmarktzugang durch die örtliche 
Arbeitsagentur statt“ (BAMF 2019f). In einigen Bun-
desländern wurden die Ankunftszentren durch AnkER-
Einrichtungen ersetzt (vgl. AnkER-Einrichtungen).

Anlaufbescheinigung: „Die sogenannte Anlaufbe-
scheinigung ist ein weder im Asyl- noch im Aufent-
haltsgesetz geregeltes Papier, das lediglich beschei-
nigt, dass sich die schutzsuchende Person nicht illegal, 
sondern zwecks Asylantragstellung in Deutschland 
aufhält“ (Hügel/Eichler 2016: 11). Die Anlaufbeschei-
nigung wird vor allem von Grenz- und Polizeibehörden 
und der Ausländerbehörde ausgestellt, wenn die Asyl-
suchenden an eine Aufnahmeeinrichtung weitergelei-
tet werden, ebenso eine Fahrkarte zum Zielort, sofern 
die Person über keine Geldmittel verfügt (Landesamt 
für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin 2021). Auch die 
Aufnahmeeinrichtungen der Länder bzw. Außenstellen 
des BAMF stellen den Asylsuchenden unter Umstän-
den eine Anlaufbescheinigung aus, sofern es sich nicht 
um die zuständige Aufnahmeeinrichtung bzw. nicht 
die zuständige Außenstelle des BAMF handelt und die 
Asylantragstellenden zunächst an die zuständige Auf-
nahmeeinrichtung weitergeleitet werden müssen (vgl. 
Ankunftsnachweis, Aufenthaltsgestattung, EASY-Ver-
teilung).

Asylkon – Asylkonsultationsverfahren: Asylkon be-
zeichnet ein Sicherheitsabgleichverfahren, das sich in 
erster Linie auf Drittstaatsangehörige, die ein Asylge-
such geäußert haben, unerlaubt eingereist sind oder 
sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten sowie aus 
Asylantragstellende, bezieht. Asylkon „wird automati-
siert nach Anlage eines Datensatzes im AZR eingelei-
tet. Die Sicherheitsbehörden können somit frühzeitig 
überprüfen, ob zu einer Person insbesondere terroris-
musrelevante Erkenntnisse oder sonstige schwerwie-
gende Sicherheitsbedenken bestehen“ (BMI 2020b). 
Der Sicherheitsabgleich wird über das Bundesverwal-
tungsamt (BVA) automatisiert nach Anlage eines Da-
tensatzes im AZR „bei den fünf Bundessicherheits-
behörden (Bundesnachrichtendienst, Bundesamt für 
Verfassungsschutz, Militärischer Abschirmdienst, 
Bundeskriminalamt und Zollkriminalamt) durchge-
führt. Das Ergebnis des Abgleichs wird den zuständi-
gen Behörden [u. a. dem BAMF und den zuständigen 
örtlichen Ausländerbehörden] in der Regel inner-
halb von wenigen Minuten übermittelt“ (Niedersäch-
sischer Landtag 2017: 1; A. d. A.). Asylkon wurde mit 
§ 73 Abs. 1a AufenthG im Rahmen des ersten Daten-
austauschverbesserungsgesetzes eingeführt und wird 
seit dem 15. Mai 2017 angewandt (BMI 2020a: 34; vgl. 
AFIS-A, AZR und Fast-ID).

Aufenthaltsgestattung: Aufenthaltsgestattung wird 
das Recht genannt, sich zur Durchführung eines Asyl-
verfahrens in Deutschland aufhalten zu dürfen. Ge-
stattet ist der Aufenthalt bereits ab Ausstellung des 
Ankunftsnachweises, also ab Registrierung bei einer 
Aufnahmeeinrichtung bzw. Außenstelle des BAMF 
(§ 55 Abs. 1 AsylG). Aufenthaltsgestattung heißt auch 
die Bescheinigung, die Personen erhalten, die in 
Deutschland einen förmlichen Asylantrag beim BAMF 
gestellt haben (Die Bundesregierung 2021).

AZR – Ausländerzentralregister: Das AZR ist „mit 
rund 26 Millionen personenbezogenen Datensätzen 
eines der ganz großen automatisierten Register der öf-
fentlichen Verwaltung der Bundesrepublik Deutsch-
land. Im allgemeinen Datenbestand sind die Daten der 
Ausländerinnen und Ausländer gespeichert, die nicht 
nur vorübergehend (mindestens 3 Monate) im In-
land leben oder gelebt haben“ (BVA 2021a). Das AZR 
kann von 16.000 öffentlichen Stellen und Organisa-
tionen und mehr als 150.000 Einzelnutzerinnen und 
-nutzern als Informationsquelle genutzt werden (BMI 
2020a: 44). Registerbehörde ist das BAMF. Das BVA ist 
mit dem Registerbetrieb betraut, erteilt unter anderem 
Auskünfte und übernimmt bestimmte Aufgaben der 
Datenverarbeitung und -pflege (siehe auch Visadatei).

AZR-Nummer: Die Registerbehörde vergibt die AZR-
Nummer als Geschäftszeichen bei der erstmaligen 
Speicherung von Daten eines Ausländers im allgemei-
nen Datenbestand. Das Geschäftszeichen darf keine 
Rückschlüsse auf Daten der betroffenen Person zulas-
sen. Es wird dem Datensatz automatisch zugeordnet 
(vgl. AZR; § 2 AZRG-DV).

Bildbiometrie: „Neben dem Abgleich von Fingerab-
drücken dient die Bildbiometrie als weiteres Identi-
fikationsmittel. Mit der Hilfe einer Spezial-Software 
wird ein Lichtbildabgleich durchgeführt, um sicher-
zustellen, dass die Person nicht bereits unter einem 
anderen Aktenzeichen oder Namen registriert wurde“ 
(BAMF 2021c).

BVA-Registerportal: „Das Registerportal des Bun-
desverwaltungsamtes ist ein Web-Portal, das auto-
risierten Behörden Zugriff auf verschiedene Register 
und IT-Anwendungen bietet, unter anderem: Auslän-
derzentralregister (AZR), Nationales Waffenregister 
(NWR), Visa-Informationssystem (VIS)“ (BVA 2021b). 
Das Registerportal wird von Behörden in automatisier-
ten Verfahren verwendet. Für das Asylverfahren sind 
insbesondere die Schnittstellen zum AZR sowie das 
VIS von Bedeutung. „Vorteile des Registerportals auf 
einen Blick: Bereitstellung aller relevanten Fachverfah-
ren und Services über eine zentrale Plattform; Sichere 
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und geschützte Kommunikationsverbindungen; Über-
greifende Authentifizierung und Autorisierung; Nut-
zung sicherer Verwaltungsnetze; Zugriff über einheit-
liche Nutzeroberfläche; Hoher Bedienkomfort durch 
intuitive Benutzerführung und Konfigurationsmöglich-
keiten; Regelmäßige Fortentwicklung und Erweiterung 
der Plattform Registerportal; Stetig wachsende Nutz-
erzahlen und neu hinzukommende Verfahren zeigen 
den Erfolg des Modells“ (BVA 2021b).

Daktyloskopie/daktyloskopisch: „Die Daktyloskopie 
ist ein kriminalistisches Verfahren zur Personeniden-
tifizierung anhand der Papillarleistenabbilder (auch 
Papillarlinien genannt) von Fingern, Handflächen und 
in seltenen Fällen auch von Fußsohlen. Je nach Un-
tersuchungsmaterial unterscheidet man zwischen der 
Zehnfingerabdruck- und der Spurendaktyloskopie“ 
(BKA 2021b; vgl. D-Nummer).

D-Nummer – Daktyloskopische Nummer: Jede Per-
son, die erkennungsdienstlich behandelt wurde, erhält 
nach Auswertung der Fingerabdrücke eine zwölfstel-
lige ‚D-Nummer‘. Die D-Nummer wird bei jeder wei-
teren ED-Behandlung der Person beibehalten (vgl. 
INPOL; Daktyloskopie).

DVDV – Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis: 
„Das Deutsche Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV) 
ist die fach- und verwaltungsübergreifende Infrastruk-
turkomponente für die sichere und verlässliche Adres-
sierung von automatisierten Diensten und Fachverfah-
ren zur Kommunikation zwischen und mit Behörden 
der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Es eröff-
net damit die Möglichkeit, E-Government-Transakti-
onen auf der Basis Serviceorientierter Architekturen 
in sicherer und rechtsverbindlicher Weise anzubieten“ 
(Der Beauftragte der Bundesregierung für Informati-
onstechnik 2021).

EASY – Erstverteilung von Asylbegehrenden: Das 
EASY-System ist eine IT-Anwendung zur Erstvertei-
lung der Asylsuchenden auf die Bundesländer. „Die 
Zuweisung in eine bestimmte Aufnahmeeinrichtung 
entscheidet sich danach, in welcher Außenstelle des 
Bundesamtes das jeweilige Herkunftsland der Asyl-
suchenden bearbeitet wird. Zudem richtet sich EASY 
nach dem ‚Königsteiner Schlüssel‘ (siehe dort) (BAMF 
2019h).

ECRIS – Europäisches Strafregisterinformations-
system (European Criminal Register Information 
System): ECRIS „ist ein dezentrales Informations-
technologiesystem, das die bestehenden Strafregis-
ter der Mitgliedstaaten vernetzt ohne sie inhaltlich 
zu verändern. Mit Hilfe von ECRIS werden alle in der 

Europäischen Union ergangenen strafgerichtlichen 
Verurteilungen von Bürgerinnen und Bürgern der Eu-
ropäischen Union dem jeweiligen Heimatstaat über-
mittelt und dort zentral gespeichert. Auf diese Weise 
ist bei diesem eine schnelle und effiziente Abfrage von 
Vorstrafen möglich“ (BMJV 2020: 1; vgl. ECRIS-TCN).

ECRIS-TCN – Europäisches Strafregisterinformati-
onssystem für Drittstaatsangehörige (European Cri-
minal Record Information System for Third Coun-
try Nationals): Bisher ist eine zentrale Speicherung 
und effiziente Abfrage der Vorstrafen von Drittstaats-
angehörigen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten nicht 
möglich. „Gegenwärtig werden Verurteilungen aus-
schließlich in dem Strafregister desjenigen Staates 
gespeichert, in dem das Urteil ergangen ist. Für die 
Registerbehörden der anderen Mitgliedstaaten ist da-
durch nicht notwendigerweise ersichtlich, dass dort 
eine Verurteilung vorliegt. […] Um dies sicherzustel-
len, regelt die Verordnung (EU) 2019/81651 die Einrich-
tung des zentralen Systems ECRIS-TCN […]. In diesem 
werden personenbezogene alphanumerische und be-
stimmte biometrische Daten, insbesondere Finger-
abdrücke, rechtskräftig verurteilter Drittstaatsange-
höriger gespeichert“ (BMJV 2020: 1; vgl. ECRIS). Die 
entsprechende Verordnung trat am 11. Juni 2019 in 
Kraft, wobei den Mitgliedstaaten 36 Monate zur Um-
setzung eingeräumt wurde. Zur Umsetzung der Richt-
linie in nationales Recht, lag zum Zeitpunkt der Fertig-
stellung dieser Studie ein ‚Entwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 2019/816 sowie 
zur Änderung weiterer Vorschriften vor‘.

ED-Behandlung im Asylverfahren – Erkennungs-
dienstliche Behandlung: Eine erkennungsdienstliche 
Behandlung im Asylverfahren ist nach § 16 AsylG ge-
regelt. Demnach ist die Identität einer Person, die um 
Asyl nachsucht, durch erkennungsdienstliche Maßnah-
men zu sichern, wobei nur Lichtbilder und Abdrücke 
aller zehn Finger aufgenommen werden dürfen. Bis 
Ende März 2021 dürfen bei Personen, die das 14. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, nur Lichtbilder 
aufgenommen werden. Ab dem 1. April 2021 ist auch 
bei Kindern ab dem sechsten Lebensjahr Fingerabdrü-
cke genommen und gespeichert werden. Zur Bestim-
mung des Herkunftsstaates oder der Herkunftsregion 
der Person kann das gesprochene Wort außerhalb der 
förmlichen Asylanhörung der Person auf Ton- oder 

51 Verordnung (EU) Nr. 2019/816 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. April 2019 zur Einrichtung eines zentrali-
sierten Systems für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen 
Informationen zu Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen 
und Staatenlosen (ECRIS-TCN) vorliegen, zur Ergänzung des Eu-
ropäischen Strafregisterinformationssystems und zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 2018/1726.
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Datenträger aufgezeichnet werden, wobei die Person 
über diese Datenerhebung vorher in Kenntnis gesetzt 
wurde. Die Sprachaufzeichnungen werden beim BAMF 
gespeichert (§ 14 Abs. 1 AsylG).

EES – Einreise-/Ausreisesystem (Exit-Entry-System): 
Das EES ist ein automatisiertes IT-System der Europä-
ischen Union, in dem ab dem Jahr 2022 sowohl Dritt-
staatsangehörige erfasst werden sollen, „die sich für 
einen Kurzaufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten aufhalten dürfen, als auch Personen, denen 
Einreise und Aufenthalt verweigert wurden. Gespei-
chert werden Datum und Ort der Einreise sowie die 
Dauer des autorisierten Aufenthalts. Die zentrale Spei-
cherung dieser Informationen soll v.a. dabei helfen, 
eingereiste ‚Overstayer‘ zu ermitteln, also Personen, 
die zwar mit einem gültigen Visum den Schengenraum 
betreten haben, aber ihn nach Ablauf des Visums nicht 
wieder verlassen. Im Entry-Exit-System werden neben 
Kenndaten einer Person auch biometrische Informati-
onen erfasst, in diesem Falle vier Fingerabdrücke und 
ein Gesichtsbild. Dies soll Dokumentenfälschungen 
erschweren. Entry-Exit-System und Visa Information 
System sollen auch miteinander verknüpft werden, 
also den direkten Zugriff auf die jeweiligen Daten er-
möglichen“ (Herrmann 2020; vgl. auch Deutscher Bun-
destag 2019c: 2).

E-Nummer – Erkennungsdienstliche Nummer: Die E-
Nummer ist die Referenz zu einer ED-Behandlung, die 
bei Asylsuchenden und unerlaubt Aufhältigen und un-
erlaubt Eingereisten im AZR gespeichert wird (vgl. ED-
Behandlung; D-Nummer; AZR).

ETIAS – Europäisches Reiseinformations- und -ge-
nehmigungssystem: „Das ETIAS ist als automatisier-
tes IT-System zur Ermittlung von migrations- und si-
cherheitspolitischen Risiken im Zusammenhang mit 
von der Visumpflicht befreiten Personen, die in den 
Schengen-Raum reisen, ausgelegt. Zugleich soll das 
ETIAS für die Mehrheit der Reisenden, die kein solches 
Risiko darstellen, das Überschreiten der Außengrenzen 
des Schengen-Raums erleichtern. Alle Drittstaatsan-
gehörigen, die für die Einreise in den Schengen-Raum 
kein Visum benötigen, müssen vor ihrer Reise eine Rei-
segenehmigung über das ETIAS-System beantragen. 
Mithilfe der über das ETIAS erhobenen Informatio-
nen werden sich bereits im Vorfeld der Reise mögliche 
migrations- und sicherheitspolitische Risiken unter un-
eingeschränkter Achtung der Grundrechte und Daten-
schutzgrundsätze ermitteln lassen“ (KOM 2018). Die 
entsprechende, EU-Verordnungen (EU) Nr. 2018/1241 
und (EU) Nr. 2018/1241 traten am 9. Oktober 2018 in 
Kraft, womit die Umsetzungsphase beginnen konnte. 
ETIAS soll ab dem Jahr 2022 betriebsbereit sein.

Eurodac – Europäischen daktyloskopischen System 
(European Dactyloscopy): Eurodac ist ein Informati-
onssystem, dessen Zweck es ist, durch die Erfassung, 
Übermittlung und den Vergleich von Fingerabdrücken 
bei der Bestimmung des EU-Mitgliedstaats zu unter-
stützen, der gemäß der Dublin-III-Verordnung (VO 
(EU) Nr. 604/2013)52 für die Prüfung eines gestellten 
Asylantrags zuständig ist (vgl. EMN 2018: 117). Mit 
Eurodac werden Fingerabdrücke von Asylsuchenden 
(sowie irregulär Eingereisten und Aufhältigen) europa-
weit in der Fingerabdruckdatenbank SIS AFIS abge-
glichen (27 EU-Mitgliedstaaten sowie Liechtenstein, 
Norwegen, Island, Schweiz und Vereinigtes König-
reich). Beim elektronischen Abgleich von Fingerab-
drücken wird nur mitgeteilt, „ob bereits übereinstim-
mende Fingerabdruckdaten vorhanden sind oder nicht 
[…]. Im Trefferfall werden zusätzlich die genannten 
Verfahrensdaten übermittelt“ (BfDI 2021c). Mit Stand 
30. November 2020 waren 5.829.679 Fingerabdruck-
blätter in Eurodac gespeichert (Deutscher Bundestag 
2021: 4). Im Zuge der Überarbeitung der Eurodac-Ver-
ordnung wird die Speicherung und der Abgleich von 
weiteren biometrischen Daten (wie Gesichtsbilder) in 
Eurodac diskutiert (KOM 2020; vgl. Daktyloskopie; SIS 
AFIS).

Eurodac-Nummer: Die in Eurodac bzw. im automati-
sierten Fingerabdrucksystem (SIS AFIS) gespeicher-
ten Fingerabdruckdaten werden mit einer eindeutigen 
Nummer versehen. Sie dient unter anderem der Iden-
tifizierung des Mitgliedstaates, da die ersten beiden 
Stellen das internationale Länderkürzel des Mitglied-
staates beinhalten (vgl. Eurodac; SIS AFIS).

Fast-ID – Fast Identification: Fast-ID ermöglicht an-
hand eines Fingerabdruck-Scans innerhalb kurzer 
Zeit (wenige Minuten) einen Abgleich mit verknüpf-
ten Datenbanken vorzunehmen (vgl. Asylkon, AFIS-A 
und Eurodac). Über Fast-ID lassen sich die Identität 
festzustellen, Sicherheitsabgleiche mit Datenbanken 
nationaler und europäischer Sicherheitsbehörden ini-
tiieren und die Fingerabdrücke im Rahmen der Dublin-

52 Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 2013 über die Einrichtung von 
Eurodac für den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum Zwecke 
der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 
zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestell-
ten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist und über 
der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge 
der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mit-
gliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten 
sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 zur 
Errichtung einer Europäischen Agentur für das Betriebsmanage-
ment von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts.
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Verordnung im Eurodac-System prüfen (vgl. Eurodac). 
Die Fingerabdruckdaten werden auf den lokalen Ge-
räten zum Fast-ID-Abgleich nicht gespeichert (BAMF 
2018: 17).

IDM-S – Integriertes Identitätsmanagement – Plau-
sibilisierung, Datenqualität und Sicherheitsaspekte: 
„Zur Steigerung der Prozesseffizienz des Asylverfah-
rens wurde 2016 das so genannte Integrierte Identi-
tätsmanagement (IDM) eingeführt. Das daran an-
knüpfende Programm IDM-S qualifiziert und erprobt 
innovative Werkzeuge, mit denen die Entscheiderinnen 
und Entscheider die während der Registrierung erho-
benen Informationen einordnen und im Asylverfahren 
gemachte Angaben plausibilisieren können“ (BAMF 
2019i: 41). Zu den sogenannten IDM-S-Tools zählen 
unter anderem die Namenstranskription, Sprachbio-
metrie, Bildbiometrie und das Auslesen von mobilen 
Datenträgern.

INPOL – Informationsnetz Polizei: INPOL ist das 
zentrale polizeiliche Informationssystem der Poli-
zeien von Bund und Ländern. INPOL besteht aus meh-
reren Einzeldatenbanken bzw. sogenannten Fallda-
teien, wie die für das Asylverfahren relevanten AFIS-A, 
INPOL-Sachfahndung sowie DNA-Analyse-Datei. 
INPOL umfasst „über 5,8 Millionen Lichtbilder von ca. 
3,6 Millionen Personen und ca. 3,5 Millionen Perso-
nenbeschreibungen aus erkennungsdienstlichen Be-
handlungen […] (Stand März 2020). Durch den direk-
ten Zugriff auf INPOL stehen die Lichtbilder sowie 
die Personenbeschreibungen allen deutschen Polizei-
dienststellen sofort und aktuell zur Verfügung“ (BKA 
2021b). Darüber hinaus finden automatisierte Abglei-
che mit einzelnen Einzeldatenbanken auch im Rahmen 
des Asylverfahrens statt (vgl. AFIS-A, INPOL-Sach-
fahndung, DNA-Analyse-Datei).

INPOL-Sachfahndung: INPOL-Sachfahndung erfasst 
Gegenstände, die im Zusammenhang mit möglichen 
Straftaten gesucht werden. Mit Stand 1. April 2020 
waren in der INPOL-Sachfahndungsdatei 21,8 Mio. 
Gegenstände erfasst, darunter 10 Mio. Dokumente 
(Ausweispapiere, Führerscheine und ähnliches) (BMI 
2021). Im Asylverfahren dient der Abgleich von Pass- 
und Passersatzpapieren beispielsweise dem Zweck, zu 
prüfen, ob das Personalpapier zur Fahndung ausge-
schrieben ist. Die ausschreibende Behörde wird über 
den Fund des Dokuments informiert.

Königsteiner Schlüssel: „Nach dem sogenannten ‚Kö-
nigsteiner Schlüssel‘ wird festgelegt, wie viele Asylsu-
chende ein Bundesland aufnehmen muss. Dies richtet 
sich nach Steuereinnahmen (2/3 Anteil bei der Bewer-
tung) und der Bevölkerungszahl (1/3 Anteil bei der 

Bewertung). Die Quote wird jährlich neu ermittelt“ 
(BAMF 2021b).

MARiS – Migrations-Asyl-Reintegrationssystem: 
MARiS ist das elektronische Workflow- und Dokumen-
tenmanagementsystem des BAMF zur Bearbeitung 
aller Asylverfahren (Asyl- und Dublinverfahren). MARiS 
wurde dabei in den vergangenen Jahren weiterentwi-
ckelt, um eine vollständige elektronische Bearbeitung 
aller Prozessschritte zu ermöglichen und Routinetätig-
keiten zu automatisieren. „Eine parallele Bearbeitung 
in Papierakten erfolgt nicht, lediglich zu Beweiszwe-
cken und zur temporären Aufbewahrung von Ausweis-
dokumenten werden noch ‚Dokumentenmappen‘ ge-
führt“ (BAMF 2021a).

MILo-Datenbank – Migrations-InfoLogistik-Daten-
bank: MILo ist ein Länderinformationssystem des 
BAMF. In der Datenbank finden sich „spezifische In-
formationen zur Lage in den Herkunftsländern von 
Migrantinnen und Migranten sowie in anderen Auf-
nahme- und Transitstaaten und allgemeine Erkennt-
nisse zu den einzelnen Nationen. Die enthaltenen In-
formationen stammen aus einer Vielzahl nationaler 
und internationaler Quellen: Länderinformationen und 
-analysen des Bundesamtes und anderer Asylbehör-
den, Auskünfte und Gutachten, Berichte humanitä-
rer Organisationen, Gerichtsentscheidungen“ (BAMF 
2019j: 3). Das Informationszentrum Asyl und Migra-
tion (IZAM) des Bundesamtes ist die zentrale Informa-
tions- und Dokumentationsstelle des BAMF und für 
die Datenpflege zuständig (BAMF 2007: 1).

PassTa – Pass-Tracking: „Mit der Anwendung werden 
Originaldokumente zur Identitätsfeststellung und Be-
weissicherung im Asylverfahren erfasst, geprüft und 
der Sendungsverlauf dokumentiert. Der Prüfstatus 
eines Dokuments oder wohin Ausweisdokumente im 
letzten Bearbeitungsschritt weitergeleitet wurden, ist 
transparent“ (IT-Planungsrat 2018b: 10).

PIK-Station: Die ‚PIK‘ ist die sogenannte Personalisie-
rungsinfrastrukturkomponente und die ‚PIK-Station‘ 
eine Hard- und Softwarelösung zur Erfassung der PIK. 
Die PIK-Station besteht aus einem Fingerabdruckscan-
ner, einer Kamera zur Aufnahme von Gesichtsbil-
dern, einem Pass-Scanner zum Auslesen von Perso-
naldokumenten, einer Software zur Datenerfassung 
sowie einem Drucker zur Ausstellung eines Ankunfts-
nachweises (BMI 2020a: 14). Die PIK-Station ermög-
licht unter anderem die automatisierte Speicherung 
der Personendaten in MARiS und im AZR. Gleichzei-
tig werden die Fingerabdruckdaten im AZR sowie für 
den Eurodac-Abgleich gespeichert, ein automatischer 
Sicherheitsabgleich (Asylkon-Verfahren) durchgeführt 
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und staatliche Stellen, die Zweifel an der Identität der 
Personen haben, können leichter und schneller einen 
Identitätsabgleich anstoßen (vgl. Asylkon, AZR, Euro-
dac und MARiS).

PTU – physikalisch-technische Untersuchung von 
Urkunden: „Im BAMF findet im Rahmen der Sachver-
haltsaufklärung und Identitätsfeststellung eine Prü-
fung und Bewertung der Echtheit von im Asylverfah-
ren vorgelegten Dokumenten statt. Dafür setzt das 
BAMF u. a. speziell ausgebildete Urkundensachver-
ständige ein“ (BAMF 2021c).

SIS II – Schengener Informationssystem II: Bei SIS II 
handelt es sich um ein gemeinsames Fahndungs- und 
Informationssystem, auf das bisher insbesondere Po-
lizeibehörden aus 30 Ländern (27 EU-Mitgliedstaaten 
außer Irland und Zypern sowie Island, Liechtenstein, 
Norwegen, Schweiz und das Vereinigte Königreich) 
zugreifen können. SIS II ermöglicht die Speicherung 
von Fingerabdrücken, Handballenabdrücken, Ge-
sichtsbildern und DNA-Profilen (Deutscher Bundes-
tag 2020c: 1). Um die Funktionalität sowie den nati-
onalen und internationalen Informationsaustausch 
des SIS sicherzustellen, wurden in den teilnehmenden 
Staaten sogenannte Zentralstellen (SIRENEn) einge-
richtet (BKA 2021d). Mit Stand 1. Mai 2020 waren in 
SIS II 41.306 Personen zur Festnahme mit dem Ziel 
der Auslieferung, 523.128 Drittstaatsangehörige zur 
Einreiseverweigerung, 117.543 Daten in Bezug auf Ver-
misste, die in Gewahrsam genommen werden müssen, 
125.365 Personen zur Mitteilung über das Antreffen, 
90.838.305 Sachen zur Sicherstellung oder Beweis-
sicherung sowie 280.854 Fingerabdrücke zu gesuch-
ten Personen gespeichert (BMI 2021a). „Bis Ende 
2021 sind zudem drei neue EU-Verordnungen um-
zusetzen (VO (EU) Nr. 2018/186053, 2018/186154 und 
2018/186255), die einen unmittelbaren SIS-Bezug auf-

53 Verordnung (EU) Nr. 2018/1860 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 28. November 2018 über die Nutzung des 
Schengener Informationssystems für die Rückkehr illegal auf-
hältiger Drittstaatsangehöriger.

54 Verordnung (EU) Nr. 2018/1861 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 28. November 2018 über die Einrichtung, 
den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssys-
tems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur Änderung des 
Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1987/2006.

55 Verordnung (EU) Nr. 2018/1862 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 28. November 2018 über die Einrichtung, 
den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssys-
tems (SIS) im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit und der 
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, zur Änderung und 
Aufhebung des Beschlusses 2007/533/JI des Rates und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1986/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und des Beschlusses 2010/261/EU 
der Kommission.

weisen. Hierdurch werden Tausende weitere Behör-
den in Deutschland an das SIS angeschlossen, darun-
ter unter anderem das BAMF, Ausländerbehörden, das 
Auswärtige Amt, das Luftfahrtbundesamt sowie die 
Zulassungsstellen für Wasser- sowie Kraftfahrzeuge. 
Darüber hinaus werden Waffen-, Einbürgerungs- und 
Justizbehörden angebunden, was technisch allerdings 
erst nach dem Jahr 2021 umgesetzt wird“ (Deutscher 
Bundestag 2020d: 2). Durch die neuen Verordnungen 
kann das SIS mit Fingerabdrücken und Handballen-
abdrücken unbekannter Tatverdächtiger durchsucht 
werden, wofür die EU-Kommission im Jahr 2018 ein 
automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssystem 
eingerichtet hat (vgl. SIS AFIS).

SIS AFIS – Automated Fingerprint Identification 
System (Automatisiertes Fingerabdruck-Identifizie-
rungs-System): SIS AFIS ist ein „biometrisches Identi-
fizierungssystem, das digitale Bildtechnologie verwen-
det, um Fingerabdruckdaten zu erlangen, zu speichern 
und zu analysieren, und das im Eurodac-System für die 
automatische Erfassung und Abgleichung von Finger-
abdrücken verwendet wird“ (EMN 2018: 63; vgl. Eu-
rodac). SIS AFIS befindet sich mit Stand Ende 2020 in 
der Implementierungsphase und wird in Teilen bereits 
vor der verpflichtenden Umsetzung der zugrunde lie-
genden EU-Verordnungen (EU) Nr. 2018/1861 und 
(EU) Nr. 2018/1862 bis Ende des Jahres 2021 von Be-
hörden aus Deutschland, einem Großteil der weite-
ren Staaten sowie der EU-Agenturen EASO und Eu-
ropol genutzt (Stand Ende 2020). Die vollständige 
Umsetzung ist für Ende 2021 geplant (KOM 2020b: 
6ff.). Im SIS AFIS waren mit Stand 31. Dezember 2020 
„286.195 Fingerabdrücke und 724.505 Lichtbilder (Per-
sonen und Objekte) gespeichert“ (Deutscher Bundes-
tag 2021a: 4)

Sprachbiometrie: „Falls Antragstellende keine Aus-
weisdokumente vorlegen können, besteht die Mög-
lichkeit, anhand einer Sprachprobe mittels automati-
sierter digitaler Auswertung einzugrenzen, aus welcher 
Region die Person stammt“ (BAMF 2021c). Die Sprach-
biometrie unterstützt bei der Zuordnung zur regiona-
len Herkunft und steht derzeit für fünf arabische Dia-
lekte (Maghrebinisch, Ägyptisch, Irakisch, Levantinisch 
und Golf) zur Verfügung.

TraLitA – Webbasierter Transkriptionsservice: „Mittels 
eines automatisierten Programms werden arabische 
Namen einheitlich ins lateinische Alphabet überführt. 
So werden Namensverwechslungen und Registrierun-
gen unter unterschiedlichen Schreibweisen vermieden. 
Des Weiteren erfolgt auch eine Analyse zur Verbrei-
tung des Namens in den verschiedenen Herkunftslän-
dern und Regionen“ (BAMF 2021c).
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VIS – VISA-Informationssystem: „Das VIS dient dem 
europaweiten Datenaustausch über Visa, die für einen 
kurzfristigen Aufenthalt im Schengen-Raum erteilt 
werden. Es soll dazu beitragen, Bedrohungen der öf-
fentlichen Sicherheit vorzubeugen, Visumbetrug zu 
verhindern, Kontrollen an den Außengrenzen und im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu erleichtern sowie 
die Identifizierung und Rückführung illegaler Einwan-
derer zu ermöglichen“. Es wird auf Grundlage der VIS-
Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 767/2008)56 betrie-
ben. Die gespeicherten Daten beinhalten ein Foto, 
Angaben zum Visumantrag sowie Fingerabdrücke. Um 
die genannten Zwecke erfüllen zu können, verfügt das 
VIS zur Identifizierung und Verifizierung visumpflich-
tiger Ausländer insbesondere über ein automatisier-
tes Fingerabdruckidentifizierungssystem, das Biomet-
ric Matching System (BMS)“ (BVA 2021c). Zum Stichtag 
31. Dezember 2020 waren im VIS „73,2 Millionen An-
tragsdatensätze, davon 64,3 Millionen Datensätze mit 
Fingerabdrücken, gespeichert“ (Deutscher Bundestag 
2021a: 3).

Visadatei (national): In der Visadatei werden die 
Daten von Drittstaatsangehörigen gespeichert, „die 
bei einer deutschen Auslandsvertretung ein Visum be-
antragt haben. Die Visadatei enthält im Wesentlichen 
Angaben zur Person des Visumantragsstellers und 
über die getroffenen Entscheidungen. Darüber hinaus 
führen die deutschen Auslandsvertretungen eigen-
ständige Visadateien über die von ihnen erteilten Visa 
und Flughafentransitvisa“ (BfDI 2021a). Die Visada-
tei wird gesondert im Ausländerzentralregister geführt 
(vgl. AZR).

XAusländer: „Der Standard XAusländer ist ein Daten-
austauschformat auf XML-Basis (eXtensible Markup 
Language) und fördert den elektronischen Austausch 
von identischen Daten zwischen den Behörden in der 
Ausländerverwaltung in Deutschland. Durch den Stan-
dard werden Prozesse vereinfacht und beschleunigt, 
Abläufe vereinheitlicht sowie die Qualität der Daten 
wesentlich verbessert. XAusländer trägt damit zur Ent-
lastung im Arbeitsalltag bei“ (BAMF 2021d). Seit No-
vember 2019 findet XAusländer auch auf den Asylbe-
reich Anwendung und verbindet das BAMF mit den 
Ausländerbehörden, den Zentralen Ausländerbehör-
den und Aufnahmeeinrichtungen über den Standard, 
wodurch auch hier weiter digitalisiert, standardisiert 
und automatisiert wird.

56 Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. Juli 2008 über das Visa-Informationssys-
tem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaa-
ten über Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt (VIS-Verord-
nung).
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Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Anlaufbescheinigung Asylgesuch, Stand: Februar 2019, Seite 1/1

Anlaufbescheinigung

D-Nummer:

Name: 

Vorname: 

Geburtsdatum/-ort: 

Staatsangehörigkeit: 

Geschlecht: männlich  weiblich divers

Diese Personalien beruhen auf eigenen Angaben.

Die Bescheinigung gilt auch für folgende minderjährige Familienangehörige:

Name Vorname Geburtsdatum Staatsangehörigkeit eigene Angaben

1

2

3

4

zu begeben.

Diese Bescheinigung berechtigt NICHT zur unentgeltlichen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

 Es wurden Dokumente einbehalten (siehe Sicherstellungsprotokoll).

Diese Bescheinigung ist gültig bis: 

Betroffene(r) Sprachmittler(in) Sachbearbeiter(in)

Ort, Datum

Telefon

Fax

Sachbearbeiter/-in

Vorgangsnummer

E-Mail

Behörde/Dienststelle

D
-N

um
m

er
: 

Lichtbild

 

Anlage 2: Vordruck einer Anlaufbescheinigung

Quelle: BAMF 2019d: 5
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Anlage 3: Mitteilungsschreiben nach § 20 Abs. 1 AsylG bei 
Asylgesuchstellung

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Belehrung nach § 20 Abs. 1 AsylG, Stand: Februar 2019, Seite 1/2

Aufgreifende Dienststelle AZ der aufgreifenden Dienststelle

WICHTIGE MITTEILUNG 
(Belehrung nach § 20 Abs. 1 AsylG)

IMPORTANT NOTICE
(Instruction pursuant to section 20, paragraph 1, of the AsylG)

Name | Surname Geburtsdatum | Date of birth

Vorname | First name Staatsangehörigkeit | Nationality

Sehr geehrte/r Asylbewerber/in, 

Sie haben in der Bundesrepublik Deutschland um die Gewährung von Asyl nachgesucht. Damit machen Sie geltend, 
hier Schutz vor Verfolgung oder einer drohenden ernsthaften Gefahr zu suchen. 

Eine Prüfung Ihres Asylbegehrens und eine Anerkennung als Asylberechtigte(r) ist nur möglich, wenn Sie einen 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu stellen. Erst dann wird das Asylverfahren durchgeführt. Im Rahmen 
einer Anhörung erhalten Sie dort Gelegenheit, Ihren Asylantrag zu begründen. 

Nachdem Sie Ihren Antrag dort gestellt haben, erhalten Sie zur Durchführung des Asylverfahrens eine 
Aufenthaltsgestattung, die es Ihnen erlaubt, sich in dem Bezirk der Aufnahmeeinrichtung aufzuhalten. 

Sie werden zunächst an eine Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet, die der Unterkunft von Asylbewerbern während 
der Durchführung des Asylverfahrens dient. Dort werden Sie entweder aufgenommen oder Sie werden an eine andere 
Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet, die für Ihre Aufnahme zuständig ist. In der Aufnahmeeinrichtung wird Ihnen 
auch die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge genannt, bei der Sie Ihren Asylantrag stellen 
müssen.

Dear Asylum Seeker,

You have applied for asylum in the Federal Republic of Germany. In so doing, you claim to be seeking protection from 
persecution or an imminent serious danger.

An examination of your asylum application and recognition as a person entitled to asylum is only possible if you submit 

opportunity to justify your asylum application within the framework of a hearing. 

After you have submitted your application there, you will receive a residence permit to pursue the asylum proceedings, 
which allows you to stay in the district of the admission centre.

proceedings. There, you will either be admitted or you will be transferred to another admission centre that is responsible 

ENGLISCH

D
-N

um
m

er
: 
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Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Belehrung nach § 20 Abs. 1 AsylG, Stand: Februar 2019, Seite 2/2

Melden Sie sich deshalb bitte unverzüglich, spätestens bis zum
Therefore, please contact the following admission centre 

immediately, at the latest by

bei folgender Aufnahmeeinrichtung:
Admission centre:

Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, so gilt Ihr Asylgesuch als zurückgenommen und es wird kein 
Asylverfahren durchgeführt. Ist ein anderer europäischer Staat für die Prüfung Ihres Schutzersuchens zuständig, 
entscheidet das Bundesamt, dass Sie dorthin überstellt werden. Diese Entscheidung ergeht auch dann, wenn Sie 
nicht persönlich zu dem oben genannten Termin erscheinen.
If you do not comply with this request, your asylum application will be considered withdrawn and no asylum 
proceedings will be carried out. If another European country is responsible for examining your request for protection, 

person at the above appointment.

Diese Belehrung habe ich heute erhalten.
I received this instruction today.

Den Inhalt habe ich verstanden.
I understand the content.

Ort | Place Datum | Date

Unterschrift des/der Antragsteller(s)/in bzw. gesetzl. Vertreter(s)/in
Signature of the applicant/legal representative

D
-N

um
m

er
: 

Quelle: BAMF 2019d: 6
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Anlage 4: Vordruck Inverwahrungnahme von Unterlagen

Quelle: BAMF 2019d: 8

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Inverwahrungnahme von Ausweispapieren, Stand: Februar 2019, Seite 1/1

Bescheinigung  
über die Inverwahrungnahme  

von Ausweispapieren, Urkunden und sonstigen Unterlagen 
gemäß § 21 Abs. 1 Asylgesetz

Name: 

Vorname: 

Geburtsdatum/-ort: 

Staatsangehörigkeit: 

D-Nummer:

In Verwahrung genommene Dokumente:

Die Dokumente werden unverzüglich weitergegeben an:

Unterschrift der Besitzerin/des Besitzers Unterschrift und Amtsbezeichnung

Ort, Datum

Telefon

Fax

Sachbearbeiter/-in

Vorgangsnummer

E-Mail

Behörde/Dienststelle

D
-N

um
m

er
: 
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Anlage 5: Belehrung durch die zuständige Aufnahmeeinrichtung 
(§§ 14 Abs. 1 und 23 Abs. 2 AsylG)

Belehrung nach § 14 Abs. 1 und § 23 Abs. 2 AsylG - Deutsch 

Seite 1 von 2 

 

 

Bearbeitende Stelle: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WICHTIGE MITTEILUNG 
 

(Belehrung nach § 14 Abs. 1 und § 23 Abs. 2 AsylG) 
 
 

Name: 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

Staatsangehörigkeit: 

 
Aktenzeichen: 
(Bitte unbedingt angeben) 

Sehr geehrte/r Asylbewerber/in, 

Sie haben in der Bundesrepublik Deutschland um die Gewährung von Asyl nachgesucht. Damit 
machen sie geltend, hier Schutz vor Verfolgung oder einer drohenden ernsthaften Gefahr zu 
suchen. 

 
Sie befinden sich zurzeit in einer Aufnahmeeinrichtung, die lediglich der Unterbringung von Asyl- 
bewerbern dient. Das Asylverfahren findet nicht hier statt, sondern in der  für  Sie  zuständigen  
Außenstelle  des  Bundesamtes  für  Migration  und Flüchtlinge.   

 
 
Bitte melden Sie sich am ...................... um ................Uhr persönlich bei der Außenstelle des 

 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, ................................................................................. 

 
............................................................................................................................................................, 

um Ihren Asylantrag zu stellen. 

Eine Prüfung Ihres Asylbegehrens ist nur möglich, wenn Sie dort persönlich einen förmlichen Asyl- 
antrag stellen. Sie sind verpflichtet, diesen Antrag persönlich bei der oben genannten Außenstelle 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu stellen. Erst dann wird das Asylverfahren 
durchgeführt. Im Rahmen einer Anhörung erhalten Sie dort Gelegenheit, Ihren Asylantrag zu 
begründen. 
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Quelle: BAMF 2021e

Belehrung nach § 14 Abs. 1 und § 23 Abs. 2 AsylG - Deutsch 

Seite 2 von 2 

 

 

 
 
Nachdem Sie Ihren Antrag dort gestellt haben, erhalten Sie zur Durchführung des Asylverfahrens 
eine Aufenthaltsgestattung, die es Ihnen erlaubt, sich in dem Bezirk der Aufnahmeeinrichtung auf- 
zuhalten. Nehmen Sie diesen Termin unbedingt wahr oder benachrichtigen Sie die Außenstelle des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge oder Ihre Aufnahmeeinrichtung unverzüglich, wenn 
Sie den Termin nicht wahrnehmen können. 
Wird Ihr Asylantrag endgültig abgelehnt oder nehmen Sie Ihren Asylantrag während des 
Asylverfahrens zurück, so kann Ihnen ein Aufenthaltstitel nur noch nach Maßgabe von Kapitel 2, 
Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden. Danach kann ein Aufenthaltstitel nur noch aus 
völkerrechtlichen,  humanitären  oder  politischen  Gründen  erteilt  werden,  aber  nicht  mehr  zu 
anderen Zwecken (zum Beispiel zum Zwecke einer Erwerbstätigkeit oder der Ausbildung), es sei 
denn,  es  besteht  ein  Anspruch  auf  einen  Aufenthaltstitel.  Wird  Ihr  Antrag  endgültig  als 
offensichtlich unbegründet abgelehnt, wird kein Aufenthaltstitel erteilt, es sei denn, es besteht ein 
Anspruch auf einen Aufenthaltstitel. 
Wenn Sie den Asylantrag nicht persönlich zu dem oben genannten Termin bei der 
Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge stellen, gilt Ihr Asylgesuch als 
zurückgenommen  und  es wird  kein  Asylverfahren  durchgeführt.  Ist  ein  anderer 
europäischer Staat für die Prüfung Ihres Schutzersuchens zuständig, entscheidet das 
Bundesamt, dass Sie dorthin überstellt werden. Diese Entscheidung ergeht auch dann, 
wenn Sie nicht persönlich zu dem oben genannten Termin erscheinen. 

 
 
 
Diese Belehrung habe ich heute erhalten. 

 
Die Belehrung wurde mir heute in die ............................................. Sprache übersetzt, den 
Inhalt habe ich verstanden. 

 
 
 
 

...................................................                                  ......................................................................................................... 
Ort                       Datum                                              Unterschrift des/der Antragsteller(s)/in bzw. gesetzl. Vertreter(s)/in 
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Anlage 6: Informationsmerkblatt zur Asylantragstellung

  
 

Stand: 03.12.2020 Seite 1 von 10 
 

Bearbeitende Stelle: 
Referat Zeile1BAFlOrg 
 
Hausanschrift:  BAFlHausStrasse 
 BAFlHausPLZOrt 
Postanschrift: BAFlPostStrasse 
 BAFlPostPLZOrt 
Tel.: BAFlTelefon 
Fax: BAFlFax 

 

   
 
 

WICHTIGE MITTEILUNG 
 
 

- Belehrung für Erstantragsteller über Mitwirkungspflichten 
und 

- Allgemeine Verfahrenshinweise 
 

 

Name: AstName 

Vorname: AstVorname 

Geburtsdatum: AstGebDatum 

Staatsangehörigkeit: AstStaatsang 

 
Aktenzeichen: 
(Bitte unbedingt angeben) BAFlAZ 

 
 
 
Sehr geehrte/r Antragsteller(in), 
 
Sie haben einen Asylantrag gestellt. Dieser wird bei der Ihnen mitgeteilten Außenstelle des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge bearbeitet.  
 
Während der Durchführung des Asylverfahrens sind Sie grundsätzlich verpflichtet, längstens für 
die Dauer von 18 Monaten, bei minderjährigen Kindern und ihren Eltern oder anderen Sorgebe-
rechtigten sowie ihren volljährigen, ledigen Geschwistern längstens bis zu sechs Monaten in einer 
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, die der Außenstelle des Bundesamtes zugeordnet ist. Es ist 
möglich, dass die Entscheidung im Asylverfahren erst nach Ihrem Aufenthalt in der Aufnahme-
einrichtung ergeht. 
 
 
Wenn Sie aus einem sicheren Herkunftsland kommen, sind Sie verpflichtet, in der für Ihre Auf-
nahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, bis über Ihren Asylantrag entschieden 
wurde. Wird Ihr Asylantrag als offensichtlich unbegründet oder unzulässig abgelehnt, gilt diese 
Verpflichtung bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der Abschiebungsandrohung oder -anord-
nung. Die Wohnverpflichtung kann in diesen Fällen auch länger als 18 Monate dauern. Dies gilt 
nicht bei minderjährigen Kindern und ihren Eltern oder anderen Sorgeberechtigten sowie ihren 
volljährigen, ledigen Geschwistern. Eine Übersicht aller sicheren Herkunftsländer finden Sie im 
Anhang. 
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Auch wenn Sie nicht aus einem sicheren Herkunftsland kommen, können Sie verpflichtet werden, 
bis zur Entscheidung des Bundesamtes über den Asylantrag in der Aufnahmeeinrichtung zu woh-
nen. Bei einer Ablehnung des Asylantrags als offensichtlich unbegründet oder als unzulässig, 
kann die Verpflichtung bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der Abschiebungsandrohung oder 
-anordnung verlängert werden. In diesen Fällen kann die Wohnverpflichtung insgesamt bis zu 24 
Monate dauern. 
 
Solange Sie verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, dürfen Sie keine Er-
werbstätigkeit ausüben. Wird Ihr Asylverfahren nicht innerhalb von neun Monaten nach der Stel-
lung des Asylantrags unanfechtbar abgeschlossen, kann Ihnen die Ausübung der Erwerbstätig-
keit unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt werden. 
 
Wohnen Sie in einer Aufnahmeeinrichtung, müssen Sie sich erkundigen, wann und wo die be-
hördliche Post verteilt wird. Dies geschieht an einem Werktag zu bestimmten Uhrzeiten. Sie er-
halten dort Ihre Post von einem Mitarbeiter der Aufnahmeeinrichtung. Holen Sie die Post dort zu 
diesen Zeiten nicht ab, bleibt sie drei Tage lang für Sie liegen. Danach wird die Post an die Be-
hörde zurückgesandt. Die Behörde wird dann so verfahren, als ob Sie den Brief erhalten hätten. 
 
Teilen Sie mit, ob sich bereits Familienangehörige in Deutschland aufhalten, wo diese wohnen 
und ob diese ein Asylverfahren in der Bundesrepublik Deutschland betreiben oder betrieben ha-
ben. 
 
Zur Durchführung Ihres Asylverfahrens erhalten Sie eine Aufenthaltsgestattung, die es Ihnen er-
laubt, sich in einem begrenzten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aufzuhalten. Dieses Ge-
biet ist in Ihrer Aufenthaltsgestattung genannt. Ihre Aufenthaltsgestattung müssen Sie immer bei 
sich tragen. 
 
Möchten Sie das in der Aufenthaltsgestattung genannte Gebiet vorübergehend verlassen, be-
nötigen Sie hierfür grundsätzlich eine Erlaubnis. 
 
Mitwirkungspflichten 
Zur Prüfung, ob Sie Schutz benötigen, ist das Bundesamt auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Daher 
sind Sie nach § 15 Asylgesetz zur Mitwirkung verpflichtet. So müssen Sie beispielsweise münd-
lich oder auch schriftlich die erforderlichen Angaben machen. Wenn Sie im Besitz eines Passes 
oder sonstiger Ausweispapiere sind, müssen Sie diese vorlegen und dem Bundesamt zur Prüfung 
überlassen. Dies gilt auch für alle sonstigen Urkunden oder Unterlagen, die für das Asylverfahren 
von Bedeutung sein könnten. Haben Sie keinen gültigen Pass oder Passersatz, müssen Sie an 
der Beschaffung eines Identitätspapiers mitwirken. Außerdem müssen Sie in diesem Fall auf Ver-
langen alle mobilen Datenträger (beispielsweise Mobiltelefone), die für die Feststellung Ihrer 
Identität und Staatsangehörigkeit von Bedeutung sein können, dem Bundesamt vorlegen, aus-
händigen und überlassen. Diese können vom Bundesamt ausgelesen und ausgewertet werden 
(§ 15a Asylgesetz in Verbindung mit § 48 Absatz 3a Aufenthaltsgesetz).  
 
Die Erfüllung der Mitwirkungspflichten ist für Sie äußerst wichtig. Eine Verletzung Ihrer Mitwir-
kungspflichten kann ein Nichtbetreiben des Verfahrens darstellen, was zur Einstellung des Asyl-
verfahrens führt. Außerdem führt ein Verstoß gegen die Mitwirkungspflichten zu Kürzungen Ihrer 
Aslybewerberleistungen. Unter bestimmten Voraussetzungen führt ein Mitwirkungsverstoß dazu, 
dass Sie verpflichtet sind, länger als 18 Monate in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. 
 
Es werden Fotos von Ihnen angefertigt und Fingerabdrücke genommen. Sie sind verpflichtet, 
diese Maßnahmen zu dulden. 
 
Anhörung 
Sie erhalten einen Termin zur Anhörung vor dem Bundesamt. Sie sind verpflichtet, diesen Termin 
persönlich wahrzunehmen.  
Bitte nehmen Sie den Anhörungstermin unbedingt wahr.  
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Können Sie den Termin nicht wahrnehmen, teilen Sie dies dem Bundesamt bitte rechtzeitig 
schriftlich mit. Sie werden von einem Mitarbeiter des Bundesamtes zu Ihren Asylgründen ange-
hört. Dieser Mitarbeiter ist mit den Verhältnissen in Ihrem Herkunftsstaat vertraut. Bei der Anhö-
rung steht auch ein Dolmetscher zur Verfügung. Sie sind berechtigt, auf eigene Kosten einen 
geeigneten Dolmetscher Ihrer Wahl hinzuzuziehen. Sie erhalten in der Anhörung die Gelegenheit, 
Ihren Asylantrag zu begründen. Sie müssen vortragen, aus welchen Gründen Sie Furcht vor Ver-
folgung oder einem ernsthaften Schaden haben und deshalb Asyl beantragen und welche sons-
tigen Tatsachen und Umstände einer Rückkehr in Ihren Herkunftsstaat entgegenstehen. Wichtig 
ist, dass Sie ihr persönliches Schicksal und die Ihnen konkret drohenden Gefahren bei einer 
Rückkehr vollständig und wahrheitsgemäß darlegen. Sie müssen auch angeben, wie Sie nach 
Deutschland gekommen sind und wo Sie schon einmal Asyl beantragt haben. Sie sind verpflich-
tet, alle erforderlichen Unterlagen, die Sie besitzen, vorzulegen. Die Tatsachen oder Vorfälle, die 
Sie nicht während der Anhörung vortragen, können gegebenenfalls später sowohl beim Bundes-
amt als auch in einem gerichtlichen Verfahren keine Berücksichtigung mehr finden. Dies gilt auch 
für Unterlagen, die Sie in der Anhörung nicht vorlegen. 
 
Sofern in Ihrem Verfahren ein mobiler Datenträger ausgelesen, ausgewertet und unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorschriften zur Verfahrensakte genommen wurde, können die Ergebnisse im 
Asylverfahren zur Feststellung Ihrer Identität und Staatsangehörigkeit herangezogen werden. 
 
Sollten Sie Verständigungsprobleme haben, oder aus gesundheitlichen Gründen der Anhörung 
nicht folgen können, sagen Sie dies dem Mitarbeiter des Bundesamtes. 
Hinweis:  
Soweit es für Sie aus persönlichen Gründen erforderlich ist, kann die Anhörung – soweit 
möglich – durch eine Person gleichen Geschlechts unter Hinzuziehung eines gleichge-
schlechtlichen Dolmetschers durchgeführt oder fortgeführt werden. Das Bundesamt hat 
für den Bereich geschlechtsspezifischer Menschenrechtsverletzungen (z.B. Vergewalti-
gung, sonstige sexuelle Misshandlung, drohende Genitalverstümmelung) speziell ge-
schulte Entscheider. Bitte äußern Sie einen entsprechenden Wunsch möglichst frühzeitig 
vor der Anhörung. 
 
Über den Inhalt der Anhörung wird ein Protokoll gefertigt, das die wesentlichen Gründe Ihres 
Vorbringens enthält. Das Protokoll kann während der Rückübersetzung aus der deutschen Spra-
che hinsichtlich aufgetretener Missverständnisse korrigiert werden. Dieses wird Ihnen entweder 
am Ende der Anhörung ausgehändigt oder mit der Post übersandt. 
Haben Sie mit Ihrem Ehepartner und Ihren Kindern einen gemeinsamen Asylantrag gestellt, und 
wohnen Sie mit diesen Personen unter der gleichen Anschrift, kann das Bundesamt für Ihre ganze 
Familie Mitteilungen und Entscheidungen in einem Schreiben zusammenfassen und einem Ehe-
gatten oder Elternteil zustellen. 
 
Nichtbetreiben des Verfahrens 
Wenn Sie Ihr Asylverfahren nicht betreiben, gilt Ihr Asylantrag als zurückgenommen. 
Es wird vermutet, dass Sie Ihr Asylverfahren nicht betreiben, wenn Sie Ihre Mitwirkungspflicht zur 
Vorlage der für den Asylantrag wesentlichen Informationen nicht nachkommen oder den Anhö-
rungstermin nicht wahrnehmen. Das gleiche gilt, wenn Sie untertauchen, im beschleunigten Ver-
fahren gegen die räumliche Beschränkung verstoßen oder während des Asylverfahrens in Ihren 
Herkunftsstaat reisen. 
 
Die Vermutung des Nichtbetreibens gilt nicht, wenn Sie dem Bundesamt unverzüglich nachwei-
sen, dass Ihr Versäumnis oder Ihre Handlung auf Umstände zurückzuführen ist, auf die Sie kei-
nen Einfluss hatten. 
 
Gilt der Asylantrag als zurückgenommen, stellt das Bundesamt das Verfahren ein und entschei-
det ohne weitere Anhörung nach Aktenlage, ob ein Abschiebungsverbot vorliegt.  
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Ist ein anderer europäischer Staat für die Prüfung Ihres Schutzersuchens zuständig, entscheidet 
das Bundesamt, dass Sie dorthin überstellt werden. Diese Entscheidung ergeht auch dann, wenn 
Sie Ihrer Mitwirkungspflicht zur Vorlage der für den Asylantrag wesentlichen Informationen nicht 
nachkommen oder den Anhörungstermin nicht wahrnehmen. 
 
Wird das Asylverfahren wegen Nichtbetreibens eingestellt, haben Sie einmal die Möglichkeit, in-
nerhalb von neun Monaten einen Wiederaufnahmeantrag bei der Außenstelle des Bundesamtes 
zu stellen, die der Aufnahmeeinrichtung zugeordnet ist, in der Sie vor der Einstellung des Verfah-
rens zu wohnen verpflichtet waren. 
 
Die Entscheidung des Bundesamtes über Ihren Asylantrag ergeht in Form eines schriftlichen 
Bescheides, der Ihnen zugestellt wird. Wenn Sie einen Rechtsanwalt beauftragt haben, wird die-
sem der Bescheid des Bundesamtes zugestellt. 
 
Sie haben das Recht, die Entscheidung des Bundesamtes vor dem Verwaltungsgericht anzufech-
ten. 
 
Soweit Sie Ihren Asylantrag auf die Gewährung von internationalem Schutz beschränkt haben, 
trifft das Bundesamt keine Entscheidung über die Anerkennung als Asylberechtigter, auch wenn 
Anerkennungsgründe vorliegen sollten. Eine spätere Asylanerkennung ist nur möglich, wenn 
durch eine Änderung der Sach- oder Rechtslage neue Gründe entstehen und diese rechtzeitig 
mit einem neuen Asylantrag geltend gemacht werden. 
 
Achten Sie bitte auf die dem Bescheid beigefügte Rechtsbehelfsbelehrung, insbesondere auf die 
dort genannten Fristen. Nur innerhalb dieser Fristen können Sie gegen die Entscheidung bei dem 
angegebenen Verwaltungsgericht vorgehen. 
 
Enthält Ihr Bescheid eine Frist zur freiwilligen Ausreise, so beginnt diese erst mit Ablauf der je-
weiligen Rechtsbehelfsfrist bzw. im Falle der rechtzeitigen Einlegung eines Rechtsbehelfs erst 
mit Bekanntgabe der ablehnenden verwaltungsgerichtlichen Entscheidung zu laufen. Vor Ablauf 
der Ausreisefrist wird eine Abschiebung nicht durchgeführt und Sie dürfen auch nicht  zum Zwe-
cke der Abschiebung inhaftiert werden. 
 
Zudem können Sie sich bis dahin auf jede nach Erlass der Abschiebungsandrohung eingetretene 
Änderung berufen, die erheblichen Einfluss auf die Beurteilung Ihrer Situation haben kann, und 
kommen grundsätzlich weiterhin in den Genuss der Rechte aus der Aufnahmerichtlinie 2013/33 
(beispielsweise materielle Leistungen, medizinische Grundversorgung, Zugang zu Beschäfti-
gung, Grundschulerziehung und weiterführende Bildung Minderjähriger.) 
 
Im Asylverfahren müssen Ihnen vom Bundesamt, der Ausländerbehörde und im Fall eines Ge-
richtsverfahrens auch vom Verwaltungsgericht Mitteilungen, Ladungen oder Entscheidungen 
übersandt werden. Die Übersendung erfolgt immer an die letzte Anschrift, die der Behörde oder 
dem Gericht mitgeteilt worden ist. 
 
Deshalb müssen Sie dem Bundesamt, der Ausländerbehörde und im Fall eines Gerichts-
verfahrens auch dem Verwaltungsgericht insbesondere jeden Wohnungswechsel umge-
hend mitteilen. 
 
Wenn sich Ihre Adresse geändert hat, ohne dass dies diesen Stellen bekannt geworden ist, wird 
die Mitteilung/Ladung/Entscheidung an Ihre alte Anschrift gesandt. 
 
Das Gesetz bestimmt, dass diese Mitteilung/Ladung/Entscheidung auch dann wirksam ist, wenn 
Sie dort nicht mehr wohnen und daher von deren Inhalt keine Kenntnis erhalten. 
 
Die Unterlassung der Mitteilung über Ihren Wohnungswechsel kann für Sie erhebliche Folgen 
haben, z.B. kann 
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- das Bundesamt ggf. über Ihren Antrag entscheiden, ohne Sie zu Ihren Verfolgungsgründen an-

gehört zu haben; 
- Ihr Asylantrag als zurückgenommen gelten; 
- die Entscheidung des Bundesamtes unanfechtbar werden, wenn Sie bei Entscheidungen die Frist 

zur Einlegung eines Rechtsmittels zum Gericht deshalb versäumen. Die Rechtsmittelfristen, die 
unbedingt eingehalten werden müssen, sind so bemessen, dass Sie ggf. sofort etwas unterneh-
men müssen (z.B. Kontaktaufnahme zu einem Rechtsanwalt). Ansonsten können Sie bei unan-
fechtbarer Entscheidung des Bundesamtes unter Umständen sofort abgeschoben werden. 
 
 
Wichtig ist: 
Teilen Sie den genannten Stellen jeden Wohnungswechsel mit. Dies gilt auch dann, wenn 
Ihnen von einer staatlichen Stelle ein neuer Wohnort und eine neue Unterkunft zugewiesen 
worden sind; denn die Zuweisungsbehörden sind in der Regel andere Behörden. 
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Wichtige Informationen zum Anhörungstermin 
für Asylbewerberinnen und Asylbewerber 

 

 

Anhörung 
Zu diesem Termin müssen Sie unbedingt persönlich erscheinen. Bringen Sie zum Termin die 
Ladung, Ihre Aufenthaltsgestattung oder Duldung und weitere Personaldokumente und Be-
weismittel mit, die Ihre Asylgründe und Identität belegen können und die Sie noch nicht 
abgegeben haben.  
Achtung: Alles was Sie während der Anhörung nicht sagen oder vorzeigen, kann vielleicht 
später beim Bundesamt oder vor Gericht nicht mehr berücksichtigt werden.  
Sie dürfen auch Ihre Anwältin oder Ihren Anwalt und eine Vertrauensperson als Beistand 
mitbringen. Jedoch darf die Vertrauensperson kein Familienmitglied sein oder selbst im Asyl-
verfahren stehen. 
 

Bei der Anhörung werden Sie nach Ihren persönlichen Asylgründen befragt und erhalten 
ausreichend Zeit für Ihre Antworten. Die Mitarbeitenden des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge sind mit den Verhältnissen in Ihrem Herkunftsland vertraut. Es steht Ihnen eine 
Dolmetscherin oder ein Dolmetscher zur Verfügung und übersetzt alles. Wenn es für Sie aus 
persönlichen Gründen erforderlich ist, kann die Anhörung und Übersetzung durch eine Per-
son gleichen Geschlechts durchgeführt werden. Wenn Sie das nicht bereits bei der Antrag-
stellung angegeben haben, holen Sie dies bitte sobald wie möglich nach.  
 

Für die Anhörung bestimmter Personengruppen gibt es speziell geschulte Mitarbeitende 
(Sonderbeauftragte). Sie führen die Anhörung durch oder können am Verfahren beteiligt 
werden bei Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt, Opfern von Folter oder Menschenhandel, 
traumatisierten Menschen und unbegleiteten Minderjährigen. Falls Sie betroffen sind und 
das dem Bundesamt noch nicht bekannt ist, teilen Sie das sobald wie möglich mit. 
 
Termineinteilung am Tag der Anhörung 
Das Bundesamt hört Familien mit kleinen Kindern, Schwangere, kranke Menschen oder 
Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, unbegleitete Minderjährige, alleinstehende 
Frauen und Personen mit weiter Anreise zuerst an. Bitte sprechen Sie die Mitarbeitenden am 
Empfang oder die Dolmetscherin bzw. den Dolmetscher an, falls Sie zu dieser Gruppe gehö-
ren. Das wird bei der Termineinteilung vor Ort nach Möglichkeit berücksichtigt werden.  
 
Kurzfristig notwendige Terminabsagen 
Die Anhörungen beim Bundesamt finden ab 8 Uhr morgens statt. Bitte halten Sie Ihren Ter-
min ein. Sie können Ihren Anhörungstermin nur aus dringenden Gründen absagen und müs-
sen das dem Bundesamt spätestens am Tag der Anhörung mitteilen. Die Telefonnummer, 
Faxnummer oder E-Mail-Adresse finden Sie im Ladungsschreiben.   
Wenn Sie unentschuldigt fehlen, kann das Bundesamt die Bearbeitung Ihres Asylantrags 
einstellen, ohne dass sie noch mal zu den Gründen, warum sie nicht erschienen sind, be-
fragt werden! 
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• Krankheit: Sollten Sie krank sein und den Anhörungstermin deswegen nicht wahrneh-
men können, informieren Sie vor 8 Uhr das Bundesamt, damit man nicht auf Sie wartet 
oder Ihr Termin anderen vergeben werden kann. Sie müssen umgehend ein ärztliches At-
test über eine „Reise- und/oder Verhandlungsunfähigkeit“ nachreichen.  
Eine „Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung“ reicht nicht aus.    

• Verspätung: Bitte informieren Sie sobald wie möglich das Bundesamt, wenn Sie Ihren 
Termin beispielsweise wegen einer Zugverspätung nicht einhalten können. Bitte nennen 
Sie dabei Ihr Aktenzeichen und teilen Sie mit, bis wann Sie voraussichtlich eintreffen 
werden.  

 
Anreise 
• Unterstützung: Bitte kümmern Sie sich umgehend um die Anreise zu Ihrem Anhörungs-

termin und suchen Sie, wenn nötig, Rat bei einer Beratungsstelle (z.B. Asylsozialberatung) 
oder Ihrer Rechtsanwältin bzw. Ihrem Rechtsanwalt.  

• Fahrtkosten: Legen Sie das Schreiben des BAMF der Verwaltung der Erstaufnahmeein-
richtung bzw. Gemeinschaftsunterkunft und bei Bedarf der Sozialbehörde Ihrer Stadt- 
oder Gemeindeverwaltung vor, damit Ihnen ein passendes Fahrticket ausgestellt werden 
kann. Das Bundesamt kann Ihre Fahrtkosten leider nicht übernehmen.  

• Spätere Anreise: Wenn Sie eine längere Anfahrt haben, kontaktieren Sie frühzeitig das 
Bundesamt und fragen nach, ob Sie einen späteren Anhörungstermin erhalten können. 
Die Telefonnummer, Faxnummer oder E-Mail-Adresse finden Sie im Ladungsschreiben.   

• Übernachtung: Sollten Sie eine längere Anreise zum Bundesamt haben und deshalb vor 
oder nach der Anhörung eine Übernachtung benötigen, besteht vielleicht die Möglichkeit 
in der Erstaufnahmeeinrichtung am Ort der Anhörung zu übernachten. Erkundigen Sie 
sich bereits so früh wie möglich vor der Anreise, ob das bei der Erstaufnahmeeinrichtung 
möglich ist. Fragen Sie Ihre Beratungsstelle, ob diese den Kontakt zur Erstaufnahmeein-
richtung herstellen können. 

 
Kinder unter 18 Jahren  
Kinderbetreuung: Wenn Ihr Kind nicht selbst angehört wird und daher nicht zum Termin 
geladen ist, kümmern Sie sich bitte um eine Kinderbetreuung für Ihren Anhörungstag. Es ist 
nicht nötig, dass Ihr Kind mit zum Bundesamt kommt. Sie können auch bei der Erstaufnah-
meeinrichtung nachfragen, ob Ihr Kind an dem Tag in der Kindertagesstätte der Erstaufnah-
meeinrichtung betreut werden kann (Kontakt siehe oben). 
Wenn Sie keine Kinderbetreuung haben und mit Ihrer Ehefrau oder Ihrem Ehemann zum 
Anhörungstermin kommen, können Sie Ihr Kind selbstverständlich mitbringen und selbst 
betreuen. Da Eltern getrennt voneinander angehört werden, können Sie sich bei der Betreu-
ung Ihres Kindes abwechseln. In einigen Einrichtungen des Bundesamtes gibt es auch Spiel-
ecken für Kinder (keine Kinderbetreuung).  
 
Verpflegung  
Bitte beachten Sie, dass es im Bundesamt in der Regel weder Essen noch Trinken zu kaufen 
gibt. Bringen Sie sich daher Verpflegung mit. Bei längerer Anreise können Sie im Vorfeld in 
der Erstaufnahmeeinrichtung nachfragen, ob Sie dort ein Mittagessen erhalten können (Kon-
takt siehe oben). 

Quelle: BAMF 2017c
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Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten im Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (im Folgenden „Bundesamt“ genannt) 

 
Der folgendeText erklärt Ihnen, wie Ihre Angaben zu Ihrer Person (z.B. Name, Ge-
burtsdatum, Staatsangehörigkeit, Gesundheitsdaten, biometrische Daten) verar-

beitet werden und welche Rechte und Pflichten Sie haben. 
 
1. Wer ist für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich und an wen können Sie sich 

wenden? 
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist das Bundesamt. Die 
Kontaktdaten des Bundesamtes lauten:  

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Frankenstraße 210 
90461 Nürnberg 
 

Bei konkreten Fragen zum Schutz Ihrer Daten und zu Ihren Rechten im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung dieser Daten wenden Sie sich bitte an 

Beauftragter für den Datenschutz 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Frankenstraße 210 
90461 Nürnberg 
Telefon: +49 911 943-0 
E-Mail: Datenschutzbeauftragter@bamf.bund.de 
 

2. Für welche Zwecke werden Ihre Daten erhoben und auf welcher Rechtsgrundlage wer-
den die Daten verarbeitet? 
Das Bundesamt verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (u.a. Name, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit, Gesundheitsdaten, Religion, biometrische Daten) zum Zweck der Prü-
fung Ihres Asylverfahrens, für Zwecke des Ausländerzentralregisters sowie für Zwecke der 
freiwilligen Rückkehr. Dazu gehören u.a. 

- die Feststellung Ihrer Identität 
-  die Bestimmung des für Sie zuständigen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
 

In diesem Rahmen werden Ihre personenbezogenen Daten nach Maßgabe der u.a. asylrecht-
lichen und aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen etwa in bundesamtsinternen Informations-
systemen sowie im Ausländerzentralregister verarbeitet und dienen als Grundlage für die Ent-
scheidung über Ihren Asylantrag. Die Rechtsgrundlagen ergeben sich aus § 7 Absatz 1 Satz 
1 und § 16 Absatz 1 Satz 1 Asylgesetz, §§ 86, 86a Aufenthaltsgesetz, § 6 Absatz Absatz 1 
Nummer 3 Gesetz über das Ausländerzentralregister, Artikel 9 bis 18 Eurodac-Verordnung. 
 
Soweit moblile Datenträger zur Feststellung von Identität und Staatsangehörigkeit ausgewer-
tet werden, erfolgt diese Auswertung gemäß § 15a Asylgesetz in Verbindung mit § 48 Absatz 
3a des Aufenthaltsgesetzes. 
 
Sie sind nach den genannten Gesetzen verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten ge-
genüber dem Bundesamt anzugeben. Wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkom-

Anlage 8: Informationsblatt zur Datenverarbeitung durch das BAMF
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men, kann dies unter Umständen zur Einstellung Ihres Asylverfahrens (§ 32 Asylge-
setz), zur Ablehnung Ihres Asylantrages (§§ 30, 30a, 31 Asylgesetz) oder zu Kürzungen 
der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a Asylbewerberleistungs-
gesetz) führen. 
 

3. An wen können Ihre Daten übermittelt werden? 
Ihre personenbezogenen Daten dürfen an Gerichte und Behörden der deutschen Verwaltung 
(Sicherheitsbehörden, Einwohnermeldeämter, Ausländerbehörden, Sozialbehörden, Ar-
beitsagenturen, etc.) übermittelt, werden bzw. an die zuständigen Stellen anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, sofern dies 
rechtlich zulässig ist (§ 8 Absatz 3 Asylgesetz, Art. 34 Dublin III-Verordnung). 

 
4. Wie lange werden Ihre Daten verarbeitet? 

Grundsätzlich werden Ihre Daten spätestens zehn Jahre nach Abschluss Ihres Asylverfahrens 
bzw. zehn Jahre nach Ihrem Verlassen der Bundesrepublik Deutschland gelöscht (§ 7 Absatz 
3 Asylgesetz). 

 
5. Welche Datenschutzrechte können Sie geltend machen? 

Sie können gegenüber dem Bundesamt Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Da-
ten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter den in der Datenschutzgrundverordnung ge-
nannten Voraussetzungen Berichtigung oder die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten 
verlangen, bzw. der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen oder das Recht auf Datenüber-
tragbarkeit geltend machen (Artikel 15, 16, 17, 18, 21 Datenschutzgrundverordnung).  

 
Hierzu können Sie sich an folgende Stelle im Bundesamt wenden: 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Referat LS3 
Frankenstraße 210 
90461 Nürnberg 
Telefon: +49 911 943-0 
E-Mail: poststelle@bamf.bund.de 
 

Ihnen steht zudem gemäß Art. 77 und Art. 13 Absatz 2 Buchstabe d) der Datenschutzgrund-
verordnung ein Beschwerderecht bei der datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde zu: 

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  
Husarenstr. 30  
53117 Bonn 
 

Ihre im laufenden Asylverfahren gemachten Angaben werden den Behörden Ihres Her-
kunftslandes nicht mitgeteilt. Gleiches gilt nach Abschluss des Asylverfahrens, soweit 
Ihnen internationaler Schutz zuerkannt worden ist.  
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Die Wichtige Mitteilung zum Asylverfahren wurde mir heute ausgehändigt. 
 
Eine Übersetzung der Wichtigen Mitteilung in die .......................................................... Sprache  
  erhielt ich schriftlich. 
  wurde mir vom Dolmetscher vorgetragen (z.B. bei Analphabeten oder wenn keine 

passende Übersetzung vorliegt) 
  wurde mir per Video gezeigt. 
 
Den Inhalt habe ich verstanden. 
 
Außerdem habe ich die Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten erhalten. 
 

    
Ort Datum Unterschrift des/der Antragsteller(s)/in bzw. gesetzl. Vertreter(s)/in 

 
   

ggf. Unterschrift des/der Dolmetscher(s)/in 
  

Quelle: BAMF 2020f: 7ff.
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BGBl Bundesgesetzblatt

BKA Bundeskriminalamt

BKAG Bundeskriminalamtgesetz

BKADV BKA-Daten-Verordnung

BMeldDÜV Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung

BMG Bundesmeldegesetz

BMI Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

BMJV Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

BMS Gemeinsamer Dienst für den Abgleich biometrischer Daten (biometric matching service)

BPOL Bundespolizei

BPoLG Gesetz über die Bundespolizei

BüMA Bescheinigung zur Meldung als Asylsuchender

BVA Bundesverwaltungsamt

CIR Gemeinsamer Speicher für Identitätsdaten (common identity repository)

DAVG Datenaustauschverbesserungsgesetz

Destatis Statistisches Bundesamt

Dies. Dieselbige/Dieselbigen

D-Nummer Daktyloskopische Nummer
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ECRIS Europäisches Strafregisterinformationssystem (European Criminal Register Information System)

ECRIS-TCN Europäisches Strafregisterinformationssystem für Drittstaatsangehörige (European Crimi-nal Record Information 
System for Third Country Nationals)

ED-Behandlung Erkennungsdienstliche Behandlung

EDSB Europäische Datenschutzbeauftragte/Europäischer Datenschutzbeauftragter

EES Einreise-/Ausreisesystem (Exit-Entry-System)
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EMN Europäisches Migrationsnetzwerk
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ESP Europäisches Suchportal (European search portal)
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EU Europäische Union
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Fast-ID Fast Identification
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Ggf. gegebenenfalls

Hg. Herausgeber
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o. oder

o. Ä. oder Ähnliches

o. J. ohne Jahr

PassTa Pass-Tracking
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RL Richtlinie
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